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Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 200/9/EG des Europäi-
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den Personenverkehr (ABl. EG Nr. L 106 S. 21) in Landesrecht. 
 
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 
204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 
S. 18), sind beachtet worden. 
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und 
Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke sowie für an-
dere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz 
oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden. 

(1) Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen und 
Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke sowie für an-
dere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz 
oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
1. Straßen, Wege und Plätze, die die Eigenschaft einer 

öffentlichen Straße haben oder erhalten sollen und un-
ter verantwortlicher Leitung einer Straßenbaubehörde 
nach den straßenrechtlichen Vorschriften hergestellt 
werden und ihre Nebenanlagen; dies gilt nicht für Ge-
bäude, 

 
2. sonstige Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre 

Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden, 
 
 
3. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen sowie end-

gültig stillgelegte bergbauliche Anlagen, die nicht mehr 
der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von Ge-
bäuden auf der Geländeoberfläche, 

 
4. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Was-

ser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwas-
serbeseitigung oder der Telekommunikation dienen, 
mit Ausnahme von Masten und Unterstützungen, 

 
5. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen 

dienen, mit Ausnahme von Masten und Unterstützun-
gen, 

 
6. Kräne mit Ausnahme von Kranbahnen und Unterstüt-

zungen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
1. Straßen, Wege und Plätze, die als öffentliche Straße 

gewidmet werden oder sind und unter verantwortlicher 
Leitung einer Straßenbaubehörde nach den straßen-
rechtlichen Vorschriften hergestellt werden und ihre 
Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden, 

 
 
2. sonstige Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre 

Nebenanlagen, mit Ausnahme von Seilbahnen und 
Gebäuden, 

 
3. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen sowie end-

gültig stillgelegte bergbauliche Anlagen, die nicht mehr 
der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme von Ge-
bäuden auf der Geländeoberfläche, 

 
4. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Was-

ser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwas-
serbeseitigung oder der Telekommunikation dienen, 
mit Ausnahme von Masten und Unterstützungen, 

 
5. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen 

dienen, mit Ausnahme von Masten und Unterstützun-
gen, 

 
6. Kräne mit Ausnahme von Kranbahnen und Unterstüt-

zungen, 
 
7. Parkanlagen und andere Grünflächen, die öffentliche 

Einrichtungen sind, sowie Friedhöfe, mit Ausnahme 
von Gebäuden. 

  

§ 2 
Begriffe 

§ 2 
Begriffe 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung 
mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage 
durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf orts-
festen Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die An-
lage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Zu den bauli-
chen Anlagen zählen auch 
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, 
aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung 
mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage 
durch eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf orts-
festen Bahnen begrenzt beweglich ist, oder wenn die 
Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt 
ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Zu den bau-
lichen Anlagen zählen auch 
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
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2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, 
 
3. Campingplätze, Wochenendhausplätze, Spielplätze 

und Sportplätze, 
 
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für 

Fahrräder, 
 
5. Gerüste, 
 
6. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bau-

zuständen, 
 
7. künstliche Hohlräume unter der Geländeoberfläche. 

2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, 
 
3. Campingplätze, Wochenendhausplätze, Spielplätze 

und Sportplätze, 
 
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für 

Fahrräder, 
 
5. Gerüste, 
 
6. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bau-

zuständen, 
 
7. künstliche Hohlräume unter der Geländeoberfläche, 
 
8. Seilbahnen. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte 
bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden 
können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte 
bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden 
können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

(3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen der 
Fußboden eines oberirdischen Geschosses nicht höher 
als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. Gebäude mittle-
rer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines 
oberirdischen Geschosses höher als 7 m und nicht höher 
als 22 m über der Geländeoberfläche liegt. Hochhäuser 
sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines oberirdi-
schen Geschosses höher als 22 m über der Geländeober-
fläche liegt. 

(3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen der 
Fußboden eines oberirdischen Geschosses nicht höher 
als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. Gebäude mittle-
rer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines 
oberirdischen Geschosses höher als 7 m und nicht höher 
als 22 m über der Geländeoberfläche liegt. Hochhäuser 
sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines oberirdi-
schen Geschosses höher als 22 m über der Geländeober-
fläche liegt. 

(4) Oberirdische Geschosse sind Geschosse, deren Dek-
kenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelän-
deoberfläche hinausragt. Hohlräume zwischen der ober-
sten Decke und dem Dach, in denen Aufenthaltsräume 
nicht möglich sind, gelten nicht als Geschosse. 

 

(5) Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die über 
mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Geschosse, die ausschließlich 
der Unterbringung haustechnischer Anlagen dienen (In-
stallationsgeschosse), gelten nicht als Vollgeschosse. 

 (4) Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, 
deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über 
die Geländeoberfläche hinausragt. Geschosse, die aus-
schließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrü-
stungen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohlräu-
me zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in 
denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht 
als Vollgeschosse. 

(6) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vo-
rübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
nach Lage und Größe dazu geeignet sind. 

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vo-
rübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder 
nach Lage und Größe dazu geeignet sind. 

(7) Geländeoberfläche ist die natürliche Geländeoberflä-
che, soweit nicht gemäß § 9 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
oder in der Baugenehmigung eine andere Geländeober-
fläche festgesetzt ist. 

(6) Geländeoberfläche ist die natürliche Geländeoberflä-
che, soweit nicht gemäß § 9 Abs. 2 des Baugesetzbuchs 
oder in der Baugenehmigung eine andere Geländeober-
fläche festgesetzt ist. 

(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraft-
fahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 
dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene 
Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-
räume, Verkaufsräume, Werkräume oder Lagerräume für 
Kraftfahrzeuge gelten nicht als Stellplätze oder Garagen. 
 

(7) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraft-
fahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 
dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum 
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungsräume, Ver-
kaufsräume, Werkräume oder Lagerräume für Kraftfahr-
zeuge gelten nicht als Stellplätze oder Garagen.  
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(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest be-
nutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen. 

(8) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest be-
nutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt 
sind, durch Verbrennung Wärme zu erzeugen. 

(10) Bauprodukte sind 
 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt wer-

den, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu 
werden, 

 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte bauliche 

Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdbo-
den verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertigga-
ragen und Silos.  

(9) Bauprodukte sind 
 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt wer-

den, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu 
werden, 

 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte bauliche 

Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdbo-
den verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertigga-
ragen und Silos. 

(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu 
baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen. 

(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu 
baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen. 

  
 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 sowie ihre Teile sind so 
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzuhalten, 
daß 
 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere 

Leben, Gesundheit und Eigentum, nicht gefährdet 
werden, 

 
2. sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck ent-

sprechend dauerhaft erfüllen und ohne Mißstände be-
nutzbar sind und 

 
3. die natürlichen Lebensgrundlagen geschont werden. 

(1) Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 sowie ihre Teile sind so 
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu hal-
ten, dass 
 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere 

Leben, Gesundheit und Eigentum, nicht gefährdet 
werden, 

 
2. sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck ent-

sprechend dauerhaft erfüllen und ohne Missstände 
benutzbar sind und 

 
3. die natürlichen Lebensgrundlagen geschont werden. 

(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn die 
baulichen Anlagen unter Verwendung der Bauprodukte 
und bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer 
ihrem Zweck entsprechenden, angemessenen Zeitdauer 
die Anforderungen dieses Gesetzes oder der Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich 
sind.  

(2) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur verwendet wer-
den, wenn die baulichen Anlagen unter Verwendung der 
Bauprodukte und bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer ihrem Zweck entsprechenden, angemes-
senen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder 
der Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und 
gebrauchstauglich sind.  

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann Regeln der 
Technik durch Bekanntmachung im Amtsblatt für Bran-
denburg als Technische Baubestimmungen einführen. Bei 
der Bekanntmachung kann hinsichtlich des Inhalts der 
Technischen Baubestimmungen auf die Fundstelle ver-
wiesen werden.  

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann Regeln der 
Technik durch Bekanntmachung im Amtsblatt für Bran-
denburg als Technische Baubestimmungen einführen. Bei 
der Bekanntmachung kann hinsichtlich des Inhalts der 
Technischen Baubestimmungen auf die Fundstelle ver-
wiesen werden.  

(4) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde eingeführ-
ten Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. 
Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewi-
chen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise 
die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt; 
§ 20 Abs. 3, § 24 und § 72 Abs. 1 bleiben unberührt. 
 

(4) Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde eingeführ-
ten Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. 
Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewi-
chen werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise 
die allgemeinen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt; 
§ 14 Abs. 3, § 18 und § 60 Abs. 1 bleiben unberührt. 
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(5) Für den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 oder ihrer Teile, für ihre Nutzungsänderung und für 
die Baustelle gelten die Absätze 1, 3 und 4 sinngemäß. 

(5) Für die Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 oder ihrer Teile, für ihre Nutzungsänderung und für 
die Baustelle gelten die Absätze 1, 3 und 4 entsprechend. 

 (6) Bauprodukte, Bauarten und Prüfverfahren, die den in 
Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum genannten tech-
nischen Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet 
oder angewendet werden, wenn das geforderte Schutzni-
veau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Ge-
brauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht und 
die Verwendbarkeit nachgewiesen wird. 
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Teil 2 

Das Grundstück und seine Bebauung 
Teil 2 

Das Grundstück und seine Bebauung 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden, 

Teilung der Grundstücke 

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn 
 
1. das Grundstück nach Lage, Form, Größe und Be-

schaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet 
ist, 

 
2.  das Grundstück in angemessener Breite an einer 

befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder 
wenn das Grundstück eine befahrbare, rechtlich gesi-
cherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsfläche hat; bei Wohnwegen von nicht mehr als 
50 m Länge kann auf die Befahrbarkeit verzichtet wer-
den, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes 
oder des Rettungsdienstes bestehen, 

 
3. bis zum Beginn der Benutzung des Gebäudes die 

Zufahrtswege sowie die Wasserversorgungs- und Ab-
wasserbeseitigungsanlagen benutzbar sind. 

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn 
 
1. das Grundstück nach Lage, Form, Größe und Be-

schaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet 
ist, 

 
2.  das Grundstück in angemessener Breite an einer 

befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder die 
Nutzung einer befahrbaren Zufahrt zu einer befahrba-
ren öffentlichen Verkehrsfläche rechtlich gesichert ist; 
für Wohngebäude geringer Höhe sind nicht befahrbare 
Wohnwege von nicht mehr als 50 m Länge zulässig, 

 
 
 
3. bis zum Beginn der Benutzung des Gebäudes die 

Zufahrtswege sowie die Wasserversorgungs- und Ab-
wasserbeseitigungsanlagen benutzbar sind. 

(2) Eine bauliche Anlage darf nicht auf mehreren 
Grundstücken errichtet werden; dies gilt nicht für Einfrie-
dungen, die nach § 33 Satz 2 des Brandenburgischen 
Nachbarrechtsgesetzes auf der Grundstücksgrenze er-
richtet werden müssen. Abweichend von Satz 1 ist die 
Errichtung einer baulichen Anlage auf mehreren 
Grundstücken zulässig, wenn rechtlich gesichert ist, daß 
keine Verhältnisse eintreten können, die den Vorschriften 
dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften widersprechen.  

(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren 
Grundstücken ist zulässig, wenn rechtlich gesichert ist, 
dass keine Verhältnisse eintreten können, die den Vor-
schriften dieses Gesetzes widersprechen. 

 (3) Durch die Teilung eines Grundstückes, das bebaut 
oder dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine Ver-
hältnisse geschaffen werden, die den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften, insbesondere den Vorschriften über die 
Abstandsflächen, den Brandschutz und die Erschließung, 
zuwiderlaufen. 

  

§ 5 
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 

§ 5 
Zugänge und Zufahrten der Grundstücke 

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für 
die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu 
rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäu-
den ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg 
dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Der Zu- oder Durchgang muß mindestens 1,25 m 
breit sein und darf durch Einbauten nicht eingeengt wer-
den; bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einen-
gungen genügt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte Höhe 
des Zu- oder Durchgangs muß mindestens 2 m betragen. 
 

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für 
die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu 
rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäu-
den ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg 
dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt.  
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(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung 
notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern be-
stimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberflä-
che liegt, ist in den Fällen des Absatzes 1 anstelle eines 
Zu- oder Durchganges eine mindestens 3 m breite Zu- 
oder Durchfahrt zu schaffen. Die lichte Höhe der Zu- oder 
oder Durchfahrt muß senkrecht zur Fahrbahn gemessen 
mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von 
Durchfahrten müssen feuerbeständig sein. 

(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung 
von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 m über Gelände liegt, ist in den Fällen des 
Absatzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- 
oder Zu- oder Durchfahrt zu schaffen.  

(3) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 
oder 2 kann gestattet werden, wenn dadurch der Einsatz 
der Feuerwehr nicht behindert wird; sie kann verlangt wer-
den, wenn die Einsatzgrundsätze der Feuerwehr es erfor-
dern. 

 

(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m 
von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, kön-
nen Zu- oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor und 
hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen ver-
langt werden. 

(3) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m 
von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind 
Zufahrten oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor 
und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen 
und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Grün-
den des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. 

(5) Bei Gebäuden, bei denen der zweite Rettungsweg 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen 
die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder 
sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m 
über der Geländeoberfläche liegt, müssen diese Stellen 
für Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahrbaren Fläche er-
reichbar sein. Diese Fläche muß einen Abstand von min-
destens 3 m und höchstens 9 m, bei mehr als 18 m Brü-
stungshöhe einen Abstand von höchstens 6 m von der 
Außenwand haben; größere Abstände können gestattet 
werden, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes 
bestehen. 

(4) Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubret-
tungsfahrzeugen erforderlich, so sind die dafür erforderli-
chen Aufstell- und Bewegungsflächen herzustellen. 

(6) Die Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die 
befahrbaren Flächen nach Absatz 5 dürfen nicht durch 
Einbauten eingeengt werden und sind ständig freizuhal-
ten. Sie müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend 
befestigt und tragfähig sein. Die befahrbaren Flächen 
müssen nach oben offen sein. 

(5) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge 
ausreichend befestigt und tragfähig sein; sie sind als 
solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die 
Kennzeichnung der Zufahrten muss von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf 
den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt werden. 

  

§ 6 
Abstandsflächen 

§ 6 
Abstandsflächen 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstands-
flächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Eine 
Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, 
die an Nachbargrenzen errichtet werden, wenn nach 
planungsrechtlichen Vorschriften 
 
1. das Gebäude an die Grenze gebaut werden muß oder 
 
2. das Gebäude an die Grenze gebaut werden darf. 
 
Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die 
Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nach-
bargrundstück ein Gebäude an der Grenze vorhanden, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde zulassen oder verlangen, 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstands-
flächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Eine 
Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, 
die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach 
planungsrechtlichen Vorschriften das Gebäude an die 
Grundstücksgrenze gebaut werden muss oder darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 12 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

daß angebaut wird. Muß nach planungsrechtlichen Vor-
schriften an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber 
auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude mit Abstand zu 
dieser Grenze vorhanden, so kann die Bauaufsichtsbe-
hörde zulassen oder verlangen, daß eine Abstandsfläche 
eingehalten wird. 

 
 

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück 
selbst liegen. Die Abstandsflächen dürfen auch auf öffent-
lichen Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und 
öffentlichen Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu de-
ren Mitte. 

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück 
selbst liegen. Die Abstandsflächen dürfen auch auf öffent-
lichen Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen oder 
öffentlichen Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu de-
ren Mitte. Eine geringfügige Erstreckung von Abstandsflä-
chen auf das Nachbargrundstück mit einer Breite von 
nicht mehr als 4 m und einer Tiefe von nicht mehr als 1 m, 
höchstens jedoch einer Fläche von insgesamt nicht mehr 
als 2 m², ist zulässig. Abweichend von Satz 1 dürfen sich 
Abstandsflächen ganz oder teilweise auf ein Nachbar-
grundstück erstrecken, wenn rechtlich gesichert ist, dass 
sie nicht überbaut werden und sich nicht mit anderen 
Abstandsflächen überdecken. 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; 
dies gilt nicht für 
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75º 

zueinander stehen, 
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen 

Gartenhof bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen und 

 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den 

Abstandsflächen zulässig sind oder gestattet werden. 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; 
dies gilt nicht für 
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75º 

zueinander stehen, 
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen 

Gartenhof bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen und 

 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den 

Abstandsflächen zulässig sind oder gestattet werden. 

(4) Die Tiefe der Abstandsflächen bemißt sich nach der 
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Als 
Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche bis 
zur Schnittlinie der Außenfläche der Wand mit der Dach-
haut oder bis zum oberen Abschluß der Wand; bei gestaf-
felten Wänden gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. 
Bei geneigter Geländeoberfläche oder bei geneigtem 
oberen Wandabschluß ist die mittlere Wandhöhe maßge-
bend. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet: 
 
1. voll die Höhe von Dächern und Dachteilen mit einer 

Dachneigung von mehr als 70 , 
 
2. zur Hälfte die Höhe von Dächern mit Dachgauben 

oder Dachaufbauten, deren Gesamtbreite je Dachflä-
che mehr als die Hälfte der darunterliegenden Gebäu-
dewand beträgt, 

 
3. zu einem Drittel die Höhe von 
 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung 
von mehr als 45º , 

 
b) Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, 

deren Gesamtbreite je Dachfläche mehr als ein 
Drittel, jedoch nicht mehr als die Hälfte der darun-
terliegenden Gebäudewand beträgt. 

 
Das sich ergebende Maß ist H. 

(4) Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich nach der 
Wandhöhe von der Geländeoberfläche bis zum oberen 
Abschluss der Wand. Die Schnittlinie der Außenfläche der 
Wand mit der Dachhaut gilt als oberer Abschluss der 
Wand. Bei gestaffelten Wänden, bei Dächern oder Dach-
aufbauten sowie bei vor die Außenwand vortretenden 
Bauteilen oder Vorbauten ist die Wandhöhe für den jewei-
ligen Wandabschnitt, Dachaufbau, Vorbau oder das jewei-
lige Bauteil gesondert zu ermitteln. Das sich ergebende 
Maß ist H. 
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(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, bei Ge-
bäuden geringer Höhe 0,75 H, mindestens 3 m. Die Tiefe 
der Abstandsflächen beträgt in Kerngebieten und zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen 0,5 H, in Gewerbe- und Indu-
striegebieten sowie in Sondergebieten, die nicht der Erho-
lung dienen, 0,25 H, mindestens 3 m. Vor Außenwänden, 
die nicht länger als 16 m sind, genügt als Tiefe der Ab-
standsflächen 0,5 H, mindestens 3 m; aneinandergebaute 
Gebäude gelten dabei als ein Gebäude. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,5 H, minde-
stens 3 m. Vor Außenwänden ohne Fenster für Aufent-
haltsräume beträgt die Tiefe der Abstandsflächen 0,4 H, 
mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten so-
wie in Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, 
beträgt die Tiefe der Abstandsflächen 0,25 H, mindestens 
3 m. Bestimmt eine örtliche Bauvorschrift nach § 81 eine 
geringere oder größere Tiefe der Abstandsflächen, so gilt 
diese Tiefe. 

 (6) Vor den Außenwänden von Wohngebäuden mit nicht 
mehr als zwei Geschossen und nicht mehr als 9 m First-
höhe genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Absatz 2 
Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben au-
ßer Betracht: 
 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Pfeiler, 

Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Haus-
eingangstreppen und deren Überdachungen, wenn sie 
nicht mehr als 1,50 m vortreten, 

 
 
 
 
 
2. untergeordnete Vorbauten, wie 

 
a) Wintergärten mit nicht mehr als 5 m Breite, wenn 

sie über nicht mehr als zwei Geschosse reichen 
und nicht mehr als 3 m vortreten, 

 
b) Balkone mit nicht mehr als 5 m Breite, wenn sie 

nicht mehr als 2 m vortreten, 
 
c) andere Vorbauten mit nicht mehr als 3 m Breite, 

wenn sie über nicht mehr als zwei Geschosse rei-
chen und nicht mehr als 1 m vortreten, 

 
3. an bestehenden Gebäuden nachträglich angebrachte 

Außenwandverkleidungen, die dem Wärmeschutz die-
nen. 

 
Vorbauten sind untergeordnet, wenn ihre Gesamtbreite 
ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand nicht 
überschreitet. Bauteile und Vorbauten müssen von den 
Nachbargrenzen oder von den Abstandsflächen anderer 
Gebäude mindestens 2 m entfernt bleiben.  

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen werden fol-
gende untergeordnete Bauteile nicht berücksichtigt: 
 
 
1. Pfeiler, Gesimse, Dachüberstände und andere Bautei-

le, die nicht mehr als 1 m vor die Außenwand vortre-
ten, 

 
2. Stufen, Podeste und Überdachungen vor Hausein-

gängen, die nicht mehr als 1,5 m vor die Außenwand 
vortreten. 

 
3. untergeordnete Vorbauten, wie 

 
a) Wintergärten mit nicht mehr als 5 m Breite, wenn 

sie über nicht mehr als zwei Geschosse reichen 
und nicht mehr als 3 m vortreten, 

 
b) Balkone mit nicht mehr als 5 m Breite, wenn sie 

nicht mehr als 2 m vortreten, 
 
c) andere Vorbauten mit nicht mehr als 3 m Breite, 

wenn sie über nicht mehr als zwei Geschosse rei-
chen und nicht mehr als 1 m vortreten, 

 
4. an bestehenden Gebäuden nachträglich angebrachte 

Außenwandverkleidungen, die dem Wärmeschutz die-
nen. 

 
Vorbauten sind untergeordnet, wenn ihre Gesamtbreite 
ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand nicht 
überschreitet. Bauteile und Vorbauten müssen von den 
Nachbargrenzen oder von den Abstandsflächen anderer 
Gebäude mindestens 2 m entfernt bleiben.  

(7) Liegen sich in Gewerbe- oder Industriegebieten auf 
einem Grundstück Gebäude oder Gebäudeteile mit feuer-
beständigen Wänden ohne Öffnungen gegenüber, so ist 
abweichend von Absatz 5 Satz 2 zwischen diesen Wän-
den ein Abstand von 3 m zulässig. 

 

 (8) Die Tiefe der Abstandsfläche wird von dem lotrecht 
unter dem oberen Abschluss der Wand, des Wandab-
schnitts, des Dachaufbaus, des Vorbaus oder des jeweili-
gen Bauteiles liegenden Fußpunkt im rechten Winkel zum 
Verlauf der Wand und in horizontaler Richtung gemessen. 
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(8) Für bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtun-
gen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, 
gelten die Absätze 1 bis 6 gegenüber Gebäuden und 
Nachbargrenzen sinngemäß. 

(9) Für bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtun-
gen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, 
gelten die Absätze 1 bis 8 entsprechend. Stützmauern 
und geschlossene Einfriedungen mit nicht mehr als 2 m 
Höhe sind ohne Abstandsflächen unmittelbar an der 
Grundstücksgrenze zulässig.  

(9) Unmittelbar an den Nachbargrenzen und ohne Ab-
standsflächen zu diesen sind zulässig 
 
1. Garagen und überdeckte Stellplätze, 
 
2. Gewächshäuser und Nebengebäude für Abstellräume, 

jeweils ohne Feuerstätten, mit einer Grundfläche von 
jeweils nicht mehr als 10 m², 

 
3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen mit 

nicht mehr als 1,50 m Höhe; in Gewerbe- und Indu-
striegebieten mit nicht mehr als 2 m Höhe. 

 
Die Grenzbebauung nach Satz 1 Nr. 1 und 2 darf auf dem 
Grundstück insgesamt nicht mehr als 50 m² Grundfläche 
haben und an keiner Nachbargrenze eine Länge von 9 m 
und eine mittlere Wandhöhe von 3 m über der Gelände-
oberfläche überschreiten. Die bauliche Verbindung dieser 
Grenzbebauung mit einem Haupt- oder Nebengebäude ist 
zulässig, soweit diese Gebäude ihre eigene Abstandsflä-
che zur Nachbargrenze einhalten; die Einbeziehung der 
Grenzbebauung unter das Dach eines Hauptgebäudes ist 
jedoch nicht zulässig. 

(10) Garagen und Nebengebäude ohne Aufenthaltsräume 
und mit nicht mehr als 3 m Wandhöhe dürfen ohne Ab-
standsflächen unmittelbar an der Grundstücksgrenze 
errichtet werden. Die an den Grundstücksgrenzen errich-
teten Außenwände dürfen insgesamt eine Länge von 
15 m und entlang einer Grundstücksgrenze eine Länge 
von 9 m nicht überschreiten. Die Einbeziehung der 
Grenzbebauung unter das Dach eines Hauptgebäudes ist 
nicht zulässig. Feuerstätten sind in der Grenzbebauung 
unzulässig. 

(10) In den Abstandsflächen eines Gebäudes und zu 
diesem ohne eigene Abstandsflächen können, wenn die 
Beleuchtung der Räume des Gebäudes nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird, gestattet werden 
 
1. Garagen und Nebengebäude, 
 
2. bauliche Anlagen sowie Anlagen und Einrichtungen, 

von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen. 

(11) Die Bebauung nach den Absätzen 9 und 10 ist in der 
Abstandsfläche eines Gebäudes auf dem gleichen 
Grundstück ohne eigene Abstandsfläche zu diesem Ge-
bäude zulässig, wenn die Belichtung von Aufenthaltsräu-
men nicht beeinträchtigt wird. 

(11) Bestimmt eine örtliche Bauvorschrift nach § 89 Abs. 2 
durch zwingende Festsetzung eine geringere oder größe-
re Tiefe der Abstandsflächen, so gilt diese Tiefe. 

 

  

§ 7 
Übernahme von Abstandsflächen auf  

Nachbargrundstücke 

 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, daß sich die 
Abstandsflächen ganz oder teilweise auf das Nachbar-
grundstück erstrecken, wenn 
 
1. städtebauliche und baugestalterische Bedenken nicht 

bestehen, 
 
2. den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse mindestens gleichwertig ent-
sprochen wird und 
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3. diese Abstandsflächen und die für die Bebauung des 
Nachbargrundstücks vorgeschriebenen Abstandsflä-
chen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
überbaut werden können; § 6 Abs. 9 und 10 bleibt un-
berührt. 

(2) Die vorgeschriebenen Abstandsflächen dürfen auch 
bei nachträglichen Grenzänderungen und Grundstückstei-
lungen nicht unterschritten oder überbaut werden. Ab-
satz 1 gilt entsprechend. 

 

  

§ 8 
Teilung von Grundstücken 

 

(1) Durch die Teilung eines Grundstückes, das bebaut 
oder dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine Ver-
hältnisse geschaffen werden, die den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften, insbesondere den Vorschriften über die 
Abstandsflächen, den Brandschutz und die Erschließung, 
zuwiderlaufen. 

 

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewichen werden, so 
sind die Verfahrensvorschriften der §§ 67 Abs. 1, 68 und 
72 entsprechend anzuwenden. 
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§ 9 

Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke,  
Kinderspielplätze 

§ 7 
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke,  

Kinderspielplätze 

(1) Die Bebauung und die Versiegelung des Grundstücks 
ist nur zulässig, soweit dies für die zulässige Nutzung 
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist. Die nicht 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind zu 
bepflanzen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-
ten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. 

(1) Die Bebauung und die Versiegelung des Grundstücks 
ist nur zulässig, soweit dies für die zulässige Nutzung 
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist. Die nicht 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind zu 
bepflanzen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-
ten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden. 

(2) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß die Gelän-
deoberfläche des Grundstücks erhalten oder in ihrer Hö-
henlage verändert wird, um eine Störung des Straßen-, 
Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu besei-
tigen oder um die Geländeoberfläche der Höhe der Ver-
kehrsflächen oder der Nachbargrundstücke anzugleichen. 

(2) Bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
können die Bauaufsichtsbehörden verlangen, dass die 
Geländeoberfläche des Grundstücks erhalten oder in ihrer 
Höhenlage verändert wird, um eine Störung des Straßen-, 
Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu besei-
tigen oder um die Geländeoberfläche der Höhe der Ver-
kehrsflächen oder der Nachbargrundstücke anzugleichen. 

(3) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen ist auf dem Baugrundstück ein Kinderspiel-
platz herzustellen und instandzuhalten. 

(3) Kinderspielplätze sind so anzuordnen und auszustat-
ten, dass die Kinder nicht gefährdet werden. Bei der Er-
richtung von Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen 
müssen die durch die Gemeinde in einer örtlichen Bau-
vorschrift nach § 81 festgesetzten Kinderspielplätze her-
gestellt werden. 

(4) Die Größe, Art und Ausstattung des Kinderspielplatzes 
richtet sich nach der Zahl und Art der Wohnungen auf 
dem Grundstück. Eine Teilfläche des Kinderspielplatzes 
ist als Spielfläche für Kleinkinder in unmittelbarer Nähe 
des Gebäudes anzulegen. 

 

(5) Auf die Herstellung des Kinderspielplatzes soll verzich-
tet werden, wenn 
 
1. in unmittelbarer Nähe ein Kinderspielplatz als Ge-

meinschaftsanlage nach § 11 geschaffen wird oder 
vorhanden ist oder 

 
2.  die Art der Wohnungen oder ihre Umgebung dies nicht 

erfordern. 

 

(6) Bei bestehenden Gebäuden kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die Anlage und Instandhaltung eines Kinderspiel-
platzes verlangen, wenn dies die Gesundheit und der 
Schutz der Kinder erfordern. 

 

(7) Kann der Bauherr den Kinderspielplatz nur unter gro-
ßen Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück herstellen, 
so kann die Gemeinde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit dem Bauherrn vereinbaren, daß der Bauherr seine 
Verpflichtung nach Absatz 3 durch Zahlung eines Geldbe-
trages an die Gemeinde erfüllt. Der Geldbetrag soll den 
anteiligen durchschnittlichen Herstellungs- und Instand-
haltungskosten eines Kinderspielplatzes einschließlich der 
Kosten des Grunderwerbs entsprechen. § 52 Abs. 6 
Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die Gemeinde hat den 
Geldbetrag für die Herstellung, Erweiterung oder Instand-
haltung eines der Allgemeinheit zugänglichen Kinder-
spielplatzes in der Nähe des Baugrundstücks zu verwen-
den. 
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§ 10 
Einfriedung der Baugrundstücke 

 

Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß bebaute 
und nach planungsrechtlichen Vorschriften bebaubare 
Grundstücke ganz oder teilweise eingefriedet oder abge-
grenzt werden, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung dies erfordert. Das gleiche gilt für Aufschüttungen 
und Abgrabungen, für Lager-, Abstell- und Ausstellungs-
plätze, für Camping- und Wochenendhausplätze und für 
Spiel- und Sportplätze. 

 

  

§ 11 
Gemeinschaftsanlagen 

 

(1) Die Herstellung, die Instandsetzung, die Instandhal-
tung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen, insbe-
sondere für Kinderspielplätze (§ 9 Abs. 3 und 4), Plätze 
für Abfallbehälter (§ 47) und Stellplätze und Garagen 
(§ 52), für die in einem Bebauungsplan Flächen festge-
setzt sind, obliegen den Eigentümern der Grundstücke, 
für die diese Anlagen bestimmt sind. Ein Erbbauberechtig-
ter tritt an die Stelle des Eigentümers. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 gilt auch für die Rechtsnachfolger. 

 

(2) Die Gemeinschaftsanlage muß hergestellt werden, 
sobald und soweit sie zur Erfüllung ihres Zweckes erfor-
derlich ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann durch schriftli-
che Anordnung den Zeitpunkt für die Herstellung bestim-
men. 

 

(3) Die Baugenehmigung kann davon abhängig gemacht 
werden, daß der Antragsteller in Höhe des voraussichtlich 
auf ihn entfallenden Anteils der Herstellungskosten Si-
cherheit leistet. 
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Teil 3 
Bauliche Anlagen 

Teil 3 
Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen 

Abschnitt 1 
Gestaltung 

Abschnitt 1 
Gestaltung 

§ 12 
Gestaltung 

§ 8 
Gestaltung  

(1) Bauliche Anlagen müssen so gestaltet sein, daß sie 
nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und 
Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe nicht verunstal-
tet wirken. 

(1) Bauliche Anlagen sind nach den anerkannten Regeln 
der Baukunst durchzubilden und so zu gestalten, dass sie 
nach Form, Maßstab, Verhältnis der Baumassen und 
Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe nicht verunstal-
tet wirken. 

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in 
Einklang zu bringen, daß sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beab-
sichtigte Gestaltung nicht stören. 

(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in 
Einklang zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beab-
sichtigte Gestaltung nicht stören. 

(3) Soweit keine örtlichen Bauvorschriften bestehen, sol-
len sich bauliche Anlagen in die Bebauung der näheren 
Umgebung einfügen. 

 

  

§ 13 
Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten 

§ 9 
Werbeanlagen und Warenautomaten 

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle 
ortsfesten Einrichtungen, die der Ankündigung oder An-
preisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen 
und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschriftungen, 
Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für 
Zettel- und Bogenanschläge oder für Lichtwerbung be-
stimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 

(1) Werbeanlagen sind alle ortsfesten Einrichtungen, die 
der Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf 
Gewerbe oder Beruf dienen. Hierzu zählen insbesondere 
Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, 
Schaukästen sowie für Plakatanschläge oder für Licht-
werbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 

(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten 
die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen gestellten 
Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anla-
gen sind, dürfen weder bauliche Anlagen noch das Stra-
ßen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefährden. Die 
störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig. 

(2) Werbeanlagen dürfen weder bauliche Anlagen noch 
das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten 
oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gefähr-
den. Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzu-
lässig. Werbeanlagen müssen so angebracht und betrie-
ben werden, dass sie das Wohnen nicht stören. Die be-
sonderen Belange behinderter Menschen sind angemes-
sen zu berücksichtigen. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Wa-
renautomaten entsprechend. 

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
sind Werbeanlagen unzulässig. Ausgenommen sind, 
soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 
 
2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe 

kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Orts-
durchfahrten auf einer Tafel zusammengefaßt sind, 
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3. einzelne nichtamtliche Hinweisschilder an Verkehrs-
straßen und Wegabzweigungen, die im Interesse des 
Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahrten liegende 
Betriebe oder versteckt liegende Stätten aufmerksam 
machen, 

 
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, Sportanlagen 

und Versammlungsstätten, soweit sie nicht in die freie 
Landschaft wirken, 

 
5.  Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegeländen. 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen, all-
gemeinen und besonderen Wohngebieten und in Sonder-
gebieten, die der Erholung dienen, sind nur zulässig 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 
 
2. Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrich-

tung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politi-
sche, sportliche und ähnliche Veranstaltungen, 

 
3. Werbeanlagen in Sportanlagen (Bandenwerbung). 

 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenautomaten ent-
sprechend. 

 

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwen-
den auf 
 
1. Werbemittel, die an dafür genehmigten Säulen, Tafeln 

und Flächen angebracht sind, 
 
2. Werbemittel für Zeitungen und Zeitschriften an deren 

Verkaufsstellen, 
 
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukä-

sten. 

(3) Auf vorübergehend angebrachte oder wechselnde 
Werbemittel  
 
1. an dafür genehmigten Säulen, Tafeln und Flächen, 
 
 
2. an Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften, 
 
 
3.  in Fenstern und Schaukästen  
 
ist Absatz 2 nicht anzuwenden. 

  



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 20 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

 
 

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

§ 14 
Baustelle 

§ 10 
Baustelle 

(1) Baustellen sind so einzurichten, daß bauliche Anlagen 
und andere Anlagen und Einrichtungen ordnungsgemäß 
errichtet, geändert oder abgebrochen und instandgehalten 
werden können und keine Gefahren oder vermeidbaren 
Belästigungen entstehen. 

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anla-
gen und andere Anlagen und Einrichtungen ordnungsge-
mäß errichtet, geändert oder abgebrochen und instand 
gehalten werden können und keine Gefahren oder ver-
meidbaren Belästigungen entstehen. 

(2) Baustellen sind so einzurichten, daß nicht verwendete 
Baustoffe, Abbruchmaterial, Bodenaushub und Baustel-
lenabfälle getrennt erfaßt und der Wiederverwendung, der 
Verwertung oder sonstigen Entsorgung als Abfall zuge-
führt werden können. 

 

(3) Öffentliche Verkehrsflächen, Versorgungs-, Abwas-
serbeseitigungs- und Meldeanlagen, hydrologische Meß-
stellen, Immissionsmeßstellen, Vermessungs- und 
Grenzmarken sind für die Dauer der Bauausführung zu 
schützen und, soweit erforderlich, unter den notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten. 

 

(4) Erhaltenswerte Bäume, Sträucher und sonstige Be-
pflanzungen müssen während der Bauausführung ge-
schützt, insbesondere bei Grundwasserabsenkung ge-
wässert werden.  

 

(5) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen 
gefährdet werden können, ist die Gefahrenzone abzu-
grenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. So-
weit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun 
abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten. 

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen 
gefährdet werden können, ist die Gefahrenzone abzu-
grenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. So-
weit erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun 
abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten. 

(6) Für die Dauer der Ausführung genehmigungsbedürfti-
ger Bauvorhaben hat der Bauherr an der Baustelle ein 
Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die 
Namen und Anschriften der am Bau Beteiligten (§§ 57 bis 
62) enthalten muß, dauerhaft lesbar und von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen. 

(3) Für die Dauer der Ausführung genehmigungspflichti-
ger Bauvorhaben hat der Bauherr an der Baustelle ein 
Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens, Art und 
Maß der Nutzung und die Namen und Anschriften der am 
Bau Beteiligten (§§ 47 bis 50) enthalten muss, dauerhaft 
und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus lesbar anzu-
bringen. 

  

§ 15 
Standsicherheit 

§ 11 
Standsicherheit, Schutz gegen schädliche Einflüsse 

Jede bauliche Anlage und andere Anlage und Einrichtung 
muß im ganzen, in ihren einzelnen Teilen und für sich 
allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer bauli-
cher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen und 
die Tragfähigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstük-
kes dürfen nicht gefährdet werden. 
 
 

(1) Jede bauliche Anlage und andere Anlage und Einrich-
tung muss unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und 
Setzungsempfindlichkeit des Baugrundes und der Grund-
wasserverhältnisse standsicher sein. Die Standsicherheit 
anderer baulicher Anlagen und anderer Anlagen und 
Einrichtungen sowie die Tragfähigkeit des Baugrundes 
des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden. 
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 (2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere 
bauliche Anlagen ist zulässig, wenn rechtlich gesichert ist, 
dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer 
der baulichen Anlagen bestehen bleiben können. 

 (3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich-
tungen müssen so angeordnet, beschaffen und ge-
brauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, 
pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemi-
sche, physikalische oder biologische Einwirkungen keine 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen. 

  

§ 16 
Schutz gegen schädliche Einflüsse 

 

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtun-
gen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchs-
tauglich sein, daß durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche 
oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, physi-
kalische oder biologische Einwirkungen keine Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen entstehen. Baugrund-
stücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeig-
net sein. 

 

§ 17 
Brandschutz 

§ 12 
Brandschutz 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich-
tungen müssen so beschaffen sein, daß der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten 
möglich sind. 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand 
die Rettung von Menschen und Tieren sowie eine Entrau-
chung von Räumen und wirksame Löscharbeiten möglich 
sind. 

(2) Leichtentflammbare Baustoffe dürfen nicht verwendet 
werden; dies gilt nicht für Baustoffe, wenn sie in Verbin-
dung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind. 

(2) Baustoffe werden nach den Anforderungen an das 
Brandverhalten unterschieden in 
 
1. normalentflammbar, 
 
2. schwerentflammbar, 
 
3. nichtbrennbar. 
 
Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind 
(leichtentflammbare Baustoffe), dürfen nur in einem Ver-
bund mit anderen Baustoffen verwendet werden, der den 
Anforderungen nach Satz 1 entspricht. 

(3) Feuerbeständige Bauteile müssen in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt 
nicht für feuerbeständige Abschlüsse von Öffnungen. 

 

(4) Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muß in 
jedem Geschoß über mindestens zwei voneinander un-
abhängige Rettungswege erreichbar sein. Der erste Ret-
tungsweg muß in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener 
Erde liegen, über mindestens eine notwendige Treppe 
(§ 35 Abs. 1 Satz 1) führen; der zweite Rettungsweg kann  
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eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein. Ein 
zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Ret-
tung über einen Treppenraum möglich ist, in den Feuer 
und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppen-
raum). Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Ober-
kante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger 
zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der 
Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die erforderlichen Rettungsgeräte, wie Hubrettungs-
fahrzeuge, von der Feuerwehr vorgehalten werden. 

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder 
Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren 
Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz-
schutzanlagen zu versehen. 

(3) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder 
Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren 
Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitz-
schutzanlagen zu versehen. 

  

§ 18 
Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz 

§ 13 
Wärme-, Schall- und Erschütterungsschutz 

(1) Bei der Errichtung, Änderung, Instandsetzung und 
Nutzung von baulichen Anlagen ist mit Ressourcen scho-
nend umzugehen. Gebäude müssen einen ihrer Nutzung, 
ihrem Standort und den klimatischen Verhältnissen ent-
sprechenden Wärmeschutz haben. 

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung, ihrem Standort 
und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden Wär-
meschutz haben. 
 
 

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und dem 
Standort entsprechenden ausreichenden Schallschutz 
haben. Wenn die Lage oder Nutzung von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen es erfordert, können Lärmschutzmau-
ern oder ähnliche Anlagen verlangt werden. 

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und dem 
Standort entsprechenden ausreichenden Schallschutz 
haben. Wenn die Lage oder Nutzung von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen es erfordert, können Lärmschutzmau-
ern oder ähnliche Anlagen verlangt werden. 

(3) Erschütterungen, Schwingungen oder Geräusche, die 
von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in baulichen 
Anlagen oder auf Grundstücken ausgehen, sind so zu 
dämmen, daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. 

(3) Erschütterungen, Schwingungen oder Geräusche, die 
von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in baulichen 
Anlagen oder auf Grundstücken ausgehen, sind so zu 
dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht entstehen. 

  

§ 19 
Verkehrssicherheit 

 

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden 
nicht überbauten Flächen von bebauten Grundstücken 
müssen verkehrssicher sein. Die allgemein zugänglichen 
Verkehrsflächen, insbesondere die Beläge von Fußböden 
und Treppen, müssen eben und rutschfest sein. 

 

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Ver-
kehrs darf durch bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen oder durch ihre Nutzung nicht gefähr-
det werden. 
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Abschnitt 3 

Bauprodukte und Bauarten 
Abschnitt 3 

Bauprodukte und Bauarten 

§ 20 
Bauprodukte 

§ 14 
Bauprodukte 

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung, 
Instandsetzung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur 
verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck 
 
1. von den nach Absatz 2 bekanntgemachten techni-

schen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen 
(geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig 
sind und wenn sie aufgrund des Übereinstimmungs-
nachweises nach § 25 das Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) tragen oder 

 
2. nach den Vorschriften 

 
a) des Bauproduktengesetzes, 
 
b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Ra-

tes zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 
(ABl. EG Nr. L 40 S. 12) durch andere Mitglied-
staaten der Europäischen Union und andere Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder 

 
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäi-

schen  Union, soweit diese die wesentlichen An-
forderungen nach § 5 Abs. 1 des Bauproduktenge-
setzes berücksichtigen  

 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
insbesondere das Zeichen der Europäischen Union (CE-
Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 
Nr. 1 festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist. 
Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nicht abweichen, dürfen auch ver-
wendet werden, wenn diese Regeln nicht nach Absatz 2 
bekanntgemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von 
allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, 
bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach 
Absatz 3; § 72 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Änderung, 
Instandsetzung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur 
verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck 
 
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten techni-

schen Regeln nicht oder nicht wesentlich abweichen 
(geregelte Bauprodukte) oder nach Absatz 3 zulässig 
sind und wenn sie aufgrund des Übereinstimmungs-
nachweises nach § 19 das Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) tragen oder 

 
2. nach den Vorschriften 
  
 a) des Bauproduktengesetzes, 

 
b) zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Ra-

tes zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte 
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 
(ABl. EG Nr. L 40 S. 12) durch andere Mitglied-
staaten der Europäischen Union und andere Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder 

 
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europäi-

schen Gemeinschaften, soweit diese die wesentli-
chen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des Baupro-
duktengesetzes berücksichtigen  

 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
insbesondere das Zeichen der Europäischen Union (CE-
Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7 
Nr. 1 festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist. 
Sonstige Bauprodukte, die von allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nicht abweichen, dürfen auch ver-
wendet werden, wenn diese Regeln nicht nach Absatz 2 
bekannt gemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die von 
allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, 
bedürfen keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach 
Absatz 3; § 60 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bau-
produkte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die 
technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in die-
sem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erfor-
derlich sind. 

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde für Bau-
produkte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die 
technischen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in die-
sem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Geset-
zes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erfor-
derlich sind. 

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der 
Bauregelliste A nach Absatz 2 bekanntgemacht worden 
sind und die von diesen wesentlich abweichen oder für 
die es Technische Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt 
(nicht geregelte Bauprodukte), bedürfen 
 

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der 
Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt gemacht worden 
sind und die von diesen wesentlich abweichen oder für 
die es Technische Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt 
(nicht geregelte Bauprodukte), bedürfen 
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1. einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (§ 21), 
 
2. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 

(§ 22) oder 
 
3. einer Zustimmung im Einzelfall (§ 23). 
 
Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und 
die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen 
mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in einer Bauregelli-
ste C öffentlich bekanntgemacht hat. 

1. einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (§ 15), 
 
2. eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 

(§ 16) oder 
 
3. einer Zustimmung im Einzelfall (§ 17). 
 
Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und 
die das Deutsche Institut für Bautechnik im Einvernehmen 
mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in einer Bauregelli-
ste C öffentlich bekannt gemacht hat. 

(4) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, 
daß für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anforde-
rungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, 
hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise 
der Verwendbarkeit oder bestimmte Übereinstimmungs-
nachweise nach Maßgabe der §§ 20 bis 23 und der §§ 25 
bis 28 zu führen sind, wenn die anderen Rechtsvorschrif-
ten diese Nachweise verlangen oder zulassen. 

(4) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, 
dass für bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie Anfor-
derungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, 
hinsichtlich dieser Anforderungen bestimmte Nachweise 
der Verwendbarkeit oder bestimmte Übereinstimmungs-
nachweise nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 und der §§ 18 
bis 22 zu führen sind, wenn die anderen Rechtsvorschrif-
ten diese Nachweise verlangen oder zulassen. 

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, deren Herstel-
lung in außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und 
Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer 
Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, kann 
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der 
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung 
des für die Bauaufsicht zuständigen Mitglieds der Landes-
regierung vorgeschrieben werden, daß der Hersteller über 
solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und dies 
einer Prüfstelle nach § 28 nachzuweisen hat. In der 
Rechtsverordnung können Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähi-
gung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Aner-
kennungsvoraussetzungen gestellt werden. 

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, deren Herstel-
lung in außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde und 
Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer 
Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, kann 
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der 
Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung 
des für die Bauaufsicht zuständigen Mitglieds der Landes-
regierung vorgeschrieben werden, dass der Hersteller 
über solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt und 
dies einer Prüfstelle nach § 22 nachzuweisen hat. In der 
Rechtsverordnung können Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähi-
gung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Aner-
kennungsvoraussetzungen gestellt werden. 

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen-
schaften oder ihres besonderen Verwendungszweckes 
einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustim-
mung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des für 
die Bauaufsicht zuständigen Mitglieds der Landesregie-
rung die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine 
Überwachungsstelle nach § 28 vorgeschrieben werden. 

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen-
schaften oder ihres besonderen Verwendungszweckes 
einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, kann in der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustim-
mung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des für 
die Bauaufsicht zuständigen Mitglieds der Landesregie-
rung die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine 
Überwachungsstelle nach § 22 vorgeschrieben werden. 

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der 
Bauregelliste B 
 
1. festlegen, welche der Klassen- und Leistungsstufen, die 

in Normen, Leitlinien oder europäischen technischen Zu-
lassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in ande-
ren Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Eu-
ropäischen Union enthalten sind, Bauprodukte nach Ab-
satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und 

 
2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur 

Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union 
die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des 
Bauproduktengesetzes nicht berücksichtigen. 

 

(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der 
Bauregelliste B 
 
1. festlegen, welche der Klassen- und Leistungsstufen, die 

in Normen, Leitlinien oder europäischen technischen Zu-
lassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in ande-
ren Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Eu-
ropäischen Gemeinschaften enthalten sind, Bauprodukte 
nach Absatz 1 Nr. 2 erfüllen müssen und 

 
2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Um-

setzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaf-
ten die wesentlichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des 
Bauproduktengesetzes nicht berücksichtigen. 
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§ 21 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
§ 15 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte 
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für nicht geregelte 
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. 

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unter-
lagen sind beizufügen. Soweit erforderlich, sind Probe-
stücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder 
durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bau-
technik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeaus-
führungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. § 71 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderlichen Unter-
lagen sind beizufügen. Soweit erforderlich, sind Probe-
stücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen oder 
durch Sachverständige, die das Deutsche Institut für Bau-
technik bestimmen kann, zu entnehmen oder Probeaus-
führungen unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. § 63 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die 
Durchführung der Prüfung die sachverständige Stelle und 
für Probeausführungen die Ausführungsstelle und Ausfüh-
rungszeit vorschreiben. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann für die 
Durchführung der Prüfung die sachverständige Stelle und 
für Probeausführungen die Ausführungsstelle und Ausfüh-
rungszeit vorschreiben. 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird wider-
ruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel 
fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbe-
stimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen 
Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; § 78 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird wider-
ruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die in der Regel 
fünf Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Nebenbe-
stimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen 
Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert werden, 
wenn der Antrag vor Ablauf der Geltungsdauer beim 
Deutschen Institut für Bautechnik eingegangen ist. 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter 
erteilt. 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter 
erteilt. 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von 
ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich be-
kannt. 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht die von 
ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich be-
kannt. 

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem 
Recht anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland 
gelten auch im Land Brandenburg. 

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem 
Recht anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland 
gelten auch im Land Brandenburg. 

  

§ 22 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

§ 16 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

(1) Bauprodukte, 
 
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher 

Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen 
dient oder 

 
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beur-

teilt werden, 
 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im 
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in 
der Bauregelliste A bekannt. 

(1) Bauprodukte, 
 
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher 

Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen 
dient oder 

 
2. die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beur-

teilt werden, 
 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im 
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in 
der Bauregelliste A bekannt. 
 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 26 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird 
von einer Prüfstelle nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht 
geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen 
ist. § 21 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend. 

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird 
von einer Prüfstelle nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht 
geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen 
ist. § 15 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend. 

  

§ 23 
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im 

Einzelfall 

§ 17 
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im 

Einzelfall 

(1) Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
dürfen im Einzelfall 
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduk-

tengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Um-
setzung der Richtlinien der Europäischen Union in 
Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, je-
doch deren Anforderungen nicht erfüllen und 

 
2. nicht geregelte Bauprodukte 
 
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im 
Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, daß 
ihre Zustimmung nicht erforderlich ist. 

(1) Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
dürfen im Einzelfall 
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bauproduk-

tengesetz oder nach sonstigen Vorschriften zur Um-
setzung der Richtlinien der Europäischen Gemein-
schaften in Verkehr gebracht und gehandelt werden 
dürfen, jedoch deren Anforderungen nicht erfüllen und 

 
2. nicht geregelte Bauprodukte 
 
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im 
Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass 
ihre Zustimmung nicht erforderlich ist. 

(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach Absatz 1, die in 
denkmalgeschützten baulichen Anlagen nach § 2 Abs. 2 
und 3 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes 
verwendet werden sollen, erteilt die untere Bauaufsichts-
behörde. 

(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach Absatz 1, die in 
nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz 
denkmalgeschützten baulichen Anlagen verwendet wer-
den sollen, erteilen die unteren Bauaufsichtsbehörden. 

  

 § 24 
Bauarten 

 § 18 
Bauarten 

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen 
wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkann-
te Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bau-
arten), dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
für sie 
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
 
2. eine Zustimmung im Einzelfall 
 
erteilt worden ist. § 20 Abs. 5 und 6 sowie die §§ 21 bis 
§ 23 gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte 
Fälle allgemein festlegen, daß eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht 
erforderlich ist. 

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen 
wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkann-
te Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bau-
arten), dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
für sie 
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
 
2. eine Zustimmung im Einzelfall 
 
erteilt worden ist. § 14 Abs. 5 und 6 sowie die §§ 15 bis 
17 gelten entsprechend. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 
Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauauf-
sichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle 
allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht erfor-
derlich ist. 
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(2) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, 
daß für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Ab-
satz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die ande-
ren Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen. 

(2) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, 
dass für bestimmte Bauarten, auch soweit sie Anforde-
rungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, 
Absatz 1 ganz oder teilweise anwendbar ist, wenn die 
anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen. 

  

§ 25 
Übereinstimmungsnachweis 

§ 19 
Übereinstimmungsnachweis 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Über-
einstimmung mit den technischen Regeln nach § 20 
Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt 
auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Über-
einstimmung mit den technischen Regeln nach § 14 
Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt 
auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch  
 
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 26) 

oder 
 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 27). 
 
In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der 
Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A kann 
die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, 
die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach § 26 
Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung 
von Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstim-
mungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, daß 
diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassun-
gen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 
entsprechen. 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch  
 
1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 20) 

oder 
 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 21). 
 
In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der 
Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A kann 
die Bestätigung durch Übereinstimmungszertifikat vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. Bauprodukte, 
die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur der 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach § 20 
Abs. 1, sofern nichts anderes bestimmt ist. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung 
von Bauprodukten ohne das erforderliche Übereinstim-
mungszertifikat gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass 
diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassun-
gen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 
entsprechen. 

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, 
daß ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem  
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf 
den Verwendungszweck abzugeben. 

(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, 
dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem  
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf 
den Verwendungszweck abzugeben. 

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, wenn dies 
Schwierigkeiten bereitet, auf seiner Verpackung, einem 
Beipackzettel, dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein anzubringen. 

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, wenn dies 
Schwierigkeiten bereitet, auf seiner Verpackung, einem 
Beipackzettel, dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein anzubringen. 

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland, aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gelten auch im Land Brandenburg. 
 

(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland, aus anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gelten auch im Land Brandenburg. 
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 § 26 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers 

 § 20 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers 

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung 
nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktions-
kontrolle sichergestellt hat, daß das von ihm hergestellte 
Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht. 

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung 
nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktions-
kontrolle sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte 
Bauprodukt den maßgebenden technischen Regeln, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht. 

(2) In den technischen Regeln nach § 20 Abs. 2, in der 
Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann 
eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor 
Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemä-
ßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die 
Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es 
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 

(2) In den technischen Regeln nach § 14 Abs. 2, in der 
Bauregelliste A, in den allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann 
eine Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor 
Abgabe der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben 
werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemä-
ßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat die 
Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprüfen, ob es 
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 

  

§ 27 
Übereinstimmungszertifikat 

§ 21 
Übereinstimmungszertifikat 

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizie-
rungsstelle nach § 28 zu erteilen, wenn das Bauprodukt 
 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht und 

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 

Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 
unterliegt. 

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von einer Zertifizie-
rungsstelle nach § 22 zu erteilen, wenn das Bauprodukt 
 
1. den maßgebenden technischen Regeln, der allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht und 

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 

Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 
unterliegt. 

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen 
nach § 28 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat 
regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den maß-
gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen 
nach § 22 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat 
regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den maß-
gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

  

§ 28 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

§ 22 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde eine Per-
son, Stelle oder Überwachungsgemeinschaft als 
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtli-

cher Prüfzeugnisse (§ 22 Abs. 2), 
 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (§ 26 Abs. 2), 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde eine Per-
son, Stelle oder Überwachungsgemeinschaft als 
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtli-

cher Prüfzeugnisse (§ 16 Abs. 2), 
 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (§ 20 Abs. 2), 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 29 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

3. Zertifizierungsstelle (§ 27 Abs. 1), 
 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 27 

Abs. 2), 
 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 20 

Abs. 6 oder 
 
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 20 Abs. 5 
 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach 
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverläs-
sigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die 
Gewähr dafür bieten, daß diese Aufgaben den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen 
werden und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden an-
zuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fach-
kräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen 
ausgestattet sind. 

3. Zertifizierungsstelle (§ 21 Abs. 1), 
 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 21 

Abs. 2), 
 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 14 

Abs. 6 oder 
 
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 14 Abs. 5 
 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach 
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverläs-
sigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die 
Gewähr dafür bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen 
werden und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behörden an-
zuwenden, wenn sie ausreichend mit geeigneten Fach-
kräften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen 
ausgestattet sind. 

(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Ü-
berwachungsstellen anderer Länder gilt auch im Land 
Brandenburg. Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
ergebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der 
Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder von einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergeb-
nissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt 
auch für Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergeb-
nisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem 
Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechen-
den Verfahren anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Ü-
berwachungsstellen anderer Länder gilt auch im Land 
Brandenburg. Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
ergebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der 
Bauproduktenrichtlinie von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder von einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergeb-
nissen der in Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt 
auch für Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsergeb-
nisse von Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem 
Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechen-
den Verfahren anerkannt worden sind. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik erkennt auf An-
trag eine Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft 
oder Behörde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der Bau-
produktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 Abs. 2 
der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren 
nachgewiesen ist, daß die Person, Stelle, Überwa-
chungsgemeinschaft oder Behörde die Voraussetzungen 
erfüllt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwa-
chen. Dies gilt auch für die Anerkennung von Personen, 
Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Behörden, 
die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prü-
fen, zu zertifizieren oder zu überwachen beabsichtigen, 
wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 
Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfah-
ren geführt wird. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik erkennt auf An-
trag eine Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft 
oder Behörde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der Bau-
produktenrichtlinie an, wenn in dem in Artikel 16 Abs. 2 
der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren 
nachgewiesen ist, dass die Person, Stelle, Überwa-
chungsgemeinschaft oder Behörde die Voraussetzungen 
erfüllt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu überwa-
chen. Dies gilt auch für die Anerkennung von Personen, 
Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder Behörden, 
die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prü-
fen, zu zertifizieren oder zu überwachen beabsichtigen, 
wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 
Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfah-
ren geführt wird. 

(4) Das Deutsche Institut für Bautechnik ist für die Über-
wachung der Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
stellen zuständig. 

(4) Das Deutsche Institut für Bautechnik ist für die Über-
wachung der Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
stellen zuständig. 
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Abschnitt 4  

Wände, Decken und Dächer 
Abschnitt 4  

Anforderungen an Bauteile 

 § 23 
Allgemeine Anforderungen  

an das Brandverhalten von Bauteilen 

 (1) Einer Brandbeanspruchung von einer oder mehreren 
Seiten müssen 
 
1. feuerhemmende Bauteile 30 Minuten, 
 
2. hochfeuerhemmende Bauteile 60 Minuten, 
 
3. feuerbeständige Bauteile 90 Minuten 
 
lang standhalten. 

 (2) Hochfeuerhemmende Bauteile, deren tragende oder 
aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen, 
müssen allseitig eine brandschutztechnisch wirksame 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen und Dämm-
stoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.  

 (3) Tragende oder aussteifende Bauteile, die feuerbe-
ständig sein müssen, müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen. 

 (4) Raumabschließende Bauteile, die feuerbeständig sein 
müssen, müssen eine in der raumabschließenden Ebene 
des Bauteiles durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben. 

  

§ 29 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen 

§ 24 
Tragende oder aussteifende Bauteile 

 (1) Tragende oder aussteifende Bauteile, wie Wände, 
Stützen oder Decken, müssen bei Brandbeanspruchung 
ohne Verlust der Tragfähigkeit ausreichend lang standsi-
cher sein. 

(1) Tragende Wände, Pfeiler und Stützen sind feuerbe-
ständig, in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuer-
hemmend herzustellen. 

(2) Tragende oder aussteifende Bauteile müssen feuerbe-
ständig, in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuer-
hemmend sein. Im Keller von Gebäuden geringer Höhe 
mit mehr als zwei Nutzungseinheiten müssen tragende 
oder aussteifende Bauteile feuerbeständig sein. Satz 1 gilt 
nicht für frei stehende landwirtschaftliche Betriebsgebäu-
de. 

(2) Im Keller sind tragende Wände, Pfeiler und Stützen 
feuerbeständig, bei Wohngebäuden geringer Höhe mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen mindestens feuerhem-
mend herzustellen. 

 

(3) Im Dachraum von Gebäuden mittlerer Höhe sind tra-
gende Wände, Pfeiler und Stützen mindestens feuer-
hemmend mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minu-
ten herzustellen, wenn im Dachraum Wohnungen oder 
Aufenthaltsräume liegen; im obersten Geschoß des Dach- 
 

(3) Tragende oder aussteifende Bauteile im Dachraum 
von Gebäuden mittlerer Höhe müssen mindestens hoch-
feuerhemmend sein, wenn im Dachraum Aufenthaltsräu-
me liegen; im obersten Geschoss genügen feuerhem-
mende Bauteile. 
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raumes genügt eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minu-
ten. Liegen in obersten Geschossen des Dachraumes 
keine Aufenthaltsräume oder Wohnungen, so bestehen 
keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für freistehende Wohngebäude 
geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen, die 
über dem zweiten Geschoß keine Aufenthaltsräume ha-
ben können, sowie für andere freistehende Gebäude 
ähnlicher Größe und freistehende landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude. 

 

  

§ 30 
Außenwände 

 

(1) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile 
tragender Außenwände sind, außer bei Gebäuden gerin-
ger Höhe, aus nichtbrennbaren Baustoffen oder minde-
stens feuerhemmend herzustellen. 

 

(2) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwand-
verkleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unter-
konstruktionen sind aus schwerentflammbaren Baustoffen 
herzustellen; Unterkonstruktionen aus normalentflammba-
ren Baustoffen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Bei Ge-
bäuden geringer Höhe sind Außenwandverkleidungen 
einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
aus normalentflammbaren Baustoffen zulässig, wenn 
durch geeignete Maßnahmen eine Brandausbreitung auf 
angrenzende Gebäude verhindert wird. 

 

(3) Außenwände ohne Feuerwiderstandsdauer, die aus 
brennbaren Baustoffen bestehen, müssen einen Mindest-
abstand von 5 m zu Nachbargrenzen und von 8 m zu 
bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden 
haben. 

 

  

§ 31 
Trennwände 

§ 25 
Raumabschließende Bauteile 

 (1) Raumabschließende Bauteile, wie Decken oder 
Trennwände, müssen bei Brandbeanspruchung ausrei-
chend lang widerstandsfähig gegen strahlende Wärme 
sowie die Ausbreitung von Feuer und Brandgasen sein. 

 (2) Raumabschließende Bauteile müssen feuerbeständig, 
in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend 
sein. Im Keller von Gebäuden geringer Höhe mit mehr als 
zwei Nutzungseinheiten müssen die raumabschließenden 
Bauteile feuerbeständig sein. Bauteile zum Abschluss von 
Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr müs-
sen feuerbeständig sein. In oberirdischen Geschossen 
müssen die Trennwände notwendiger Flure mindestens 
feuerhemmend sein. 
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 (3) Raumabschließende Bauteile im Dachraum von Ge-
bäuden mittlerer Höhe müssen mindestens hochfeuer-
hemmend sein, wenn im Dachraum Aufenthaltsräume 
liegen; im obersten Geschoss genügen feuerhemmende 
Bauteile. 

 (4) Raumabschließende Decken sind erforderlich zwi-
schen Geschossen. 

(1) Feuerbeständige Trennwände sind zu errichten 
 
 
1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen 

und anders genutzten Räumen (Wohnungstrennwän-
de), 

 
 
2. zum Abschluß von Räumen mit erhöhter Brand- und 

Explosionsgefahr, 
 
3. zwischen Wohnungen, Wohn- und Schlafräumen und 

land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsräumen oder 
Betriebsgebäuden. 

(5) Raumabschließende Trennwände sind innerhalb von 
Geschossen erforderlich 
 
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nut-

zungseinheiten und anders genutzten Räumen, 
 
2. zum Abschluss von notwendigen Fluren, 
 
3. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder 

erhöhter Brandgefahr, 
 
4. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten 

Räumen im Kellergeschoss, 
 
5. zum Abschluss von offenen Gängen, die als Ret-

tungswege genutzt werden. 

(2) In Gebäuden geringer Höhe sind Wohnungstrennwän-
de in der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile 
zulässig. 

 

(3) Die Trennwände sind bis zur Rohdecke oder zur Un-
terkante der Dachhaut zu führen. Öffnungen sind zuläs-
sig, wenn sie zur Nutzung des Gebäudes erforderlich 
sind. Sie sind mit mindestens feuerhemmenden und 
selbstschließenden Abschlüssen zu versehen. Leitungen 
und feuerbeständige Bauteile dürfen hindurchgeführt 
werden, wenn Vorkehrungen gegen Brand- und Rauch-
übertragung getroffen sind. 

(6) Raumabschließende Bauteile sind bis an andere 
raumabschließende Bauteile, die Außenwand oder bis 
unter die Dachhaut zu führen. Der Anschluss der raumab-
schließenden Bauteile an andere Bauteile muss den An-
forderungen des Absatzes 1 genügen. 

(4) Trennwände müssen ausreichend wärme- und schall-
dämmend sein 
 
1. zwischen Wohnungen und zwischen Wohnungen und 

anders genutzten Räumen, 
 
2. zwischen Wohnungen und Treppenräumen, Aufzugs-

schächten und Durchfahrten. 

 

 (7) In raumabschließenden Bauteilen sind Öffnungen 
zulässig, wenn sie nach Zahl und Größe auf das für die 
Nutzung erforderliche Maß beschränkt sind. Die Öffnun-
gen sind mit Abschlüssen, wie Klappen, Türen oder Tore, 
zu versehen. Dies gilt nicht für raumabschließende 
Bauteile innerhalb von Wohnungen. 
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§ 32 
Brandwände 

§ 26 
Brandwände 

(1) Brandwände müssen feuerbeständig sein und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen durch-
gehend sein, dürfen bei einem Brand ihre Standsicherheit 
nicht verlieren und müssen die Verbreitung von Feuer auf 
andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte verhindern. 

(1) Brandwände sind raumabschließende Bauteile zum 
Abschluss von Gebäuden oder Gebäudeabschnitten. 
Brandwände müssen durchgehend und in allen Geschos-
sen übereinander angeordnet sein. Brandwände müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und auch unter 
zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestän-
dig sein. 

(2) Brandwände sind herzustellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. zum Abschluß von Gebäuden, bei denen die Ab-

schlußwand bis zu 2,50 m von der Nachbargrenze er-
richtet wird, es sei denn, daß ein Abstand von minde-
stens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtli-
chen Vorschriften zulässigen Gebäuden gesichert ist, 

 
 
 
2. zwischen aneinandergereihten Gebäuden auf demsel-

ben Grundstück, 
 
3. zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen 

von höchstens 40 m; größere Abstände können ge-
stattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes es 
erfordert und wenn keine Bedenken wegen des 
Brandschutzes bestehen, 

 
4. zwischen Wohngebäuden und angebauten landwirt-

schaftlichen Betriebsgebäuden auf demselben Grund-
stück sowie zwischen dem Wohn- und dem landwirt-
schaftlichen Betriebsteil eines Gebäudes, wenn der 
umbaute Raum des Betriebsgebäudes oder des Be-
triebsteiles größer als 2000 m³ ist. 

(2) Brandwände sind herzustellen 
 
1. als Grenzwand (§§ 16 bis 19 des Brandenburgischen 

Nachbarrechtsgesetzes) zum Abschluss von Gebäu-
den an der Grenze zu Nachbargrundstücken; bei 
Wohngebäuden geringer Höhe ist die Errichtung als 
Nachbarwand (§§ 9 bis 15 des Brandenburgischen 
Nachbarrechtsgesetzes) zulässig, 

 
2. als äußere Brandwand zum Abschluss von Gebäuden, 

die in einem Abstand von nicht mehr als 2,50 m von 
der Grenze zu Nachbargrundstücken errichtet werden, 
es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu 
bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschrif-
ten zulässigen künftigen Gebäuden rechtlich gesichert 
ist, 

 
3. als äußere Brandwand zwischen aneinandergereihten 

Gebäuden auf demselben Grundstück, 
 
4. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter 

Gebäude in Abständen von höchstens 40 m, 
 
 
 
 
5. als innere Brandwand zwischen Wohnungen und 

anderen Nutzungseinheiten in Gebäuden, wenn von 
den anderen Nutzungseinheiten besondere Brandge-
fahren ausgehen. 

 
 
Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 gilt nicht für Nebengebäude ohne 
Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr 
als 50 m³ umbauten Raum. 

(3) Für Wohngebäude geringer Höhe sind abweichend 
von Absatz 2 Nr. 1 und 2 anstelle von Brandwänden 
Wände zulässig, die vom Gebäudeinnern eine Feuerwi-
derstandsdauer von 30 Minuten und von außen eine Feu-
erwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten aufwei-
sen. Für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen sowie für Nebengebäude für Abstell-
räume und ohne Feuerstätten und mit nicht mehr als 
10 m² Nutzfläche sind abweichend von Absatz 2 Nr. 1 
und 2 anstelle von Brandwänden Wände zulässig, die 
mindestens feuerhemmend sind oder aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen. 
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(4) Absatz 2 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten, 
die nicht mehr als 1,50 m vor die Flucht der vorderen oder 
hinteren Außenwand des Nachbargebäudes vortreten, 
wenn sie von dem Nachbargebäude oder der Nachbar-
grenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausla-
dung entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt. 

 

(5) Anstelle durchgehender innerer Brandwände kann 
eine Unterteilung durch Wände gestattet werden, wenn 
 
1. die Nutzung des Gebäudes dies erfordert, 
 
2. die Wände in der Bauart von Brandwänden hergestellt 

sind, 
 
3. die in Verbindung mit diesen Wänden stehenden Dek-

ken sowie die diese Wände und Decken unterstützen-
den Bauteile feuerbeständig sind und aus nichtbrenn-
baren Bauteilen bestehen, 

 
4. die Außenwände in allen Geschossen feuerbeständig 

sind und 
 
 
5. eine Brandübertragung in einen anderen Brandab-

schnitt nicht zu befürchten ist. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 dürfen innere Brand-
wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn 
 
 
 
 
 
 
1. die in Verbindung mit diesen Wänden stehenden Dek-

ken sowie die diese Wände und Decken unterstützen-
den Bauteile feuerbeständig sind und aus nichtbrenn-
baren Bauteilen bestehen und 

 
2. die Decken und Außenwände im Bereich des Versat-

zes in allen Geschossen feuerbeständig sind und kei-
ne Öffnungen haben. 

(6) Müssen auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäu-
deteile, die in einem Winkel von bis zu 120° zusammen-
stoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muß 
sich diese Brandwand mindestens 5 m über die innere 
Ecke fortsetzen. 

(4) Müssen auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäu-
deteile, die in einem Winkel von bis zu 120° zusammen-
stoßen, durch eine Brandwand getrennt werden, so muss 
der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke minde-
stens 5 m betragen oder mindestens eine Außenwand auf 
5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand aus 
nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet sein. 

(7) Brandwände sind 0,30 m über Dach zu führen oder in 
Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskra-
genden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren 
Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare 
Teile des Daches nicht hinweggeführt werden. Besteht die 
Dachhaut bei Gebäuden geringer Höhe aus nichtbrennba-
ren Baustoffen, so reicht es aus, die Brandwand oder die 
anstelle einer Brandwand zulässige Wand (Absatz 3 
oder 5) bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. 

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu füh-
ren oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 
0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nicht-
brennbaren Baustoffen abzuschließen. Bei Gebäuden 
geringer Höhe sind Brandwände mindestens bis unter die 
Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind voll-
ständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen. 

(8) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwän-
de nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände nur 
soweit eingreifen, daß der verbleibende Wandquerschnitt 
feuerbeständig bleibt; für Leitungen, Leitungsschlitze und 
Schornsteine gilt dies entsprechend. 

(6) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über 
Brandwände nicht hinweggeführt werden. Bauteile, Lei-
tungen und Leitungsschlitze dürfen in Brandwände nur so 
weit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt wird. 

(9) Öffnungen in Brandwänden und in Wänden, die an-
stelle von Brandwänden zulässig sind, sind unzulässig; 
sie können in inneren Brandwänden gestattet werden, 
wenn die Nutzung des Gebäudes dies erfordert. Die Öff-
nungen sind mit feuerbeständigen, selbstschließenden 
Abschlüssen zu versehen; Abweichungen können gestat-
tet werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise 
gesichert ist. 

(7) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. In inneren 
Brandwänden sind Öffnungen zulässig, wenn sie nach 
Zahl und Größe auf das für die Nutzung erforderliche Maß 
beschränkt sind. Die Öffnungen sind mit feuerbeständi-
gen, dicht- und selbstschließenden Abschlüssen zu ver-
sehen. 
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 (9) Abweichend von Absatz 2 sind für Wohngebäude 
geringer Höhe an Stelle von Brandwänden feuerbeständi-
ge oder hochfeuerhemmende Wände aus nichtbrennba-
ren Baustoffen zulässig. Abweichend von Absatz 2 sind 
für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei 
Geschossen hochfeuerhemmende Wände zulässig. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für als Nachbarwand errichtete 
äußere Brandwände. 

  

§ 33 
Decken 

 

(1) Decken und ihre Unterstützungen sind feuerbeständig, 
in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend 
herzustellen. 

 

(2) Kellerdecken sind feuerbeständig, in Wohngebäuden 
mit geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen 
mindestens feuerhemmend herzustellen. 

 

(3) Im Dachraum von Gebäuden mittlerer Höhe sind Dek-
ken und ihre Unterstützungen mindestens feuerhemmend 
mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten her-
zustellen, wenn im Dachraum Wohnungen oder Aufent-
haltsräume liegen; im obersten Geschoß des Dach rau-
mes genügt eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten. 
Liegen in obersten Geschossen des Dachraumes keine 
Aufenthaltsräume oder Wohnungen, so bestehen keine 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer. 

 

(4) Decken und ihre Unterstützungen zwischen dem 
landwirtschaftlichen Betriebs- und dem Wohnteil eines 
Gebäudes sind feuerbeständig herzustellen. 

 
 
 

(5) Absatz 1 gilt nicht für freistehende Wohngebäude 
geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen, die 
über dem zweiten Geschoß keine Aufenthaltsräume ha-
ben können, sowie für andere freistehende Gebäude 
ähnlicher Größe und freistehende landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude. 

 

(6) Decken über und unter Wohnungen und Aufenthalts-
räumen sowie Böden nicht unterkellerter Aufenthaltsräu-
me müssen wärmedämmend sein. 

 

(7) Decken über und unter Wohnungen, Aufenthalts- und 
Nebenräumen müssen schalldämmend sein. Dies gilt 
nicht für Decken von Wohngebäuden mit nur einer Woh-
nung sowie für Decken zwischen Räumen derselben 
Wohnung und gegen nicht nutzbare Dachräume, wenn 
die Weiterleitung von Schall in Räume anderer Wohnun-
gen vermieden wird. 

 

(8) Die Absätze 6 und 7 Satz 1 gelten nicht für Decken 
über und unter Arbeits- einschließlich Nebenräumen, die 
nicht an Wohn- oder fremde Arbeitsräume grenzen, wenn 
wegen der Benutzung der Arbeitsräume ein Wärme- oder 
Schallschutz unmöglich oder unnötig ist. 

 

(9) Öffnungen in begehbaren Decken sind sicher abzu-
decken oder zu umwehren. 
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(10) Öffnungen in Decken, für die eine feuerhemmende 
oder feuerbeständige Bauart vorgeschrieben ist, sind 
unzulässig; dies gilt nicht für Wohngebäude geringer 
Höhe und für Decken innerhalb von Wohnungen. Öffnun-
gen können gestattet werden, wenn sie für die Nutzung 
des Gebäudes erforderlich sind und die Öffnungen nach 
der Bauart der Decken mit feuerhemmenden oder feuer-
beständigen, selbstschließenden Abschlüssen versehen 
werden. Abweichungen können gestattet werden, wenn 
der Brandschutz auf andere Weise sichergestellt ist. 

 

  

 § 27 
Außenwände 

 (1) Außenwände und Außenwandteile, wie Wandbe-
kleidungen, Brüstungen und Schürzen, sind so auszubil-
den, dass eine Brandausbreitung über diese Bauteile 
ausreichend lang begrenzt ist. 

 (2) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile 
tragender Außenwände müssen feuerhemmend sein. Sie 
sind ohne Feuerwiderstandsdauer zulässig, wenn sie aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Brennbare Fen-
sterprofile und Dichtungsstoffe oder brennbare Dämmstof-
fe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen sind zuläs-
sig. 

 
 
 
 
 
 

(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbe-
kleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkon-
struktionen sind aus schwerentflammbaren Baustoffen 
herzustellen; Unterkonstruktionen aus normalentflammba-
ren Baustoffen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen.  

 (4) Bei Gebäuden geringer Höhe sind Außenwandbeklei-
dungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruk-
tionen aus normalentflammbaren Baustoffen zulässig, 
wenn durch geeignete Maßnahmen eine Brandausbrei-
tung auf angrenzende Gebäude verhindert wird. 

 (5) Bei Außenwandkonstruktionen, die eine Brandausbrei-
tung über diese Bauteile begünstigen können, wie Dop-
pelfassaden oder hinterlüftete Außenwandbekleidungen, 
sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrun-
gen zu treffen. 

  

§ 34 
Dächer 

§ 28 
Dächer 

 (1) Dächer müssen so angeordnet und ausgebildet sein, 
dass andere Gebäude nicht durch Feuer, Flugfeuer oder 
strahlende Wärme gefährdet werden. 

(1) Die Dachhaut muß gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung). 

(2) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspru-
chung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme 
widerstandsfähig sein (harte Bedachung).  
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(2) Bei Gebäuden geringer Höhe sind Bedachungen, die 
die Anforderungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, zulässig, 
wenn die Gebäude 
 
 
 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von min-

destens 12 m, 
 
 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter 

Bedachung einen Abstand von mindestens 15 m, 
 
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Beda-

chungen, die die Anforderungen des Absatzes 1 nicht 
erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m, 

 
4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden Gebäuden 

ohne Feuerstätten auf demselben Grundstück einen 
Abstand von mindestens 5 m 

 
einhalten. Im Fall der Nummer 1 werden angrenzende 
öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Grünflächen und 
öffentliche Wasserflächen zur Hälfte angerechnet. 

(3) Gebäude geringer Höhe, die keine harte Bedachung 
haben, sind zulässig, wenn sie einen Abstand einhalten 
von 
 
1. 5 m zu Nebengebäuden ohne Feuerstätten, 
 
2. 10 m zur Grundstücksgrenze; dies gilt nicht zu öffentli-

chen Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und 
öffentlichen Wasserflächen, 

 
3. 15 m zu Gebäuden mit harter Bedachung, 
 
 
4. 20 m zu Gebäuden ohne harte Bedachung. 
 
 
 
 
 
 
 
Für Gebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen genügt abweichend von Satz 1 Nr. 2 ein Abstand 
von 5 m und abweichend von Satz 1 Nr. 3 und 4 ein Ab-
stand von 10 m. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
 
1. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen, 
 
2. Lichtkuppeln von Wohngebäuden, 
 
3. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nicht-

brennbaren Baustoffen, 
 
4. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, 

wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen. 

(4) Lichtdurchlässige Bedachungen müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Für Lichtkuppeln, Ein-
gangsüberdachungen und Vordächer von Wohngebäuden 
genügen schwerentflammbare Baustoffe, die nicht bren-
nend abtropfen können. Für das Tragwerk lichtdurchlässi-
ger Bedachungen sind brennbare Dichtungsstoffe und 
brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen zuläs-
sig. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können 
 
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustof-

fen in Bedachungen nach Absatz 1 und 
 
2. begrünte Bedachungen 
 
gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brand-
schutzes nicht bestehen. 

(5) Lichtdurchlässige Bedachungen und begrünte Beda-
chungen sind zulässig, wenn Vorkehrungen gegen eine 
Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer oder 
strahlende Wärme getroffen werden oder eine solche 
Brandbeanspruchung nicht zu befürchten ist. 

(5) Bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden 
ist das Dach für eine Brandbeanspruchung von innen 
nach außen mindestens feuerhemmend auszubilden; 
seine Unterstützungen müssen mindestens feuerhem-
mend sein. Öffnungen in den Dachflächen müssen, waa-
gerecht gemessen, mindestens 2 m von der Gebäude-
trennwand entfernt sein. 

 

(6) An Dächer, die Aufenthaltsräume abschließen, können 
wegen des Brandschutzes besondere Anforderungen 
gestellt werden. 
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(7) Dachvorsprünge, Dachgesimse und Dachaufbauten, 
lichtdurchlässige Bedachungen und Lichtkuppeln sind so 
anzuordnen und herzustellen, daß Feuer nicht auf andere 
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen wer-
den kann. Von Brandwänden und von Wänden, die 
anstelle von Brandwänden zulässig sind (§ 32 Abs. 3 
und 5), müssen mindestens 1,25 m entfernt sein 
 
1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Dach-

haut, wenn diese Wände nicht mindestens 0,30 m 
über Dach geführt sind, 

 
2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brenn-

baren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände 
gegen Brandübertragung geschützt sind. 

(6) Lichtdurchlässige Bedachungen, Dachgauben, Dach-
aufbauten oder Öffnungen in der Dachhaut müssen von 
Brandwänden mindestens 1,25 m entfernt sein. Dies gilt 
nicht, wenn eine Brandübertragung durch die Anordnung 
der Brandwände oder andere bauliche Maßnahmen ver-
hindert wird. 

(8) Dächer, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, müssen umwehrt werden. Öff-
nungen und nichtbegehbare Glasflächen dieser Dächer 
sind gegen Betreten zu sichern. 

 

(9) Die Dächer von Anbauten, die an Wände mit Öffnun-
gen oder an Wände, die nicht mindestens feuerhemmend 
sind, anschließen, sind innerhalb eines Abstandes von 
5 m zu diesen Wänden so widerstandsfähig gegen Feuer 
herzustellen, wie die Decken des anschließenden Gebäu-
des.  

(7) Die Dächer von Anbauten, die an Wände mit Öffnun-
gen oder an Wände, die nicht mindestens feuerhemmend 
sind, anschließen, sind innerhalb eines Abstandes von 
5 m zu diesen Wänden mindestens feuerhemmend her-
zustellen. 

(10) Bei Dächern an Verkehrsflächen und über Eingängen 
können Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen 
von Schnee und Eis verlangt werden. 

(8) Soweit geneigte Dächer an Verkehrsflächen angren-
zen, müssen sie Vorrichtungen zum Schutz gegen das 
Herabfallen von Schnee und Eis haben. Für die vom Dach 
aus vorzunehmenden Arbeiten sind sicher benutzbare 
Vorrichtungen anzubringen. 

(11) Für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten 
sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen. 

 

(12) Der Dachraum muß zu lüften und vom Treppenraum 
aus zugänglich sein. In Wohngebäuden mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen ist der Zugang auch von anderen Räu-
men aus zulässig. 
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Abschnitt 5 

Treppen, Rettungswege und Öffnungen 
Abschnitt 5 

Rettungswege, Treppen und Öffnungen 

 § 29 
Erster und zweiter Rettungsweg 

 (1) Rettungswege müssen so angeordnet und ausgebildet 
sein, dass im Brandfall ihre Benutzung ausreichend lange 
möglich ist. Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem 
Aufenthaltsraum, wie Wohnungen, Praxen oder selbst-
ständige Betriebsstätten, müssen in jedem Geschoss 
mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswe-
ge ins Freie vorhanden sein. Beide Rettungswege dürfen 
innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen 
Flur führen. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, 
wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Trep-
penraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht ein-
dringen können (Sicherheitstreppenraum) oder wenn die 
Nutzungseinheit zu ebener Erde liegt und die Flucht ins 
Freie sicher möglich ist. 

 (2) Für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde lie-
gen, muss der erste Rettungsweg über mindestens eine 
notwendige Treppe führen. Der zweite Rettungsweg muss 
eine weitere notwendige Treppe oder eine Außentreppe 
sein. 

 (3) Bei Gebäuden geringer Höhe darf der zweite Ret-
tungsweg eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr er-
reichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Bei Gebäuden 
mittlerer Höhe darf der zweite Rettungsweg eine mit Ret-
tungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nut-
zungseinheit sein, wenn die Feuerwehr über die erforder-
lichen Rettungsgeräte, wie Hubrettungsfahrzeuge, ver-
fügt. Bei Gebäuden oder Nutzungseinheiten, die für eine 
größere Zahl von Personen bestimmt sind, sind die Sät-
ze 1 und 2 nicht anzuwenden. 

 (4) Flure und offene Gänge, über die Rettungswege von 
Aufenthaltsräumen oder Nutzungseinheiten zu notwendi-
gen Treppenräumen oder zu Ausgängen ins Freie führen 
(notwendige Flure) müssen so angeordnet und ausgebil-
det sein, dass im Brandfall ihre Benutzung als Rettungs-
weg ausreichend lange möglich ist. Als notwendige Flure 
gelten nicht 
 
1. Flure innerhalb von Wohnungen, 
 
2. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- 

oder Verwaltungsnutzung dienen und deren Grundflä-
che in einem Geschoss nicht mehr als 400 m² beträgt.  

 (5) Notwendige Flure von mehr als 30 m Länge sind durch 
nichtabschließbare selbstschließende Rauchschutzab-
schlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauch-
schutzabschlüsse sind bis unter die Rohdecke zu führen; 
sie dürfen bis unter die Unterdecke geführt werden, wenn 
diese feuerhemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer 
Fluchtrichtung für beide Rettungswege oder zu einem 
Sicherheitstreppenraum dürfen nicht länger als 15 m sein. 
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 (6) Die Breite der baulichen Rettungswege ist nach der 
größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. Die lichte 
Breite eines jeden Teiles von Rettungswegen muss min-
destens 1,00 m betragen. In Wohnungen genügt eine 
lichte Breite von 0,80 m. Für Treppen mit geringer Benut-
zung genügt eine lichte Breite von 0,60 m. Bei Gebäuden, 
die für eine größere Zahl von Personen oder für die Öf-
fentlichkeit bestimmt sind, muss die lichte Breite eines 
jeden Teiles von Rettungswegen je 200 darauf angewie-
sener Personen mindestens 1,20 m betragen. Staffelun-
gen sind in Schritten von 0,60 m zulässig. 

 (7) In baulichen Rettungswegen müssen 
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken, 

Oberflächen von nicht bekleideten Wänden und Dek-
ken sowie Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen, 

 
2. raumabschließende Bauteile aus brennbaren Baustof-

fen eine ausreichend dicke Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben, 

 
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus 

mindestens schwerentflammbaren Baustoffen beste-
hen. 

 
Satz 1 gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe. 

  

§ 35 
Treppen 

§ 30 
Treppen 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß und der 
benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über 
mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige 
Treppe); weitere Treppen können gefordert werden, wenn 
die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere 
Weise möglich ist. Statt notwendiger Treppen können 
Rampen mit flacher Neigung gestattet werden. 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und 
der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über 
mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige 
Treppe). Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit 
flacher Neigung zulässig. 

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als not-
wendige Treppen unzulässig. Einschiebbare Treppen und 
Leitern sind bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen als Zugang zu einem Dachraum ohne Auf-
enthaltsräume zulässig; sie können als Zugang zu sonsti-
gen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, gestattet 
werden, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes 
bestehen. 

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als not-
wendige Treppen unzulässig. Zu einem Dachraum oder 
Kellerraum ohne Aufenthaltsräume sind einschiebbare 
Treppen und einschiebbare Leitern zulässig, wenn sie 
sicher begehbar sind und die Einstiegsöffnungen gegen 
unbefugtes Öffnen gesichert sind. 

 (3) Jede notwendige Treppe muss in einem eigenen Trep-
penraum (notwendiger Treppenraum) liegen. Für die 
Verbindung von Geschossen innerhalb von Wohnungen 
oder Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² Grund-
fläche sind notwendige Treppen ohne eigenen Treppen-
raum zulässig, wenn in jedem Geschoss ein anderer 
Rettungsweg erreicht werden kann. Notwendige Treppen 
sind als Außentreppe zulässig, wenn ihre Benutzung im 
Brandfall nicht gefährdet werden kann. 
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(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen 
angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit 
den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 
Dies gilt nicht für Gebäude geringer Höhe. 

(4) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen 
angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit 
den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 
Dies gilt nicht für Gebäude geringer Höhe. 

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen 
feuerbeständig sein; dies gilt nicht für die Verbindung von 
Geschossen innerhalb derselben Wohnung. Bei Gebäu-
den geringer Höhe müssen sie aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen oder mindestens feuerhemmend sein; 
dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen. 

(5) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein. Für 
notwendige Treppen in notwendigen Treppenräumen oder 
als Außentreppen genügen hochfeuerhemmende Bauteile 
aus nichtbrennbaren Baustoffen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht in Wohngebäuden geringer Höhe sowie innerhalb 
von Wohnungen oder Nutzungseinheiten mit nicht mehr 
als 400 m² Grundfläche in nicht mehr als zwei Geschos-
sen.  

(5) Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsätze 
notwendiger Treppen muß für den zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen; sie muß mindestens 1 m betragen. In 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und 
innerhalb von Wohnungen genügt eine Breite von 0,80 m. 
Für Treppen mit geringer Benutzung können geringere 
Breiten, mindestens jedoch 0,60 m, gestattet werden. 

 

(6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Treppen mit einer nutzbaren 
Breite ab 1,60 m müssen Handläufe auf beiden Seiten 
haben; Zwischenhandläufe können gefordert werden. 

(6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Soweit es die Verkehrssicherheit 
erfordert, müssen Treppen Handläufe auf beiden Seiten 
oder Zwischenhandläufe haben. 

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und 
Treppenöffnungen müssen durch Geländer gesichert 
werden. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und 
deren Brüstungen unter der notwendigen Geländerhöhe 
liegen, sind zu sichern. 

 

(8) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 m, bei 
Treppen mit mehr als 12 m Absturzhöhe mindestens 
1,10 m hoch sein. 

 

(9) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür 
beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwi-
schen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, 
der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist. Grö-
ßere Tiefen des Treppenabsatzes können in Abhängigkeit 
vom Richtungsverlauf der Treppe gefordert werden. 

(7) Zwischen einer Treppe und einer Tür muss ein Trep-
penabsatz liegen, dessen Tiefe mindestens der Breite der 
Tür entspricht; dies gilt nicht für Treppen in Wohngebäu-
den mit nicht mehr als zwei Wohnungen, die zu einem 
Dachraum oder Kellerraum ohne Aufenthaltsräume füh-
ren. Bei Treppen, auf die eine größere Zahl von Personen 
angewiesen ist, müssen die Treppenabsätze so tief sein, 
dass die Türen nicht in den Personenstrom hinein auf-
schlagen. 

  

§ 36  
Notwendige Treppenräume und Ausgänge 

§ 31 
Notwendige Treppenräume und Ausgänge 

(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen Trep-
penraum (notwendiger Treppenraum) liegen. Für die 
Verbindung von Geschossen innerhalb derselben Woh-
nung sind notwendige Treppen ohne eigenen Treppen-
raum zulässig, wenn in jedem Geschoß ein anderer Ret-
tungsweg erreicht werden kann. 
 
 
 

(1) Notwendige Treppenräume müssen so angeordnet 
und ausgebildet sein, dass im Brandfall die Benutzung der 
notwendigen Treppe als Rettungsweg ausreichend lange 
möglich ist. 
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(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines 
Kellergeschosses muß mindestens ein notwendiger Trep-
penraum oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m 
Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere notwendige 
Treppenräume erforderlich, so sind sie so zu verteilen, 
daß die Rettungswege möglichst kurz sind. 
 

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines 
Kellergeschosses muss mindestens ein notwendiger 
Treppenraum oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 
35 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere notwendi-
ge Treppenräume erforderlich, so sind sie so zu verteilen, 
dass sie möglichst entgegengesetzt liegen und die Ret-
tungswege möglichst kurz sind. 

(3) Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen je-
weils mindestens zwei Ausgänge zu notwendigen Trep-
penräumen oder ins Freie haben. 

(3) Übereinanderliegende Kellergeschosse und Kellerge-
schosse mit Aufenthaltsräumen müssen jeweils minde-
stens zwei Ausgänge zu notwendigen Treppenräumen 
oder ins Freie haben. 

(4) Notwendige Treppenräume müssen durchgehend sein 
und an einer Außenwand liegen. Notwendige Treppen-
räume, die nicht an einer Außenwand liegen (innenlie-
gende notwendige Treppenräume), können gestattet 
werden, wenn ihre Benutzung durch Raucheintritt nicht 
gefährdet werden kann. 

 

(5) Jeder notwendige Treppenraum muß einen sicheren 
Ausgang ins Freie haben. Sofern der Ausgang eines 
notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie 
führt, muß der Raum zwischen dem notwendigen Trep-
penraum und dem Ausgang ins Freie 
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Trep-

pen, 
 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände 

des Treppenraumes erfüllen, 
 
3. rauchdichte und selbstschließende Türen zu notwen-

digen Fluren haben und 
 
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen 

zu notwendigen Fluren, sein. 
 
Ausnahmen von Satz 2 Nr. 2 und 4 können gestattet 
werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht 
bestehen. 

(4) Notwendige Treppenräume müssen durchgehend 
sein, an einer Außenwand liegen und einen Ausgang 
unmittelbar ins Freie haben. Führt der Ausgang eines 
notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie, 
so muss zwischen dem notwendigen Treppenraum und 
dem Ausgang ins Freie ein Flur als Sicherheitsschleuse 
angeordnet sein. Weitere Öffnungen der Sicherheits-
schleuse dürfen nur zu notwendigen Fluren führen.  
 

(6) In Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder 
Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe müssen not-
wendige Flure angeordnet sein; dies gilt nicht für Wohn-
gebäude geringer Höhe.  

(5) In Geschossen mit mehreren Nutzungseinheiten von 
jeweils mehr als 200 m² Grundfläche oder mit mehr als 
vier Nutzungseinheiten müssen notwendige Flure ange-
ordnet sein; dies gilt nicht für Wohngebäude geringer 
Höhe. 

(7) Die Wände notwendiger Treppenräume müssen in der 
Bauart von Brandwänden (§ 32 Abs. 1), bei Gebäuden 
geringer Höhe in der Feuerwiderstandsdauer der tragen-
den Bauteile hergestellt sein. Dies gilt nicht, soweit diese 
Wände Außenwände sind, aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und durch andere an diese Außenwände 
anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefährdet 
werden können.  

(6) Die Wände von notwendigen Treppenräumen und 
Sicherheitsschleusen müssen in der Bauart von Brand-
wänden, bei Gebäuden geringer Höhe in der Bauart der 
tragenden und raumabschließenden Bauteile hergestellt 
sein. Dies gilt nicht für Außenwände aus nichtbrennbaren 
Baustoffen, wenn die Benutzung der notwendigen Treppe 
im Brandfall nicht gefährdet werden kann. 

 (7) Reichen die Treppenraumwände nicht bis unter das 
Dach, so muss der obere Abschluss aus raumabschlie-
ßenden Bauteilen bestehen. 
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(8) In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach 
Absatz 5 Satz 2 müssen 
 
1. Verkleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und 

Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
 
2. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus 

mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
 
bestehen. Leitungsanlagen sind nur zulässig, wenn Be-
denken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. 

 

(9) Der obere Abschluß eines notwendigen Treppenrau-
mes muß die Feuerwiderstandsdauer der Decken haben. 
Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluß das Dach ist und 
die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen. 

 

(10) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen 
 
1. zu Kellergeschossen, nicht ausgebauten Dachräumen, 

Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen 
Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungs-
einheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m², aus-
genommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Türen, 

 
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlie-

ßende Türen, 
 
3. zu sonstigen Räumen und sonstigen Nutzungseinhei-

ten mindestens vollwandige und dichtschließende Tü-
ren 

 
haben. 

(8) Für Öffnungen in den Wänden notwendiger Treppen-
räume zu notwendigen Fluren genügen selbstschließende 
Rauchschutzabschlüsse, zu Nutzungseinheiten mit nicht 
mehr als 200 m² Grundfläche genügen vollwandige und 
dichtschließende Abschlüsse. 

(11) Notwendige Treppenräume müssen zu lüften und zu be-
leuchten sein. Notwendige Treppenräume, die an einer Au-
ßenwand liegen, müssen in jedem Geschoß Fenster mit 
einer Größe von mindestens 0,60 m x 0,90 m haben, die 
geöffnet werden können. Innenliegende notwendige Trep-
penräume müssen in Gebäuden mit mehr als fünf oberirdi-
schen Geschossen eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 

(9) Notwendige Treppenräume müssen beleuchtet wer-
den können. Innenliegende notwendige Treppenräume in 
Gebäuden mittlerer Höhe müssen eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben. 

(12) In Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Ge-
schossen sowie bei innenliegenden notwendigen Trep-
penräumen muß an der obersten Stelle eines notwendi-
gen Treppenraumes ein Rauchabzug vorhanden sein. Der 
Rauchabzug muß eine Rauchabzugsöffnung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 5 Prozent der Grund-
fläche, mindestens jedoch von 1 m² haben. Der Rauchab-
zug muß vom Erdgeschoß und vom obersten Treppenab-
satz aus bedient werden können. Abweichungen können 
gestattet werden, wenn der Rauch auf andere Weise 
abgeführt werden kann. 

(10) Notwendige Treppenräume müssen in jedem oberir-
dischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fenster 
mit einem freien Querschnitt von 0,50 m² haben, die ge-
öffnet werden können. In Gebäuden, deren Fußboden 
eines Aufenthaltsraumes mehr als 13 m über der Gelän-
deoberfläche liegt, sowie bei innenliegenden notwendigen 
Treppenräumen, muss an der obersten Stelle eines not-
wendigen Treppenraumes eine Öffnung zur Rauchablei-
tung mit einem freien Querschnitt von mindestens 1 m² 
vorhanden sein. Der Abschluss der Öffnung muss vom 
Erdgeschoss und vom obersten Treppenabsatz aus ge-
öffnet werden können. 

(13) Die Absätze 1 bis 5 und 7 bis 11 gelten nicht für 
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten nicht für Wohngebäude 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen. 
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§ 37 
Notwendige Flure und Gänge 

 

(1) Notwendige Flure sind Flure, über die Rettungswege 
von Aufenthaltsräumen zu notwendigen Treppenräumen 
oder zu Ausgängen ins Freie führen. Als notwendige Flure 
gelten nicht 
 
1. Flure innerhalb von Wohnungen, 
 
2. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- 

oder Verwaltungsnutzung dienen und deren Nutzflä-
che in einem Geschoß nicht mehr als 400 m² beträgt. 

 

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, daß sie für 
den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen; die 
Breite muß mindestens 1 m betragen. Notwendige Flure 
von mehr als 30 m Länge sollen durch nichtabschließba-
re, rauchdichte und selbstschließende Türen unterteilt 
werden. In den Fluren ist eine Folge von weniger als 
drei Stufen unzulässig. 

 

(3) Wände notwendiger Flure müssen mindestens feuer-
hemmend und in den wesentlichen Teilen aus nicht-
brennbaren Baustoffen, in Gebäuden geringer Höhe min-
destens feuerhemmend sein. Türen müssen dicht schlie-
ßen. Abweichungen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. 

 

(4) Wände, Decken und Brüstungen von offenen Gängen 
vor den Außenwänden, die die einzige Verbindung zwi-
schen Aufenthalts- und Treppenräumen herstellen, müs-
sen mindestens feuerhemmend und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen, in Gebäuden 
geringer Höhe mindestens feuerhemmend sein. 

 

(5) § 36 Abs. 8 gilt entsprechend; dies gilt nicht für Ge-
bäude geringer Höhe. 

 

  

§ 38 
Fenster, Türen, Kellerlichtschächte 

§ 32 
Abschlüsse von Öffnungen,  

Fenster und Kellerlichtschächte 

 (1) In raumabschließenden Bauteilen, die feuerhemmend 
sein müssen, müssen Öffnungen dicht- und selbstschlie-
ßende Abschlüsse, wie Türen, Tore oder Klappen, haben; 
für Öffnungen in den Trennwänden notwendiger Flure ge-
nügen dichtschließende Abschlüsse. In raumabschließen-
den Bauteilen, die hochfeuerhemmend sein müssen, 
müssen Öffnungen feuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Feuerschutzabschlüsse haben. In raumab-
schließenden Bauteilen, die feuerbeständig sein müssen, 
müssen Öffnungen hochfeuerhemmende, dicht- und 
selbstschließende Feuerschutzabschlüsse haben. § 26 
Abs. 7, § 29 Abs. 5 und § 31 Abs. 8 bleiben unberührt. 

 (2) Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen 
lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte in der Feuer-
widerstandsdauer der Abschlüsse haben, wenn die Öff-
nung insgesamt nicht breiter als 3,50 m ist. 
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 (3) Abschlüsse, die selbstschließend sein müssen, dürfen 
offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen haben, die 
bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Ab-
schlüsse bewirken; sie müssen auch von Hand geschlos-
sen werden können. 

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erd-
boden, vom Innern des Gebäudes oder von Loggien und 
Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, 
wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzubringen, die 
eine Reinigung von außen ermöglichen. 

 

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fuß-
boden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabrei-
chen, sind so zu kennzeichnen, daß sie leicht erkannt 
werden können. Für größere Glasflächen können 
Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Verkehrs verlangt 
werden. 

(4) Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fuß-
boden allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabrei-
chen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt 
werden können. Für größere Glasflächen können 
Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Verkehrs verlangt 
werden. 

(3) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinander-
liegende Kellergeschosse sind unzulässig. 

 

(4) Öffnungen und Fenster, die als Rettungswege dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 
nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante an-
geordnet sein. Liegen diese Öffnungen in Dachschrägen 
oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein 
davorliegender Austritt von der Traufkante nur so weit 
entfernt sein, daß Personen sich bemerkbar machen und 
von der Feuerwehr gerettet werden können. 

(5) Öffnungen und Fenster, die als Rettungswege dienen, 
müssen im Lichten mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und 
nicht höher als 1,10 m über der Fußbodenoberkante an-
geordnet sein. Liegen diese Öffnungen in Dachschrägen 
oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante oder ein 
davor liegender Austritt von der Traufkante nur so weit 
entfernt sein, dass Personen sich bemerkbar machen und 
von der Feuerwehr gerettet werden können. 

(5) Wohnungseingangstüren in Gebäuden, in die Aufzüge 
eingebaut werden müssen (§ 40 Abs. 6), müssen eine 
lichte Durchgangsbreite von 0,90 m haben. 

 

 (6) Keller müssen Kellerlichtschächte oder andere Öff-
nungen zur Rauchableitung haben. Gemeinsame Keller-
lichtschächte oder Öffnungen zur Rauchableitung für 
übereinanderliegende Kellergeschosse sind unzulässig. 

  

§ 39 
Umwehrungen und Abdeckungen 

§ 33 
Umwehrungen und Abdeckungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im 
allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar 
an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, zu 
umwehren. Dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 
Zweck der Flächen widerspricht, wie bei Verladerampen, 
Kais und Schwimmbecken. 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im 
Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar 
an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, so zu 
umwehren, dass Personen nicht abstürzen können. Dies 
gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen 
widerspricht. 

(2) Nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in 
Flächen, die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind, 
sind zu umwehren, wenn sie weniger als 0,50 m aus die-
sen Flächen herausragen. 

(2) In Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen be-
stimmt sind, sind Licht- und Betriebsschächte sowie nicht 
begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen zu umweh-
ren oder verkehrssicher abzudecken. Abdeckungen an 
und in öffentlichen Verkehrsflächen müssen gegen unbe-
fugtes Abheben gesichert sein. 
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(3) Licht- und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen 
liegen, sind zu umwehren oder verkehrssicher abzudek-
ken; liegen sie in Verkehrsflächen, so sind sie in Höhe der 
Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. Abdeckungen 
an und in öffentlichen Verkehrsflächen müssen gegen 
unbefugtes Abheben gesichert sein. 

 

(4) Fensterbrüstungen müssen mindestens 0,80 m, bei 
Fenstern mit einer Absturzhöhe von mehr als 12 m min-
destens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshöhen 
sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen, wie 
Geländer, die nach Absatz 5 vorgeschriebenen Mindest-
höhen eingehalten werden. Im Erdgeschoß können gerin-
gere Brüstungshöhen gestattet werden. 

 

(5) Die Höhe von Umwehrungen zur Sicherung von Öff-
nungen in begehbaren Decken und Dächern sowie zur 
Sicherung von Flächen mit einer Absturzhöhe von 1 m bis 
zu 12 m muß mindestens 0,90 m betragen; mit einer Ab-
sturzhöhe von mehr als 12 m muß sie mindestens 1,10 m 
betragen. 

(3) Die Höhe von Umwehrungen muss mindestens 
0,90 m, ab einer Absturzhöhe von 12 m mindestens 
1,10 m betragen. Eine geringere Höhe ist zulässig, wenn 
aufgrund anderer technischer Einrichtungen oder der 
Tiefe der Brüstung keine Absturzgefahr besteht. 
 

  

Abschnitt 6 
Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen 

Abschnitt 6 
Technische Gebäudeausrüstungen 

§ 40 
Aufzüge 

§ 34 
Aufzüge 

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene 
Schächte in feuerbeständiger Bauart haben. In einem 
Aufzugsschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Dies 
gilt nicht für Aufzüge in Wohngebäuden geringer Höhe 
und für Aufzüge innerhalb von Wohnungen.  

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene 
Fahrschächte haben, die eine Übertragung von Feuer und 
Rauch in andere Geschosse ausreichend lang verhindern. 
In einem Aufzugsschacht dürfen bis zu drei Aufzüge lie-
gen.  

 (2) Die Fahrschachtwände müssen die Anforderungen an 
tragende und raumabschließende Bauteile erfüllen. Fahr-
schachttüren und andere Öffnungen in feuerbeständigen 
Schachtwänden sind so herzustellen, dass Feuer und 
Rauch nicht in den Fahrschacht oder in andere Geschos-
se übertragen werden. 

(2) Aufzüge dürfen ohne eigene Schächte innerhalb eines 
Treppenraumes liegen, dessen Wände die Anforderungen 
des § 36 Abs. 6 erfüllen, wenn 
 
1. keines der vom Treppenraum erschlossenen Ge-

schosse mehr als vier Wohnungen hat und diese vom 
Treppenraum durch dichte, vollwandige und selbst-
schließende Türen getrennt sind oder 

 
2. der Aufzug in jedem Geschoß nur über einen allge-

mein zugänglichen Flur zugänglich ist 
 
und die Aufzüge sicher umkleidet sind. 

 

(3) Der Fahrschacht muß zu lüften und mit Rauchabzugs-
vorrichtungen versehen sein. Die Rauchabzugsöffnungen 
in Fahrschächten müssen eine Größe von mindestens 
5 Prozent der Grundfläche des Fahrschachtes, minde-
stens jedoch von 0,20 m² haben. 

(3) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit Rauchab-
zugsvorrichtungen versehen sein. Die Rauchabzugsöff-
nungen in Fahrschächten müssen eine Größe von minde-
stens 5 Prozent der Grundfläche des Fahrschachtes, 
mindestens jedoch von 0,20 m² haben. 
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(4) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in feuerbe-
ständigen Schachtwänden sind so herzustellen, daß Feu-
er und Rauch nicht in den Fahrschacht oder in andere 
Geschosse übertragen werden. 

 

 (4) Aufzüge ohne Fahrschächte sind zulässig 
 
1. innerhalb notwendiger Treppenräume, ausgenommen 

in Hochhäusern, 
 
2. innerhalb von Hallen, 
 
3. innerhalb von Wohnungen, 
 
4. außerhalb von Gebäuden. 
 
Der Fahrbereich der Aufzüge ohne eigene Fahrschächte 
muss so umkleidet sein, dass Personen nicht gefährdet 
werden können. 

(5) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäuden liegen 
sowie bei vereinfachten Güteraufzügen, Kleingüteraufzü-
gen, Mühlenaufzügen, Lagerhausaufzügen und bei Auf-
zugsanlagen, die den aufgrund des § 11 des Gerätesi-
cherheitsgesetzes erlassenen Vorschriften nicht unterlie-
gen, können Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 
gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen der Be-
triebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. 

 

(6) In Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Ge-
schossen müssen Aufzüge in ausreichender Zahl ein-
gebaut werden, von denen einer auch zur Aufnahme von 
Lasten, Krankentragen und Rollstühlen geeignet sein 
muß. Hierbei ist das oberste Geschoß nicht zu berück-
sichtigen, wenn es für Aufenthaltsräume nicht geeignet ist 
oder alle Aufenthaltsräume im obersten Geschoß eine 
Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen im darunterlie-
genden Geschoß bilden. Satz 1 gilt nicht, wenn das Dach 
bestehender Gebäude nachträglich ausgebaut wird. 

(5) In Gebäuden, in denen der Fußboden eines Aufent-
haltsraumes mehr als 13 m über der Geländeoberfläche 
liegt, müssen Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut 
werden. Dabei sind Aufenthaltsräume im obersten Ge-
schoss nicht zu berücksichtigen, die eine Nutzungseinheit 
mit Aufenthaltsräumen im darunter liegenden Geschoss 
bilden. Satz 1 gilt nicht, wenn das Dach bestehender 
Gebäude nachträglich ausgebaut wird. Einer der Aufzüge 
muss zur Aufnahme von Krankentragen und Rollstühlen 
geeignet sein. 

(7) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen 
eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m x 
2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhles von mindestens 
1,10 m x 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durch-
gangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In Fahrkörben 
zur Aufnahme einer Krankentrage darf der für Rollstühle 
nicht erforderliche Teil der Grundfläche durch eine ver-
schließbare Tür abgesperrt werden. 

 

(8) Zur Aufnahme von Rollstühlen bestimmte Aufzüge 
müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche stufenlos 
erreichbar sein und stufenlos erreichbare Haltestellen in 
allen Geschossen mit Aufenthaltsräumen haben. § 56 
Abs. 4 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Haltestellen im 
obersten Geschoß und in den Kellergeschossen können 
entfallen, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten 
hergestellt werden können. Zur Aufnahme von Rollstühlen 
bestimmte Aufzüge müssen gekennzeichnet sein. 
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§ 41 
Leitungen, Lüftungsanlagen,  

Installationsschächte und –kanäle 

§ 35 
Leitungen, Schächte und Kanäle  

für technische Gebäudeausrüstungen 

(1) Leitungen dürfen durch Brandwände, durch Wände 
nach § 32 Abs. 3 und 5, Treppenraumwände, Wände von 
Räumen nach § 36 Abs. 5 Satz 2 sowie durch Trennwän-
de und Decken, die feuerbeständig sein müssen, nur 
hindurchgeführt werden, wenn eine Übertragung von 
Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder Vorkehrun-
gen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht für Decken 
innerhalb von Wohnungen. 

(1) Leitungen sowie Schächte und Kanäle für technische 
Gebäudeausrüstungen dürfen durch raumabschließende 
Bauteile nur hindurchgeführt werden, wenn eine Übertra-
gung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. In notwendigen 
Treppenräumen, Sicherheitsschleusen und in notwendi-
gen Fluren sind Leitungen zulässig, wenn eine Benutzung 
als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich 
ist. 

 (2) Leitungen sowie Schächte und Kanäle für technische 
Gebäudeausrüstungen sind so zu errichten, dass Gerü-
che, Staub und Schall nicht in unzumutbarer Weise in 
andere Räume übertragen werden. 

(2) Lüftungsanlagen müssen betriebs- und brandsicher 
sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feue-
rungsanlagen nicht beeinträchtigen. 

(3) Leitungen, Schächte und Kanäle von raumlufttechni-
schen Anlagen (Lüftungsleitungen) müssen betriebs- und 
brandsicher sein und dürfen den ordnungsgemäßen Be-
trieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. Lüf-
tungsleitungen, die durch raumabschließende Bauteile 
hindurchgeführt werden, müssen einschließlich ihrer Ver-
kleidungen und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, daß sie Gerü-
che, Staub und Schall nicht in unzumutbarer Weise in 
andere Räume übertragen. 

 

(4) Lüftungsrohre, -schächte und -kanäle (Lüftungsleitun-
gen) sowie deren Verkleidungen und Dämmstoffe müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Abweichungen 
können gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen 
des Brandschutzes bestehen. Lüftungsanlagen, außer in 
Gebäuden geringer Höhe, und Lüftungsleitungen, die 
Brandwände überbrücken, sind so herzustellen, daß Feu-
er und Rauch nicht in Treppenräume, andere Geschosse 
oder Brandabschnitte übertragen werden können. 

 

(5) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Rauch- oder Abgas-
schornsteine eingeführt werden; die gemeinsame Benut-
zung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung 
der Abgase von Gasfeuerstätten kann gestattet werden; 
die Lüftungsleitungen müssen dann die Anforderungen an 
eine Abgasanlage erfüllen. Die Abluft ist ins Freie zu füh-
ren. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen 
sind in Lüftungsleitungen unzulässig. 

 

(6) Lüftungsschächte, die aus Mauersteinen oder aus 
Formstücken für Schornsteine hergestellt sind, müssen 
den Anforderungen an Schornsteine entsprechen und 
gekennzeichnet sein. 

 

(7) Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluft-
eizungen gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß. 

 

(8) Für Installationsschächte und Installationskanäle gel-
ten die Absätze 3 und 4 sinngemäß. 
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(9) Die Absätze 3, 4, 7 und 8 gelten nicht für Lüftungsan-
lagen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen und nicht für Lüftungsanlagen innerhalb einer Woh-
nung. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Leitungen, Schächte und Kanäle 
technischer Gebäudeausrüstungen in Wohngebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Woh-
nungen oder Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² 
Grundfläche in nicht mehr als zwei Geschossen. 

(10) Lüftungsanlagen dürfen erst in Betrieb genommen 
werden, wenn deren Funktions- und Brandsicherheit 
durch den Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich be-
scheinigt worden ist. 

 

  

§ 42  
Feuerungs-, Wärme- und  

Brennstoffversorgungsanlagen 

§ 36  
Feuerungsanlagen, Anlagen zur Wärmeerzeugung, 

und Brennstoffversorgungsanlagen  

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgas-
leitungen und Verbindungsstücke (Feuerungsanlagen), Anla-
gen zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester Ver-
brennungsmotoren sowie Behälter und Rohrleitungen für 
brennbare Gase und Flüssigkeiten müssen betriebs- und 
brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht zu Gefahren und 
unzumutbaren Belästigungen führen können. Die Weiterlei-
tung von Schall in fremde Räume muß ausreichend gedämmt 
sein. Verbindungsstücke und Schornsteine oder andere Ab-
gasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen sein. 

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) 
sowie Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase 
und Flüssigkeiten müssen betriebs- und brandsicher sein. 

(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur 
Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 sinn-
gemäß. 

 

(3) Die Abgase von Feuerstätten und ortsfesten Verbren-
nungsmotoren sind durch Verbindungsstücke, Schorn-
steine oder andere Abgasanlagen so ins Freie abzuleiten, 
daß Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. 

(2) Die Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasanla-
gen über Dach und so ins Freie abzuleiten, dass keine 
Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. 
Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muss aus-
reichend gedämmt sein. Abgasanlagen müssen leicht und 
sicher zu reinigen sein. 

(4) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmotore und Ver-
dichter sowie Behälter für brennbare Gase und Flüssigkei-
ten dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, bei denen 
nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benut-
zungsart Gefahren nicht entstehen. 

(3) Feuerstätten sowie Behälter für brennbare Gase und 
Flüssigkeiten dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, 
wenn nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und 
Nutzung der Räume keine Gefahren entstehen. 

(5) Die Abgase der Feuerstätten sind durch Abgasanla-
gen über Dach, die Verbrennungsgase ortsfester 
Verbrennungsmotoren sind durch Anlagen zur Abführung 
dieser Verbrennungsgase über Dach abzuleiten. Abwei-
chungen sind zulässig, wenn sie die Abforderungen des 
Absatzes 3 in gleicher Weise erfüllen. 

 

(6) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt 
werden, wenn durch besondere Vorrichtungen an den 
Feuerstätten oder durch Lüftungsanlagen sichergestellt 
ist, daß gefährliche Ansammlungen von unverbranntem 
Gas in den Räumen nicht entstehen. 

 

(7) Ohne Abgasanlage sind zulässig 
 
1. Gasfeuerstätten, wenn durch einen sicheren Luft-

wechsel im Aufstellraum sichergestellt ist, daß Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen, 
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2. Gas-Haushalt-Kochgeräte mit einer Nennwärmebela-
stung von nicht mehr als 11 kW, wenn der Aufstell-
raum einen Rauminhalt von mehr als 20 m³ aufweist 
und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster 
hat, das geöffnet werden kann, 

 
3. Gas-Durchlauferhitzer, wenn diese besondere Sicher-

heitseinrichtungen haben, die die Kohlenmonoxidkon-
zentration im Aufstellraum so begrenzen, daß Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

(8) Schornsteine und andere Abgasanlagen sind in sol-
cher Zahl und Lage und so herzustellen, daß die Feuer-
stätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen 
werden können. Einzelfeuerstätten, die zusätzlich zu einer 
zentralen Heizungsanlage aufgestellt werden, dürfen nicht 
mit dieser an den gleichen Schornstein angeschlossen 
werden. 

 

(9) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

(4) Behälter für brennbare Gase und Flüssigkeiten sind so 
aufzustellen und feste Brennstoffe sind so zu lagern, dass 
keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entste-
hen.  

 
 
 
 

(5) Für die Aufstellung ortsfester Verbrennungsmotoren, 
Blockheizkraftanlagen, Brennstoffzellen oder anderer 
Anlagen zur Wärmeerzeugung sowie für die Ableitung der 
bei der Wärmeerzeugung entstehenden Gase gelten die 
Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

(10) Feuerungsanlagen und Anlagen zur Abführung von 
Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren 
dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der Be-
zirksschornsteinfegermeister 
 
1. die Eignung des Raumes für die Aufstellung der Feue-

rungsanlage und die Eignung des Schornsteins für 
den Anschluß der Feuerungsanlage oder die Eignung 
der Anlage zur Abführung von Verbrennungsgasen 
ortsfester Verbrennungsmotoren für den Anschluß des 
ortsfesten Verbrennungsmotors geprüft und 

 
2. die Eignung des Schornsteins, die Brandsicherheit 

und die sichere Abführung der Verbrennungsgase 
 
schriftlich bescheinigt hat. 

(6) Feuerungsanlagen und ortsfeste Anlagen zur Wärme-
erzeugung durch Verbrennung dürfen erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn der Bezirksschornsteinfegermei-
ster schriftlich bescheinigt hat, dass sie den Anforderun-
gen der Absätze 1 bis 5 und der für sie geltenden Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes entsprechen. 

  

§ 43 
Wasserversorgungsanlagen 

§ 37 
Wasserversorgungsanlagen 

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen dürfen nur errichtet 
werden, wenn die Versorgung mit Trinkwasser dauernd 
gesichert ist. Zur Brandbekämpfung muß eine ausrei-
chende Wassermenge zur Verfügung stehen; Abwei-
chungen können für Einzelgehöfte im Außenbereich ge-
stattet werden. 

 

(2) Wasserversorgungsanlagen müssen betriebssicher 
und so angeordnet und beschaffen sein, daß Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
 

(1) Wasserversorgungsanlagen müssen betriebssicher 
und so angeordnet und beschaffen sein, dass Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
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(3) Jede Nutzungseinheit muß einen eigenen Wasserzäh-
ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn 
die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßi-
gem Mehraufwand erfüllt werden kann. 

(2) Jede Nutzungseinheit muss eigene Wasserzähler 
haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die 
Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden kann. 

 (3) Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende Was-
sermenge zur Verfügung stehen. 

  

§ 44 
Anlagen für Abwasser und Niederschlagswasser 

 

Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die 
einwandfreie Beseitigung der Abwasser und Nieder-
schlagswasser dauernd gesichert ist. Die Anlagen dafür 
sind so anzuordnen, herzustellen und instandzuhalten, 
daß sie betriebssicher sind und Gefahren oder unzumut-
bare Belästigungen nicht entstehen. 

 

  

§ 45 
Kleinkläranlagen, Gruben und Sickeranlagen 

§ 38 
Kleinkläranlagen, Gruben und Sickeranlagen 

 (1) Die Einleitung der Abwässer in Kleinkläranlagen ist 
zulässig, wenn die einwandfreie Abwasserbeseitigung 
innerhalb und außerhalb des Grundstücks dauernd gesi-
chert ist. 

(1) Kleinkläranlagen, Gruben oder Sickeranlagen dürfen 
nur hergestellt werden, wenn die Abwässer nicht in eine 
Sammelkanalisation eingeleitet werden können. 

 

(2) Die Einleitung von Abwässern in abflusslose Sammel-
gruben ist unzulässig; dies gilt nicht für Jauche- oder 
Güllegruben landwirtschaftlicher Betriebe. Abweichungen 
können gestattet werden, wenn die Gemeinde oder die 
sonst abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft die 
regelmäßige Entleerung der Sammelgrube und die ein-
wandfreie und schadlose Abwasserbehandlung in einer 
Abwasserbehandlungsanlage gewährleistet. 

(2) Die Einleitung der Abwässer in abflusslose Sammel-
gruben ist zulässig, wenn die Gemeinde oder die sonst 
abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft die regel-
mäßige Entleerung der Sammelgrube und die einwand-
freie und schadlose Abwasserbehandlung in einer Ab-
wasserbehandlungsanlage gewährleistet. Satz 1 gilt nicht 
für Jauche- oder Güllegruben landwirtschaftlicher Betrie-
be. 

(3) Die Einleitung der Abwässer in Kleinkläranlagen ist nur 
zulässig, wenn die einwandfreie weitere Beseitigung in-
nerhalb und außerhalb des Grundstücks dauernd gesi-
chert ist.  

 

(4) Auf versiegelten Flächen anfallendes Niederschlags-
wasser, das nicht als Brauchwasser verwendet werden 
soll, ist in gesonderten, geeigneten Sickeranlagen auf 
dem Grundstück zu versickern, soweit dies schadlos 
möglich ist. 

 

(5) Für Stalldung sind Dungstätten mit wasserdichten 
Böden anzulegen. Die Wände müssen bis in ausreichen-
der Höhe wasserdicht sein. Flüssige Abgänge aus Ställen 
und Dungstätten sind in Jauchebehälter zu leiten, die 
keine Verbindung zu anderen Abwasserbeseitigungsanla-
gen haben dürfen. 
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(6) Gruben und Kleinkläranlagen müssen wasserdicht und 
ausreichend groß sein. Sie müssen eine dichte und siche-
re Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnun-
gen haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus 
zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, daß 
Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasserbeseiti-
gungsanlagen müssen geschlossen, dicht und, soweit 
erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein. 

(3) Kleinkläranlagen und Sammelgruben müssen wasser-
dicht und ausreichend groß sein. Sie müssen eine dichte 
und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entlee-
rungsöffnungen haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom 
Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüf-
ten, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belä-
stigungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasser-
beseitigungsanlagen müssen geschlossen, dicht und, 
soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein. 

(7) Kleinkläranlagen, Gruben, Sickeranlagen und Dung-
stätten dürfen nicht unter Aufenthaltsräumen angelegt 
werden und müssen von Öffnungen zu Aufenthaltsräu-
men mindestens 5 m entfernt sein; sie müssen von der 
Nachbargrenze mindestens 2 m entfernt sein. 

(4) Kleinkläranlagen, Sammelgruben, Sickeranlagen und 
Dungstätten dürfen nicht unter Aufenthaltsräumen ange-
legt werden und müssen von Öffnungen zu Aufenthalts-
räumen mindestens 5 m und von den Grundstücksgren-
zen mindestens 2 m entfernt sein. Satz 1 gilt nicht für 
biologische Hauskläranlagen mit Bauartzulassung. 

  

§ 46 
Abfallschächte 

 

(1) Abfallschächte sind in Wohngebäuden und in Gebäu-
den, die überwiegend zum Wohnen bestimmt sind, unzu-
lässig.  

 

(2) Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen und die zugehö-
rigen Sammelräume dürfen sich nicht in Aufenthalts- und 
Treppenräumen sowie nicht an Wänden von Aufenthalts-
räumen befinden. Abfallschächte und Sammelräume 
müssen aus feuerbeständigen Bauteilen bestehen. Ver-
kleidungen, Dämmstoffe und innere Wandschalen und 
Einrichtungen innerhalb des Schachtes und des Sammel-
raumes müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen. Der Einbau einer Feuerlöscheinrichtung kann ver-
langt werden. 

 

(3) Abfallschächte sind bis zur obersten Einfüllöffnung 
ohne Querschnittsänderungen senkrecht zu führen. Eine 
ständig wirkende Lüftung muß gesichert sein. Abfall-
schächte müssen so beschaffen sein, daß sie Abfälle 
sicher abführen, daß Feuer, Rauch, Gerüche und Staub 
nicht in das Gebäude dringen können und daß die Weiter-
leitung von Schall gedämmt wird. 

 

(4) Die Einfüllöffnungen müssen so beschaffen sein, dass 
Staubbelästigungen nicht auftreten und sperrige Abfälle 
nicht eingebracht werden können. Am oberen Ende des 
Abfallschachtes ist eine Reinigungsöffnung vorzusehen. 
Alle Öffnungen sind mit Verschlüssen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen zu versehen. 

 

(5) Der Abfallschacht muß in einen ausreichend großen 
Sammelraum münden. Die inneren Zugänge des Sam-
melraumes sind mit selbstschließenden, feuerbeständigen 
Türen zu versehen. Der Sammelraum muß vom Freien 
aus zugänglich und entleerbar sein. Die Abfallstoffe sind 
in beweglichen Abfallbehältern zu sammeln. Der Sammel-
raum muß eine ständig wirksame Lüftung und einen Bo-
denablauf mit Geruchsverschluß haben. 
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§ 47 
Anlagen für feste Abfallstoffe, Wertstoffbehälter 

§ 39 
Anlagen für feste Abfallstoffe,  

Wertstoffbehälter und Abfallschächte  

(1) Für die vorübergehende Aufbewahrung fester Wert- 
und Abfallstoffe sind dichte Wertstoff- und Abfallbehälter 
außerhalb der Gebäude herzustellen oder aufzustellen. 
Sie sollen von Öffnungen von Aufenthaltsräumen minde-
stens 5 m, von den Nachbargrenzen mindestens 2 m 
entfernt sein. 

(1) Für die vorübergehende Aufbewahrung fester Wert- 
und Abfallstoffe sind dichte Wertstoff- und Abfallbehälter 
außerhalb der Gebäude herzustellen oder aufzustellen. 
Sie sollen von Öffnungen von Aufenthaltsräumen minde-
stens 5 m und von den Grundstücksgrenzen mindestens 
2 m entfernt sein. 

(2) Für bewegliche Wertstoff- und Abfallbehälter ist ein 
befestigter Platz an nicht störender Stelle auf dem Grund-
stück vorzusehen. Ihre Aufstellung innerhalb von Gebäu-
den in besonderen, gut belüftbaren und feuerbeständigen 
Räumen kann gestattet werden. 

(2) Für bewegliche Wertstoff- und Abfallbehälter ist eine 
befestigte Fläche an nicht störender Stelle auf dem 
Grundstück vorzusehen. Innerhalb von Gebäuden dürfen 
Wertstoff- und Abfallbehälter nur in gut belüfteten Räu-
men aufgestellt werden, deren raumabschließende Bau-
teile feuerbeständig sind. 

(3) Plätze für Wertstoff- und Abfallbehälter müssen sicher 
und leicht erreichbar sein und leicht sauber gehalten wer-
den können.  

(3) Wertstoff- und Abfallbehälter sowie die für deren Auf-
stellung erforderlichen Flächen dürfen die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen und sind 
vom Betreiber sauber zu halten. 

 (4) Abfallschächte sind unzulässig. 
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Abschnitt 7 

Aufenthaltsräume und Wohnungen 
Abschnitt 7 

Aufenthaltsräume und Wohnungen 

§ 48 
Aufenthaltsräume 

§ 40 
Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung 
ausreichende Grundfläche und lichte Höhe von minde-
stens 2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum 
müssen diese lichte Höhe über mindestens die Hälfte 
ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe 
unter 1,50 m bleiben dabei außer Betracht. Bei nachträg-
lichem Ausbau von Dachräumen genügt eine lichte Höhe 
von 2,30 m. 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung 
ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von min-
destens 2,40 m haben. Aufenthaltsräume im Dachraum 
müssen diese lichte Höhe über mindestens die Hälfte 
ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe 
unter 1,50 m bleiben dabei außer Betracht. Bei nachträg-
lichem Ausbau von Dachräumen genügt eine lichte Höhe 
von 2,30 m. 

(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie füh-
rende und senkrecht stehende Fenster von solcher Zahl 
und Beschaffenheit haben, daß die Räume ausreichend 
mit Tageslicht beleuchtet und belüftet werden können 
(notwendige Fenster). Das Rohbaumaß der Fensteröff-
nungen muß mindestens ein Achtel der Grundfläche des 
Raumes betragen; ein geringeres Maß kann gestattet 
werden, wenn wegen der Lichtverhältnisse Bedenken 
nicht bestehen. Geneigte Fenster sowie Oberlichte anstel-
le von Fenstern können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. 

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend mit Tageslicht 
beleuchtet und belüftet werden können. Das Rohbaumaß 
der Belichtungsöffnungen muss mindestens ein Achtel der 
Grundfläche des Raumes einschließlich der Grundfläche 
verglaster Vorbauten oder Loggien betragen; die Grund-
fläche von Vorbauten, die die Beleuchtung des Raumes 
mit Tageslicht beeinträchtigen, ist mit einzubeziehen. 

(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor notwendi-
gen Fenstern zulässig, wenn eine ausreichende Lüftung 
und Beleuchtung mit Tageslicht sichergestellt ist. 

 

(4) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuchtung 
mit Tageslicht verbietet, sind ohne notwendige Fenster 
zulässig, wenn dies durch besondere Maßnahmen, wie 
den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen und Be-
leuchtungsanlagen ausgeglichen wird. Für Aufenthalts-
räume, die nicht dem Wohnen dienen, kann anstelle einer 
Beleuchtung mit Tageslicht und Lüftung nach Absatz 2  

(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Beleuchtung 
mit Tageslicht verbietet, sind ohne Belichtungsöffnungen 
zulässig. Aufenthaltsräume ohne Belichtungsöffnungen 
müssen durch technische Einrichtungen ausreichend 
beleuchtet und belüftet werden können.  
 

eine Ausführung nach Satz 1 gestattet werden, wenn 
keine Bedenken wegen des Brandschutzes und der Ge-
sundheit bestehen. 

 

  

§ 49 
Wohnungen 

§ 41 
Wohnungen 

(1) Jede Wohnung muß von anderen Wohnungen und 
fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und einen 
eigenen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, 
von einem Treppenraum, einem Flur oder einem anderen 
Vorraum haben. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen 
zu sein. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur zum 
Wohnen dienen, müssen einen besonderen Zugang ha-
ben; gemeinsame Zugänge können gestattet werden, 
wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen für die 
Benutzer der Wohnungen nicht entstehen. 
 

(1) Jede Wohnung muss von anderen Wohnungen und 
fremden Räumen baulich abgeschlossen sein und einen 
eigenen, abschließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, 
von einem Treppenraum, einem Flur oder einem anderen 
Vorraum haben. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen 
zu sein. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur zum 
Wohnen dienen, müssen einen besonderen Zugang ha-
ben; gemeinsame Zugänge können gestattet werden, 
wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen für die 
Benutzer der Wohnungen nicht entstehen. 
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(2) Jede Wohnung muß eine für ihre Bestimmung ausrei-
chende Größe und eine entsprechende Zahl besonnter 
Aufenthaltsräume haben. Es dürfen nicht alle Aufenthalts-
räume nach Norden liegen. 

(2) Jede Wohnung muss eine für ihre Bestimmung ausrei-
chende Größe und eine entsprechende Zahl besonnter 
Aufenthaltsräume haben. Es dürfen nicht alle Aufenthalts-
räume nach Norden liegen. 

(3) Wohnungen müssen durchlüftet werden können. (3) Einzelne Aufenthaltsräume sind in Kellergeschossen 
zulässig, wenn 
 
1. der Fußboden der Aufenthaltsräume nicht mehr als 

1,50 m unter der Geländeoberfläche liegt und 
 
2. die Geländeoberfläche, die sich an die Außenwände 

mit notwendigen Fenstern anschließt, in einer Entfer-
nung von 2 m und in Breite der Aufenthaltsräume vor 
den notwendigen Fenstern nicht mehr als 0,50 m über 
dem Fußboden der Aufenthaltsräume liegt. 

(4) Jede Wohnung muß eine Küche oder Kochnische 
haben sowie über einen Abstellraum verfügen. Fensterlo-
se Küchen oder Kochnischen sind zulässig, wenn sie für 
sich lüftbar sind. Der Abstellraum jeder Wohnung muß 
mindestens 6 m² groß sein; die Abstellräume müssen sich 
in der Wohnung, im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe 
des Gebäudes befinden und gut zugänglich sein. 

(4) Innerhalb jeder Wohnung müssen ein Bad und eine 
Toilette mit Wasserspülung sowie die technischen Vor-
aussetzungen für den Einbau einer Küche vorhanden 
sein. Fensterlose Räume sind zulässig, wenn sie eine 
Lüftungsanlage haben. 
 
 

(5) Wohngebäude müssen über einen leicht erreichbaren 
und gut zugänglichen Abstellraum für Kinderwagen, Roll-
stühle und Fahrräder sowie über leicht erreichbare und 
witterungsgeschützte Abstellplätze für Fahrräder verfü-
gen. Dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe. 

(5) Wohngebäude müssen über einen leicht erreichbaren 
und gut zugänglichen Abstellraum für Kinderwagen, Roll-
stühle und Fahrräder sowie über leicht erreichbare und 
witterungsgeschützte Abstellplätze für Fahrräder verfü-
gen. Dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe. 

  

§ 50 
Aufenthaltsräume und Wohnungen  

in Kellergeschossen 

 

(1) Wohnungen und Aufenthaltsräume sind in Kellerge-
schossen zulässig, wenn 
 
1. der Fußboden der Aufenthaltsräume nicht mehr als 

1,50 m unter der Geländeoberfläche liegt und 
 
2. die Geländeoberfläche, die sich an die Außenwände 

mit notwendigen Fenstern anschließt, in einer Entfer-
nung von 2 m und in Breite der Aufenthaltsräume vor 
den notwendigen Fenstern nicht mehr als 0,50 m über 
dem Fußboden der Aufenthaltsräume liegt. 

 

(2) Aufenthaltsräume, deren Benutzung eine Beleuchtung 
mit Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsräume, Gaststät-
ten, ärztliche Behandlungsräume, Sporträume, Spielräu-
me und Werkräume sowie ähnliche Räume können in 
Kellergeschossen gestattet werden. § 48 Abs. 4 Satz 1 
gilt sinngemäß. 

 

(3) Räume nach Absatz 2 müssen unmittelbar mit Ret-
tungswegen in Verbindung stehen, die ins Freie führen. 
Die Räume und Rettungswege müssen von anderen 
Räumen im Kellergeschoß feuerbeständig abgetrennt 
sein. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen. 
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 Abschnitt 8 

Besondere bauliche Anlagen 

§ 51 
Bäder und Toilettenräume 

§ 42 
Toilettenräume und Toilettenanlagen 

(1) Jede Wohnung muß ein Bad mit Badewanne oder 
Dusche haben. Fensterlose Bäder sind nur zulässig, 
wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist. 

 

(2) Jede Wohnung und jede selbständige Betriebs- oder 
Arbeitsstätte muß mindestens eine Toilette haben. Diese 
muß eine Toilette mit Wasserspülung sein, wenn sie an eine 
dafür geeignete Sammelkanalisation oder an eine Kleinklär-
anlage angeschlossen werden kann. Toilettenräume für 
Wohnungen müssen innerhalb der Wohnung liegen. In Bä-
dern von Wohnungen dürfen nur Toiletten mit Wasserspü-
lung angeordnet werden. Fensterlose Toilettenräume sind 
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.  

(1) Selbstständige Betriebs- oder Arbeitsstätten müssen 
mindestens einen Toilettenraum mit Toiletten mit Wasser-
spülung haben.  

(3) Gebäude, die für einen größeren Personenkreis oder 
für die Öffentlichkeit bestimmt sind, müssen mit einer 
ausreichenden Zahl von Toiletten und mindestens einer 
Toilette für Benutzer von Rollstühlen ausgestattet sein. 

 

(4) Toilettenanlagen, die für einen größeren Personen-
kreis oder für die Öffentlichkeit bestimmt sind, müssen 
nach Geschlechtern getrennte Räume haben. Die Räume 
müssen einen eigenen Vorraum mit Waschbecken haben. 

(2) Toilettenanlagen, die für eine größere Zahl von Perso-
nen oder für die Öffentlichkeit bestimmt sind, müssen eine 
ausreichende Zahl von Toiletten in nach Geschlechtern 
getrennten Räumen haben. Die Räume müssen einen 
eigenen Vorraum mit Waschbecken haben. 

  

Abschnitt 8 
Besondere bauliche Anlagen 

 

§ 52 
Stellplätze und Garagen, Abstellplätze für Fahrräder 

§ 43 
Stellplätze und Garagen, Stellplatzablösevertrag 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein 
Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, dürfen nur errichtet 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen in ausreichender 
Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden 
(notwendige Stellplätze oder Garagen). Ihre Zahl und Größe 
richtet sich nach Art und Zahl der vorhandenen und zu er-
wartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer und der 
Besucher der Anlagen. Es kann gestattet werden, daß die 
notwendigen Stellplätze oder Garagen innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach Fertigstellung der Anlage hergestellt 
werden; § 11 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(1) Bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von bauli-
chen Anlagen sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- 
oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten 
ist, müssen die durch die Gemeinde in einer örtlichen 
Bauvorschrift nach § 81 festgesetzten notwendigen Stell-
plätze hergestellt werden. 
 

(2) Bei Änderungen baulicher Anlagen oder ihrer Nutzung 
sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, daß 
sie die durch die Änderungen zusätzlich zu erwartenden 
Kraftfahrzeuge aufnehmen können. Dies gilt nicht für Woh-
nungen mit einer Grundfläche von mehr als 70 m², die durch 
den Ausbau oder die Nutzungsänderung bisher nicht zu 
Wohnzwecken genutzter Räume hergestellt werden. 
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(3) Bei bestehenden baulichen Anlagen kann im Einzelfall 
die Herstellung von Stellplätzen und Garagen gefordert 
werden, wenn dies im Hinblick auf die Art und Zahl der 
Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzer der baulichen 
Anlagen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs geboten ist.  

 

(4) Die Herstellung von Garagen anstelle von Stellplätzen 
oder von Stellplätzen anstelle von Garagen kann im Ein-
zelfall gefordert werden, wenn die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung oder die in Absatz 10 genannten Erforder-
nisse dies gebieten. 

 

(5) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück 
oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten 
Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen 
Zweck rechtlich gesichert ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann, 
wenn Gründe des Verkehrs dies erfordern, im Einzelfall 
bestimmen, ob die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder 
auf einem anderen Grundstück herzustellen sind. 

(2) Die notwendigen Stellplätze sind auf dem Bau-
grundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf 
einem geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Be-
nutzung für diesen Zweck rechtlich gesichert ist.  

(6) Kann der Bauherr die Stellplätze oder Garagen nach 
Absatz 5 Satz 1 nicht oder nur unter großen Schwierigkei-
ten herstellen oder liegt das Baugrundstück in der Nähe 
von Haltestellen leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmit-
tel, so kann die Gemeinde nach Feststellung der erforder-
lichen Anzahl der Stellplätze oder Garagen durch die 
Bauaufsichtsbehörde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit dem Bauherrn vereinbaren, daß der Bauherr seine 
Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines 
Geldbetrages an die Gemeinde ablöst (Stellplatzablöse-
vertrag). Eine Verpflichtung zur Ablösung nach Satz 1 
besteht nicht, soweit die Herstellung durch örtliche Bau-
vorschriften nach § 89 Abs. 3 untersagt oder einge-
schränkt ist. Der rechtswirksame Abschluß des Stellplatz-
ablösevertrages ist der Bauaufsichtsbehörde vor Erteilung 
der Baugenehmigung nachzuweisen. Der Anspruch der 
Gemeinde auf Zahlung des im Stellplatzablösevertrag 
vereinbarten Geldbetrages entsteht mit Baubeginn. 

(3) Soweit der Bauherr durch örtliche Bauvorschrift zur 
Herstellung von notwendigen Stellplätzen verpflichtet ist, 
kann die Gemeinde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit dem Bauherrn vereinbaren, dass der Bauherr seine 
Verpflichtung ganz oder teilweise durch Zahlung eines 
Geldbetrages an die Gemeinde ablöst (Stellplatzablöse-
vertrag). Der Anspruch der Gemeinde auf Zahlung des im 
Stellplatzablösevertrag vereinbarten Geldbetrages ent-
steht mit Baubeginn.  

(7) Der Geldbetrag soll den anteiligen durchschnittlichen 
Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 8 
Nr. 1 einschließlich der Kosten des Grunderwerbs im 
Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemein-
degebietes entsprechen. Für die Ermittlung der Herstel-
lungskosten sind je Stellplatz 25 m² Stellplatz- und Bewe-
gungsfläche einer ebenerdigen öffentlichen Parkeinrich-
tung zugrunde zu legen. 

(4) Der Geldbetrag je Stellplatz soll den anteiligen durch-
schnittlichen Grunderwerbs- und Herstellungskosten für 
25 m² Stellplatz- und Bewegungsfläche entsprechen. Die 
Gemeinde hat die vereinnahmten Geldbeträge zweckge-
bunden für  
 

(8) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 6 für 
 
1. die Herstellung öffentlicher Einrichtungen für Stellplätze 

und Abstellplätze außerhalb der öffentlichen Straßen 
und deren Instandsetzung oder 

 
2. bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Instandset-

zung von Einrichtungen des öffentlichen Personennah-
verkehrs 

 
zu verwenden. 
 
 

 
 
1. die Herstellung und Instandhaltung öffentlicher oder 

allgemein zugänglicher Stellplatzeinrichtungen außer-
halb der öffentlichen Straßen oder  

 
2. bauliche Maßnahmen zum Ausbau und zur Instand-

setzung von Einrichtungen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs 

 
zu verwenden. 
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(9) Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen müssen 
verkehrssicher sein und entsprechend dem Gefährlich-
keitsgrad der Treibstoffe, der Zahl und Art der abzustel-
lenden Kraftfahrzeuge dem Brandschutz genügen. Abflie-
ßende Treib- und Schmierstoffe müssen unschädlich 
beseitigt werden können. Garagen und ihre Nebenanla-
gen müssen zu lüften sein. 

(5) Stellplätze, Garagen und ihre Nebenanlagen müssen 
verkehrssicher sein und entsprechend dem Gefährlich-
keitsgrad der Treibstoffe, der Zahl und Art der abzustel-
lenden Kraftfahrzeuge dem Brandschutz genügen. Abflie-
ßende Treib- und Schmierstoffe müssen unschädlich 
beseitigt werden können. Garagen und ihre Nebenanla-
gen müssen zu lüften sein. 

(10) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und 
ausgeführt werden, daß ihre Benutzung die Gesundheit 
nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe 
und die Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Ge-
rüche nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. 

(6) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und 
ausgeführt werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit 
nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe 
und die Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Ge-
rüche nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. 

(11) Stellplätze und Garagen müssen von den öffentlichen 
Verkehrsflächen aus auf möglichst kurzem Wege ver-
kehrssicher zu erreichen sein. Rampen sollen in Vorgär-
ten nicht angelegt werden. Es kann verlangt werden, daß 
Hinweise auf Stellplätze und Garagen angebracht wer-
den. 

 

(12) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Ver-
brennungsmotoren gelten die Absätze 9 und 10 sinnge-
mäß. 

 

(13) Notwendige Stellplätze und Garagen dürfen nicht 
zweckentfremdet benutzt werden. 

 

(14) Für Abstellplätze für Fahrräder gelten die Absätze 11 
und 13 entsprechend. Für bauliche Anlagen nach § 55 
Abs. 2 Nr. 1 bis 9 gilt Absatz 1 für die Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder entsprechend. 

(7) Für Abstellplätze für Fahrräder gelten die Absätze 1, 2 
und 6 entsprechend. 

  

§ 53 
Ställe 

 

(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und instand-
zuhalten, daß eine gesunde Tierhaltung sichergestellt ist 
und die Umgebung nicht unzumutbar belästigt wird. Ställe 
müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundflä-
che und lichte Höhe haben. Ställe sind ausreichend zu 
be- und entlüften. 

 

(2) Über oder neben Ställen und Futterküchen dürfen 
Wohnungen oder Wohnräume nur dann angeordnet wer-
den, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. 

 

(3) Die ins Freie führenden Stalltüren müssen nach außen 
aufschlagen. Ihre Zahl, Höhe und Breite muß so groß 
sein, daß die Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins 
Freie gelangen können. 

 

(4) Wände, Decken und Fußböden sind gegen schädliche 
Einflüsse der Stalluft, der Jauche und des Flüssigmistes 
zu schützen. 

 

(5) Der Fußboden des Stalles oder darunterliegende Auf-
fangräume für Abgänge müssen wasserdicht sein. 
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(6) Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht für Schafställe, Zie-
genställe und Kleintierställe sowie für Offenställe und 
Laufställe und für Räume, in denen Tiere nur vorüberge-
hend untergebracht werden. 

 

  

 § 54 
Behelfsgebäude und untergeordnete Gebäude 

 

(1) Für bauliche Anlagen, die nach ihrer Ausführung für 
eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind oder die für 
eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbau-
ten), können Abweichungen von den §§ 29 bis 53 gestat-
tet werden, wenn keine Gründe nach § 3 Abs. 1 entge-
genstehen. 

 

(3) Gebäude nach Absatz 1, die überwiegend aus brennba-
ren Baustoffen bestehen, dürfen nur erdgeschossig her-
gestellt werden. Ihre Dachräume dürfen nicht ausgebaut 
werden und müssen von den Giebelseiten oder vom Flur aus 
für die Brandbekämpfung erreichbar sein. Brandwände 
(§ 32) sind mindestens alle 30 m anzuordnen und stets 
0,30 m über Dach und vor die Seitenwände zu führen. 

 

  

§ 55  
Bauliche Anlagen und Räume  
besonderer Art oder Nutzung 

§ 44 
Sonderbauten 

(1) Können durch die besondere Art oder Nutzung von 
baulichen Anlagen und Räumen ihre Benutzer oder die 
Allgemeinheit gefährdet oder in unzumutbarer Weise belä-
stigt werden, so können im Einzelfall zur Verwirklichung der 
allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 besondere 
Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen können 
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften 
wegen der besonderen Art oder Nutzung von baulichen 
Anlagen oder Räumen oder wegen besonderer Anforde-
rungen nicht bedarf. Diese Anforderungen und Erleichte-
rungen können sich insbesondere erstrecken auf 
 
1. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen bau-

lichen Anlagen auf dem Grundstück und von öffentli-
chen Verkehrsflächen sowie auf die Größe der freizu-
haltenden Flächen der Baugrundstücke, 

 
2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grund-

stück, 
 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und 

nach angrenzenden Grundstücken, 
 
4. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- oder die 

Verkehrssicherheit, den Brand-, den Wärme-, den Schall- 
oder den Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile, 

 
5. die Brandschutzeinrichtungen, die Brandschutzvorkeh-

rungen und die Löschwasserrückhaltung, 
 
6. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 
 

(1) Können durch die besondere Art oder Nutzung von 
baulichen Anlagen und Räumen (Sonderbauten) ihre 
Benutzer oder die Allgemeinheit gefährdet oder in unzu-
mutbarer Weise belästigt werden, so können im Einzelfall 
zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 
§ 3 Abs. 1 besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können gestattet werden, soweit es der 
Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art 
oder Nutzung von baulichen Anlagen oder Räumen oder 
wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. 
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7. die Anordnung und Herstellung der Aufzüge sowie der 
Treppen, Treppenräume, Flure, Ausgänge und sonsti-
gen Rettungswege, 

 
8. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl 

der zulässigen Sitzplätze und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten, 

 
9. die Lüftung, 
 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung, 
 
11. die Wasserversorgung und die Wiederverwendung 

von Brauchwasser, 
 
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwasser und 

von festen Abfallstoffen, 
 
13. die Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
 
14. die Anlagen der Zu- und Abfahrten, 
 
15. die Anlagen von Grünstreifen, Baum- und anderen 

Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung 
von Halden und Gruben, 

 
16. weitere Bescheinigungen, die bei den Abnahmen zu 

erbringen sind, 
 
17. zu wiederholende Nachprüfungen und die Be-

scheinigungen, die hierfür zu erbringen sind, 
 
18. den Betrieb und die Benutzung. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten insbesondere für 
 
1. Hochhäuser, 
 
2. Verkaufsstätten, 
 
3. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, 
 
4. Versammlungsstätten, 
 
5. Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 
6. Krankenhäuser, Entbindungs- und Säuglingsheime, 
 
7. Altenwohn- und Altenpflegeheime, Einrichtungen für 

die Betreuung alter Menschen, 
 
8. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, 
 
9. Schulen und Sportstätten, 
 
10. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung 

oder mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verkehrs-
gefahr, 

 
11. bauliche Anlagen und Räume, die für Gewerbe- und 

Industriebetriebe bestimmt sind, 
 
 

(2) Sonderbauten sind insbesondere  
 
1. Hochhäuser, 
 
2. Verkaufsstätten, 
 
3. Gast- und Beherbergungsstätten, 
 
4. Versammlungsstätten, 
 
5. Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 
6. Krankenhäuser, Entbindungs- und Säuglingsheime, 
 
7. Altenwohn- und Altenpflegeheime, Einrichtungen für 

die Betreuung alter oder behinderter Menschen, 
 
8. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, 
 
9. Schulen und Sportstätten, 
 
10. bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung 

oder mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verkehrs-
gefahr, 

 
11. bauliche Anlagen und Räume, die für land- oder forst-

wirtschaftliche Betriebe oder für Gewerbe- oder Indu-
striebetriebe bestimmt sind, 
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12. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit 
einer starken Emission schädlicher Stoffe und Strah-
len verbunden ist, 

 
13. Fliegende Bauten, 
 
14. Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten sind, 
 
15. Camping- und Wochenendhausplätze. 

12. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit 
einer starken Emission schädlicher Stoffe und Strah-
len verbunden ist, 

 
13. Fliegende Bauten, 
 
14. Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten sind, 
 
15. Camping- und Wochenendhausplätze, 
 
16. Seilbahnen. 

 (3) Die Anforderungen und Erleichterungen nach Absatz 1 
können sich insbesondere erstrecken auf 
 
1. die Abstände von Grundstücksgrenzen, von anderen 

baulichen Anlagen auf dem Grundstück und von öf-
fentlichen Verkehrsflächen sowie auf die Größe der 
freizuhaltenden Flächen der Baugrundstücke, 

 
2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grund-

stück, 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen und 

nach angrenzenden Grundstücken, 
 
4. die Bauart und Anordnung aller für die Stand- oder die 

Verkehrssicherheit, den Brand-, den Wärme-, den 
Schall- oder den Gesundheitsschutz wesentlichen 
Bauteile, 

 
5. die Brandschutzeinrichtungen, die Brandschutzvorkeh-

rungen und die Löschwasserrückhaltung, 
 
6. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 
 
7. die Anordnung und Herstellung der Aufzüge sowie der 

Treppen, Treppenräume, Flure, Ausgänge und sonsti-
gen Rettungswege, 

 
8. die zulässige Zahl der Benutzer, Anordnung und Zahl 

der zulässigen Sitzplätze und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten, 

 
9. die Lüftung, 
 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung, 
 
11. die Wasserversorgung, 
 
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwasser und 

von festen Abfallstoffen, 
 
13. die Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die 

Fahrradabstellplätze, 
 
14. die Anlagen der Zu- und Abfahrten, 
 
15. die Anlagen von Grünstreifen, Baum- und anderen 

Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung 
von Halden und Gruben, 

 
16. weitere Bescheinigungen, die bei den Abnahmen zu 

erbringen sind, 
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17. erste und zu wiederholende Überprüfungen und die 
Bescheinigungen, die hierfür zu erbringen sind, 

 
18. den Betrieb und die Benutzung einschließlich der 

Bestellung und der Qualifikation fachkundiger Perso-
nen. 

  

§ 56 
Barrierefreies Bauen 

§ 45 
Barrierefreies Bauen 

 (1) In Wohngebäuden mit mehr als vier Wohnungen müs-
sen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei sein. 
In Gebäuden mit Aufzügen und mit mehr als vier Woh-
nungen müssen die Wohnungen eines Geschosses bar-
rierefrei sein. 

 

 (2) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun-
gen, die überwiegend oder ausschließlich von kranken, 
behinderten oder alten Menschen genutzt werden oder 
ihrer Betreuung dienen, müssen barrierefrei sein. 

 

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun-
gen, die für die Öffentlichkeit bestimmt oder allgemein 
zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besu-
cherverkehr dienenden Teilen barrierefrei so hergestellt 
und instandgehalten werden, daß sie von den Benutzern 
ohne fremde Hilfe genutzt werden können. § 55 bleibt 
unberührt. 

(3) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun-
gen, die für die Öffentlichkeit bestimmt oder allgemein 
zugänglich sind, müssen in den dem allgemeinen Besu-
cherverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. 

 

 
 
 
 

(4) Gebäude, die für eine größere Zahl von Personen 
oder für die Öffentlichkeit bestimmt sind, müssen mit einer 
ausreichenden Zahl, mindestens jedoch mit einer Toilette 
für Benutzer von Rollstühlen ausgestattet sein. 

 (5) Bauliche Anlagen nach den Absätzen 2 und 3 müssen 
eine ausreichende Zahl von Stellplätzen für die Kraftfahr-
zeuge behinderter Menschen haben. 

(2) Absatz 1 gilt für 
 
1. Verkaufsstätten, 
 
2. Versammlungsstätten einschließlich der für den Got-

tesdienst bestimmten Anlagen, 
 
3. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, 
 
4. Büro- und Verwaltungsgebäude, Gerichte und Sozial-

stationen, 
 
5. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs-

einrichtungen, Versorgungseinrichtungen, Postämter 
und der Kreditinstitute, 

 
6. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und Ausstel-

lungsbauten, Filmtheater und Theater, 
 
7. Sportstätten, Spielplätze und ähnliche Anlagen, 
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8. Schulen, Hochschulen und sonstige Ausbildungsstät-

ten, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, 
 
9. Stellplätze und Garagen, die zu den Anlagen und 

Einrichtungen nach den Nummern 1 bis 8 gehören, 
 
10. allgemein zugängliche Stellplätze und Garagen mit 

mehr als 1.000 m² Nutzfläche, 
 
11. öffentliche Bedürfnisanstalten. 

 

(3) Für bauliche Anlagen und andere Anlagen und Ein-
richtungen, die überwiegend oder ausschließlich von 
Kranken, Behinderten oder alten Menschen genutzt wer-
den, wie 
 
1. Krankenhäuser, Einrichtungen der ambulanten medi-

zinischen Betreuung, Sanatorien, Kureinrichtungen, 
 
2. Einrichtungen für die Betreuung Behinderter, Heime 

und Wohnungen für Behinderte, 
 
3. Altenwohn- und Altenpflegeheime, Einrichtungen für 

die Betreuung alter Menschen 
 
gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienenden Teile, sondern für alle Teile, die diesen 
Personen zugänglich sind. 

 

(4) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtun-
gen nach den Absätzen 2 und 3 müssen mindestens 
durch einen Eingang stufenlos erreichbar sein. Der Ein-
gang muß eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben. Vor Türen muß eine ausreichende Bewe-
gungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen nicht mehr 
als 6 Prozent geneigt sein; sie müssen mindestens 
1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Am Anfang und am Ende jeder 
Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzu-
ordnen. Podeste müssen eine Länge von mindestens 
1,50 m haben. Treppen müssen an beiden Seiten Hand-
läufe erhalten, die über Treppenabsätze und Fensteröff-
nungen sowie über die letzten Stufen zu führen sind. Die 
Treppen müssen Setzstufen haben. Flure müssen minde-
stens 1,40 m breit sein. 

 

(5) § 40 Abs. 6 bis 8 gilt auch für Gebäude mit weniger als 
sechs oberirdischen Geschossen, soweit Geschosse von 
Behinderten mit Rollstühlen stufenlos erreichbar sein 
müssen. 

 

(6) Lassen sich die Anforderungen der Absätze 1, 4 und 5 
für die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden 
Teile nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder 
unzumutbaren Mehrkosten verwirklichen, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde zulassen, daß die Anforderungen 
auf einen Teil der baulichen Anlage beschränkt werden, 
wenn dabei die zweckentsprechende Nutzung durch die 
auf barrierefreie Zugänglichkeit angewiesenen Personen 
gewährleistet bleibt. 

(6) Lassen sich die Anforderungen der Absätze 1 bis 4 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unzu-
mutbaren Mehrkosten verwirklichen, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde zulassen, dass die Anforderungen auf 
einen Teil der baulichen Anlage beschränkt werden, wenn 
dabei die zweckentsprechende Nutzung durch die auf 
barrierefreie Zugänglichkeit angewiesenen Personen 
gewährleistet bleibt. Im Fall des Absatzes 1 muss die 
Zugänglichkeit der Wohnungen für die Benutzer von Roll-
stühlen gewährleistet bleiben. 
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Teil 4 

Die am Bau Beteiligten 
Teil 4 

Die am Bau Beteiligten 

§ 57 
Grundsatz 

§ 46 
Grundsatz 

Bei der Errichtung, der Instandhaltung, der Änderung, der 
Nutzungsänderung oder dem Abbruch baulicher Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen sind der Bau-
herr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen 
am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, daß die öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnungen der 
Bauaufsichtsbehörden eingehalten werden. 

Bei der Errichtung, der Instandhaltung, der Änderung, der 
Nutzungsänderung oder der Beseitigung baulicher Anla-
gen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen sind der 
Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die ande-
ren am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die 
öffentlich-rechtichen Vorschriften und die Anordnungen 
der Bauaufsichtsbehörden eingehalten werden. Die am 
Bau Beteiligten müssen ausreichend haftpflichtversichert 
sein. 

  

§ 58 
Bauherr 

§ 47 
Bauherr 

(1) Bauherr ist, wer auf seine Verantwortung eine bauliche 
Anlage oder andere Anlage oder Einrichtung vorbereitet 
oder ausführt oder vorbereiten oder ausführen läßt. Der 
Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausfüh-
rung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens 
einen Entwurfsverfasser (§ 59), Unternehmer (§ 61) und 
einen Bauleiter (§ 62) zu bestellen. Dem Bauherrn oblie-
gen die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anzeigen und Nachweise an die Bauaufsichts-
behörde. 

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines genehmigungspflichtigen Bauvorha-
bens geeignete am Bau Beteiligte zu bestellen, die den 
Anforderungen der §§ 48 bis 50 entsprechen, soweit er 
nicht selbst diese Anforderungen erfüllt. Dies gilt entspre-
chend für die technisch schwierige Beseitigung baulicher 
Anlagen. Der Bauherr hat die nach den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen und 
Nachweise zu erbringen. 

(2) Bei geringfügigen oder bei technisch einfachen bauli-
chen Anlagen kann die Bauaufsichtsbehörde darauf ver-
zichten, daß ein Entwurfsverfasser und ein Bauleiter nach 
Absatz 1 bestellt werden. Bei Bauarbeiten, die in Selbst-
hilfe oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die 
Bestellung von Unternehmern nach Absatz 1 nicht erfor-
derlich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen 
Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. 
Genehmigungsbedürftige Abbrucharbeiten dürfen nicht in 
Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden. 
Wird ein Entwurfsverfasser, Bauleiter oder Unternehmer 
nicht bestellt, so gelten die Bestimmungen der §§ 59, 61 
und 62 entsprechend für den Bauherrn. 

 

(3) Sind die vom Bauherrn bestellten Personen für ihre 
Aufgaben nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, 
so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und während der 
Bauausführung verlangen, daß ungeeignete Beauftragte 
durch geeignete ersetzt oder geeignete Sachverständige 
herangezogen werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Bauarbeiten einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte 
oder Sachverständige bestellt sind. 

 

(4) Wechselt der Bauherr, so haben der alte und der neue 
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  

(2) Wechseln der Bauherr oder der Objektplaner vor der 
Fertigstellung der baulichen Anlage, so hat dies der Bau-
herr der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 
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§ 59 
Entwurfsverfasser 

§ 48 
Objektplaner, Bauvorlageberechtigung 

(1) Der Entwurfsverfasser muß nach Sachkunde und 
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens 
geeignet sein. Er ist für die Vollständigkeit und Brauch-
barkeit seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsver-
fasser hat dafür zu sorgen, daß die für die Ausführung 
notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen 
und Anweisungen geliefert werden und dem genehmigten 
Entwurf und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. 

(1) Der für die Erarbeitung der Bauvorlagen bestellte 
Objektplaner muss nach Sachkunde und Erfahrung zur 
Vorbereitung und Überwachung des jeweiligen Bauvorha-
bens geeignet sein und ist für die Vollständigkeit und 
Brauchbarkeit seiner Planung verantwortlich. Der Objekt-
planer hat dafür zu sorgen, dass die Ausführungsplanung 
erarbeitet wird und die für die Ausführung notwendigen 
Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anwei-
sungen geliefert werden. Der Objektplaner ist dafür ver-
antwortlich, dass das Bauvorhaben nach den genehmig-
ten oder angezeigten Bauvorlagen ausgeführt wird und im 
Übrigen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. 

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind 
geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die 
von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Für das 
ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachentwürfe 
bleibt der Entwurfsverfasser verantwortlich. 

(2) Verfügt der Objektplaner auf einzelnen Fachgebieten 
nicht über die erforderliche Sachkunde oder Erfahrung, so 
sind geeignete Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für 
die von ihnen gefertigten Fachplanungen verantwortlich. 
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fach-
planungen bleibt der Objektplaner verantwortlich. 

 (3) Beendet der Objektplaner seine Tätigkeit vor der Fer-
tigstellung der baulichen Anlage, so hat er dies der Bau-
aufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

  

§ 60 
Bauvorlageberechtigung 

 

(1) Die Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von 
Gebäuden müssen von einem bauvorlageberechtigten 
Entwurfsverfasser unterschrieben sein; dies gilt nicht im 
Verfahren zur Erteilung eines Vorbescheids nach § 76, 
wenn für die Beurteilung der einzelnen Fragen eine Bau-
zeichnung oder Baubeschreibung nicht erforderlich ist. 
 

(4) Bauvorlagen für die Errichtung und Änderung von 
Gebäuden müssen von einem Objektplaner erstellt sein, 
der bauvorlageberechtigt ist. Bauvorlageberechtigt ist, wer  
 
1. die Berufsbezeichnung "Architekt" führen darf,  
 
2. als bauvorlageberechtigter Ingenieur bei einer Ingeni-

eurkammer eingetragen ist, 
 
3. die Berufsbezeichnung "Ingenieur" in den Fachrich-

tungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieur-
wesen führen darf, mindestens zwei Jahre als Ingeni-
eur tätig war und Bediensteter einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts ist, für seine dienstliche 
Tätigkeit. 

 
Architekten oder Ingenieure, die ihre Berufsqualifikation 
nicht im Geltungsbereich des Grundgesetzes erworben 
haben, sind bauvorlageberechtigt, wenn ihre Berufsqualifi-
kation nach den dafür geltenden Bestimmungen als 
gleichwertig anerkannt ist und dies von einer Architekten-
kammer oder Ingenieurkammer bestätigt wird. Bauvorla-
geberechtigt ist ferner, wer unter Beschränkung auf sein 
Fachgebiet Bauvorlagen erstellt, die üblicherweise von 
Fachkräften mit anderer Ausbildung als nach Satz 2 ver-
fasst werden. 
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(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer  
 
1. nach dem Recht eines Landes der Bundesrepublik 

Deutschland die Berufsbezeichnung "Architekt" führen 
darf oder 

 
2. in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure der 

Brandenburgischen Ingenieurkammer eingetragen ist 
oder als auswärtiger Ingenieur die Voraussetzungen 
zur Eintragung in die Liste erfüllt. 

 

(3) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer unter Beschrän-
kung auf sein Fachgebiet Bauvorlagen aufstellt, die übli-
cherweise von Fachkräften mit anderer Ausbildung als 
nach Absatz 2 verfaßt werden. 

 

(4) Bauvorlageberechtigt für seine dienstliche Tätigkeit ist, 
wer die Berufsbezeichnung "Architekt" oder "Ingenieur" in 
den Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauinge-
nieurwesen führen darf, mindestens zwei Jahre als Inge-
nieur tätig war und Bediensteter einer Baudienststelle 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 

 

 (5) Bei geringfügigen oder technisch einfachen Vorhaben 
ist jeder Objektplaner bauvorlageberechtigt, der die An-
forderungen des Absatzes 1 erfüllt. Die Anforderungen 
des Absatzes 1 gelten auch für Objektplaner, die für die 
Erarbeitung von Entwurfs- oder Ausführungsplanungen 
von Vorhaben bestellt sind, die keiner Genehmigung 
bedürfen. 

  

 § 49 
Bauüberwachung 

 (1) Verfügt der Objektplaner nicht über die erforderliche 
Sachkunde oder Erfahrung zur Bauüberwachung, so ist ein 
geeigneter Bauüberwacher heranzuziehen, der die Aufga-
be nach § 48 Abs. 1 Satz 3 wahrnimmt. Die Bauüberwa-
chung darf eigenverantwortlich nur durchführen und die 
Erklärung nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 darf eigenverantwortlich 
nur abgeben, wer die Bauüberwachung als Objektplaner 
durchführt. 

 (2) Der Bauüberwacher hat darüber zu wachen, dass die 
Baumaßnahme den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, 
und den genehmigten Bauvorlagen entsprechend durch-
geführt wird und hat die dafür erforderlichen Weisungen 
zu erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den 
sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbeson-
dere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten 
der Unternehmer zu achten. 
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§ 61 
Unternehmer 

 § 50 
Unternehmer 

(1) Jeder Unternehmer ist dafür verantwortlich, daß die 
von ihm übernommenen Arbeiten nach den genehmigten 
Bauvorlagen, den für die Bauausführung notwendigen 
Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisun-
gen des Entwurfsverfassers entsprechend den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Er ist ferner 
für die ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren 
Betrieb der Baustelle und für die Einhaltung der Arbeits-
schutzbestimmungen verantwortlich. Der Unternehmer 
hat die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit 
der eingesetzten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen 
und auf der Baustelle bereitzuhalten. Er darf, unbescha-
det der Vorschriften des § 74, Arbeiten nicht ausführen 
oder ausführen lassen, bevor nicht die dafür notwendigen 
Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vorliegen. 

(1) Jeder Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass die 
von ihm übernommenen Arbeiten nach den genehmigten 
oder angezeigten Bauvorlagen, den für die Bauausfüh-
rung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnun-
gen und Anweisungen des Objektplaners entsprechend 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden. 
Jeder Unternehmer hat die erforderlichen Nachweise über 
die Verwendbarkeit der eingesetzten Bauprodukte und 
Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhal-
ten. 

(2) Die Unternehmer haben ihre Arbeiten aufeinander 
abzustimmen und sie ohne gegenseitige Gefährdung und 
ohne Gefährdung Dritter durchzuführen. 

 

(3) Die Unternehmer haben auf Verlangen der Bauauf-
sichtsbehörde für Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit 
der baulichen Anlagen in außergewöhnlichem Maße von 
der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung des Unter-
nehmers oder von einer Ausstattung des Unternehmens 
mit besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, 
daß sie für diese Bauarbeiten geeignet sind und über die 
erforderlichen Vorrichtungen verfügen. 

(2) Die Unternehmer haben auf Verlangen der Bauauf-
sichtsbehörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der 
baulichen Anlagen in außergewöhnlichem Maße von der 
besonderen Sachkenntnis und Erfahrung des Unterneh-
mers oder von einer Ausstattung des Unternehmens mit 
besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzuweisen, dass 
sie für diese Bauarbeiten geeignet sind und über die er-
forderlichen Vorrichtungen verfügen. 

(4) Hat ein Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht die 
erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den 
Bauherrn zu veranlassen, einen anderen, geeigneten 
Unternehmer heranzuziehen. Dieser ist für seine Arbeiten 
verantwortlich. 

 

  

§ 62 
Bauleiter 

 

(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, daß die Bau-
maßnahme den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, und 
den genehmigten Bauvorlagen entsprechend durchge-
führt wird und hat die dafür erforderlichen Weisungen zu 
erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den siche-
ren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere 
auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der 
Unternehmer zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unter-
nehmer bleibt unberührt. 

 

(2) Der Bauleiter muß über die für seine Aufgabe erforder-
liche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Verfügt er auf 
einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sach-
kunde, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete 
Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die 
Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter hat die Tätigkeit der 
Fachbauleiter und seine Tätigkeit aufeinander abzustim-
men. 
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Teil 5 
Bauaufsichtsbehörden 

Teil 5 
Organisation, Zuständigkeit und Aufgaben 

§ 63 
Aufbau der Bauaufsichtsbehörden,  

Sonderaufsichtsbehörden 

§ 51 
Bauaufsichtsbehörden, 

Sonderordnungsbehörden, 
Sonderaufsichtsbehörden 

(1) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind Sonderord-
nungsbehörden. Untere Bauaufsichtsbehörden sind die 
Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen kreis-
angehörigen Städte. 

(1) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind Sonderord-
nungsbehörden. Die Landkreise, kreisfreien Städte und 
Großen kreisangehörigen Städte nehmen die Aufgaben 
der unteren Bauaufsichtsbehörde wahr. Verzichtet eine 
Große kreisangehörige Stadt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der obersten Bauaufsichtsbehörde auf die 
Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichts-
behörde, so geht diese Aufgabe mit dem Beginn des 
vierten auf die Erklärung folgenden Monats auf den Land-
kreis über.  

(2) Der Landrat als allgemeine untere Landesbehörde ist 
Sonderaufsichtsbehörde über 
 
1. die Großen kreisangehörigen Städte als untere Bau-

aufsichtsbehörden und 
 
2. die Ämter und amtsfreien Gemeinden, soweit diese 

nach § 65 Abs. 2 zuständig sind. 
 
 
Für die nach § 71 Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung 
von den Landkreisen zur Verfügung zu stellenden Dienst-
kräfte gilt Absatz 4 entsprechend. 

(2) Der Landrat als allgemeine untere Landesbehörde ist 
Sonderaufsichtsbehörde über 
 
1. die Großen kreisangehörigen Städte als untere Bau-

aufsichtsbehörden, 
 
2. die amtsfreien Gemeinden und die Ämter als Sonder-

ordnungsbehörden, soweit diese nach § 53 zuständig 
sind. 

 
Für die nach § 71 Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung 
von den Landkreisen zur Verfügung zu stellenden Dienst-
kräfte gilt Absatz 4 entsprechend. 

(3) Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das für die Bauauf-
sicht zuständige Ministerium. Es ist Sonderaufsichtsbe-
hörde über die Landkreise und kreisfreien Städte als unte-
re Bauaufsichtsbehörden und oberste Sonderaufsichtsbe-
hörde über die Großen kreisangehörigen Städte als unte-
re Bauaufsichtsbehörden und über die Ämter und amts-
freien Gemeinden, soweit diese nach § 65 Abs. 2 zustän-
dig sind. 

(3) Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das für die Bauauf-
sicht zuständige Ministerium. Es ist Sonderaufsichtsbe-
hörde über die Landkreise und kreisfreien Städte als unte-
re Bauaufsichtsbehörden sowie oberste Sonderaufsichts-
behörde über die Großen kreisangehörigen Städte als 
untere Bauaufsichtsbehörden und über die amtsfreien 
Gemeinden und die Ämter als Sonderordnungsbehörden, 
soweit diese nach § 53 zuständig sind. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer 
Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu be-
setzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen aus-
zustatten. Den unteren Bauaufsichtsbehörden müssen 
Beamte oder Angestellte mit der Befähigung für den höhe-
ren technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Archi-
tektur, Hochbau oder Städtebau und Beamte oder Ange-
stellte mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höhe-
ren Verwaltungsdienst angehören. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde kann zulassen, daß anstelle eines Beamten 
oder Angestellten des höheren technischen Verwaltungs-
dienstes eine Person mit Hochschulabschluß der Fachrich-
tung Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen be-
schäftigt wird, die die erforderlichen Kenntnisse der Bau-
technik, der Baugestaltung und des öffentlichen Baurechts 
nachweist. Die Leitung der unteren Bauaufsichtsbehörde ist 
einem Beamten oder Angestellten zu übertragen, der die 
Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt und eine ausreichen-
de Erfahrung nachweist. 
 

(4) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer 
Aufgaben ausreichend mit geeigneten Fachkräften zu 
besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen aus-
zustatten. Den unteren Bauaufsichtsbehörden müssen 
Bedienstete mit der Befähigung für den höheren techni-
schen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Hochbau oder 
Städtebau, die die erforderlichen Kenntnisse der Bau-
technik, der Baugestaltung und des öffentlichen Bau-
rechts haben, sowie Bedienstete mit der Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst angehören. Die Leitung der für die Durchfüh-
rung der Aufgaben zuständigen Stelle ist einem Beamten 
oder Angestellten zu übertragen, der eine der Vorausset-
zungen des Satzes 2 erfüllt und eine ausreichende Erfah-
rung nachweist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen zulassen. 
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(5) Die Befugnis der Sonderaufsichtsbehörde, besondere 
Weisungen zu erteilen, ist nicht auf den Bereich der Ge-
fahrenabwehr beschränkt. Für die Sonderaufsichtsbehör-
de gilt § 132 Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung entspre-
chend.  

  

§ 64 
Aufgaben und Befugnisse  

der Bauaufsichtsbehörden, Aufsicht 

§ 52 
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 

(1) Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Für die Son-
deraufsichtsbehörden gilt § 132 Abs. 2 bis 4 der Gemein-
deordnung entsprechend. Die Befugnis der Sonderauf-
sichtsbehörde, besondere Weisungen zu erteilen, ist nicht 
auf den Bereich der Gefahrenabwehr beschränkt. 

(1) Die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Großen 
kreisangehörigen Städte nehmen die Aufgaben nach 
diesem Gesetz als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung wahr. Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie 
anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errich-
tung, die Änderung, die Instandhaltung, die Nutzung oder 
der Beseitigung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen 
und Einrichtungen sind die unteren Bauaufsichtsbehörden 
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der Errichtung, 
der Änderung, dem Abbruch, der Instandhaltung und der 
Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen darüber zu wachen, daß die öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschrif-
ten erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie 
haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen und die am Bau Beteiligten 
zu beraten. Die Bauaufsichtsbehörden haben nicht die 
Befugnisse zum Erlaß ordnungsbehördlicher Verordnun-
gen nach den §§ 24 bis 37 des Ordnungsbehördengeset-
zes. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat bei der Errichtung, der 
Änderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der 
Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschrif-
ten erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie hat 
in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen und die am Bau Beteiligten zu 
beraten. Die Bauaufsichtsbehörde hat nicht die Befugnis-
se zum Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen nach 
den §§ 24 bis 37 des Ordnungsbehördengesetzes. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörden können im Einvernehmen 
mit dem Bauherrn zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachver-
ständige und sachverständige Stellen heranziehen. 
Nimmt ein Sachverständiger, der nach einer Rechtsver-
ordnung aufgrund des § 88 Abs. 5 bauaufsichtlich aner-
kannt ist, Prüfaufgaben anstelle der Bauaufsichtsbehörde 
wahr, so besteht keine Haftung des Landes oder der 
Bauaufsichtsbehörde anstelle des anerkannten Sachver-
ständigen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit 
dem Bauherrn zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverstän-
dige und sachverständige Stellen heranziehen. Nimmt ein 
Sachverständiger, der nach einer Rechtsverordnung auf-
grund des § 80 bauaufsichtlich anerkannt ist, Prüfaufga-
ben anstelle der Bauaufsichtsbehörde wahr, so besteht 
keine Haftung des Landes oder der Bauaufsichtsbehörde 
anstelle des anerkannten Sachverständigen. 

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten 
Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes 
Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der 
Wohnungen zu betreten. Das Betreten einer Wohnung ist 
nur zulässig, wenn dies zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich 
ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
aus Artikel 13 des Grundgesetzes wird insoweit einge-
schränkt. 

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten 
Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres Amtes 
Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der 
Wohnungen zu betreten. Das Betreten einer Wohnung ist 
nur zulässig, wenn dies zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich 
ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
aus Artikel 13 des Grundgesetzes und aus Artikel 15 der 
Verfassung des Landes Brandenburg wird insoweit einge-
schränkt. 

(5) Anordnungen der Bauaufsichtsbehörden und der Äm-
ter und amtsfreien Gemeinden als Sonderordnungsbe-
hörden nach § 65 Abs. 2 sind auch gegenüber den 
Rechtsnachfolgern wirksam. 

(5) Anordnungen der Bauaufsichtsbehörde sind auch 
gegenüber den Rechtsnachfolgern wirksam. 
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§ 65 
Sachliche Zuständigkeit 

§ 53 
Aufgaben und Befugnisse der amtsfreien Gemeinden 

und der Ämter als Sonderordnungsbehörden  

(1) Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie anderer öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung, die 
Änderung, die Instandhaltung, die Nutzung oder den Ab-
bruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen ist die untere Bauaufsichtsbehörde zustän-
dig, soweit nicht anderes bestimmt ist. 

 

(2) Bei baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und 
Einrichtungen, die nach § 67 keiner Genehmigung bedür-
fen, sind die Ämter und amtsfreien Gemeinden als Son-
derordnungsbehörden für den Vollzug der örtlichen Bau-
vorschriften und der planungsrechtlichen Festsetzungen 
sowie für die Zulassung von Abweichungen von örtlichen 
Bauvorschriften nach § 72 dieses Gesetzes und Ausnah-
men und Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuches 
zuständig. Die Ämter und amtsfreien Gemeinden als Son-
derordnungsbehörden sind ferner für die vorläufige Unter-
sagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches 
zuständig, soweit es sich um nach § 67 dieses Gesetzes 
genehmigungsfreie Vorhaben handelt; die vorläufige Un-
tersagung ist dem Bauherrn binnen einer Frist von einem 
Monat ab Kenntnis von dem Vorhaben zuzustellen. § 64 
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(1) Die amtsfreien Gemeinden und die Ämter sind als 
Sonderordnungsbehörden für den Vollzug der örtlichen 
Bauvorschriften und der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen bei genehmigungsfreien Vorhaben zuständig. Dies 
gilt insbesondere für  
 
1. die Zulassung von Abweichungen von örtlichen Bau-

vorschriften sowie die Zulassung von Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs, 

 
2. die sonderordnungsbehördliche Erlaubnis von Werbe-

anlagen, 
 
3. die Einstellung von Bauarbeiten, die Nutzungsunter-

sagung sowie die Beseitigung rechtswidrig errichteter 
baulicher Anlagen unter entsprechender Anwendung 
der §§ 73 und 74, 

 
4. die vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 

des Baugesetzbuchs binnen einer Frist von einem 
Monat ab Kenntnis des Vorhabens, 

 
5. Ordnungswidrigkeitenverfahren. 

 (2) § 52 Abs. 2, 4 und 5 gilt für die von den amtsfreien 
Gemeinden und den Ämtern als Sonderordnungsbehör-
den nach diesem Gesetz wahrgenommenen Aufgaben 
entsprechend. 
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Teil 6 

Verwaltungsverfahren 
Teil 6 

Verwaltungsverfahren 

Abschnitt 1 
Genehmigungspflichtige und  
genehmigungsfreie Vorhaben 

Abschnitt 1 
Genehmigungspflichtige und  
genehmigungsfreie Vorhaben 

§ 66 
Genehmigungspflichtige Vorhaben 

§ 54 
Genehmigungspflichtige Vorhaben 

Die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und 
der Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen 
und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen ge-
stellt sind, bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den 
§§ 67, 79 und 80 nichts anderes bestimmt ist. 

Die Errichtung, die Änderung und die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtun-
gen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt sind, be-
dürfen der Baugenehmigung, soweit in den §§ 55, 58, 60, 
61, 71 und 72 nichts anderes bestimmt ist. 

  

§ 67 
Genehmigungsfreie Vorhaben 

§ 55 
Genehmigungsfreie Vorhaben 

(1) Die Genehmigungsfreiheit nach den Absätzen 2 bis 14 
entbindet nicht von der Verpflichtung, die durch öffentlich-
rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen und andere 
Anlagen und Einrichtungen gestellten Anforderungen 
einzuhalten, insbesondere auch die in örtlichen Bauvor-
schriften, einem Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 bis 3 
oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 des Baugesetzbu-
ches getroffenen Festsetzungen zu beachten. Der Bau-
herr ist verpflichtet, die erforderlichen Zulassungen von 
Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften, 
von Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des Bauge-
setzbuches (§ 72 Abs. 3) und die nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen behördlichen Ent-
scheidungen, wie Genehmigungen, Zulassungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen oder Zustimmungen vor Durchfüh-
rung des Vorhabens einzuholen. 

(1) Die Genehmigungsfreiheit nach den Absätzen 2 bis 13 
gilt nur für selbstständige Einzelvorhaben und entbindet 
nicht von der Verpflichtung, die durch öffentlich-rechtliche 
Vorschriften an bauliche Anlagen und andere Anlagen und 
Einrichtungen gestellten Anforderungen einzuhalten, ins-
besondere auch die in örtlichen Bauvorschriften, einem 
Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 bis 3 oder einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuchs getroffenen Fest-
setzungen zu beachten. Die Genehmigungsfreiheit ent-
bindet nicht davon, den nach öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften vorgeschriebenen Anzeigepflichten nachzukom-
men sowie sonstige für die Durchführung des Vorhabens 
erforderliche behördliche Entscheidungen einzuholen.  
 

(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Gebäude: 
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feu-

erstätten mit nicht mehr als 50 m³ umbautem Raum, 
die nicht im Außenbereich liegen; dies gilt nicht für Ga-
ragen, Ställe sowie Gebäude, die Verkaufs- oder Aus-
stellungszwecken dienen, 

 
2. freistehende Gebäude ohne Feuerstätten im Außenbe-

reich, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
dienen, nur zum vorübergehenden Schutz von Tieren 
oder zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder 
land- und forstwirtschaftlichen Geräten bestimmt sind, 
nicht unterkellert sind und nicht mehr als 150 m² 
Grundfläche und nicht mehr als 4 m Höhe haben, 

 
3. oberirdische Garagen und überdeckte Stellplätze mit 

nicht mehr als einem Geschoß und nicht mehr als 
150 m² Grundfläche, im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans nach § 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbu-
ches, 

 

(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Gebäude: 
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feu-

erstätten mit nicht mehr als 75 m³ umbautem Raum, 
die nicht im Außenbereich liegen; dies gilt nicht für Ga-
ragen, Ställe sowie Gebäude, die Verkaufs- oder Aus-
stellungszwecken dienen, 

 
2. Gebäude ohne Feuerstätten im Außenbereich, die 

einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 
nur zum vorübergehenden Schutz von Tieren oder zur 
Unterbringung von Ernteerzeugnissen oder land- und 
forstwirtschaftlichen Geräten bestimmt sind, nicht un-
terkellert sind und nicht mehr als 150 m² Grundfläche 
und nicht mehr als 5 m Höhe haben, 

 
3. oberirdische Garagen mit nicht mehr als einem Ge-

schoss und nicht mehr als 150 m² Grundfläche, im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 
Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs, 

 
 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 72 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

4. überdeckte Stellplätze mit insgesamt nicht mehr als 
50 m² Grundfläche auf dem Grundstück, ausgenom-
men im Außenbereich, 

 
 
 
 
 
 
5. Gewächshäuser mit nicht mehr als 50 m³ umbautem 

Raum, ausgenommen im Außenbereich, 
 
6. Wochenendhäuser mit nicht mehr als 40 m² Grundflä-

che und 4 m Höhe in durch Bebauungsplan nach § 30 
Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuches festgesetzten 
Wochenendhausgebieten, 

 
 
7. Gartenlauben einschließlich Freisitz mit nicht mehr als 

24 m² Grundfläche in Dauerkleingartenanlagen nach 
dem Bundeskleingartengesetz oder bauaufsichtlich 
genehmigten Kleingartenanlagen, 

 
8. einzelne Aufenthaltsräume zu Wohnzwecken im 

Dachgeschoß von Wohngebäuden geringer Höhe mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn die Konstrukti-
on und die äußere Gestalt des Dachgeschosses nicht 
verändert werden, 

 
9. Wintergärten als untergeordnete Vorbauten in den nach 

§ 6 Abs. 6 Nr. 2 zulässigen Abmessungen und mit nicht 
mehr als 50 m³ umbauten Raum, wenn sie von der 
Nachbargrenze mindestens 2 m entfernt bleiben, 

 
10. Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personen-

nahverkehr oder der Schülerbeförderung dienen, 
 
11. Schutzhütten für Wanderer, wenn die Hütten jeder-

mann jederzeit zugänglich sind und keine Aufenthalts-
räume haben. 

4. zu einem Wohngebäude gehörende oberirdische Ga-
ragen mit insgesamt nicht mehr als 50 m² Grundfläche 
auf dem gleichen Grundstück, 

 
5. Gewächshäuser im Außenbereich, die einem land- 

oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, nicht mehr 
als 150 m² Grundfläche und nicht mehr als 5 m Höhe 
haben,  

 
6. Gewächshäuser mit nicht mehr als 50 m³ umbautem 

Raum, ausgenommen im Außenbereich, 
 
7. Wochenendhäuser mit nicht mehr als 50 m² Grundflä-

che und 4 m Höhe in durch Bebauungsplan nach § 30 
Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs festgesetzten Wo-
chenendhausgebieten oder auf bauaufsichtlich ge-
nehmigten Wochenendhausplätzen, 

 
8. Gartenlauben einschließlich Freisitz mit nicht mehr als 

24 m² Grundfläche in Dauerkleingartenanlagen nach 
dem Bundeskleingartengesetz oder bauaufsichtlich 
genehmigten Kleingartenanlagen, 

 
9. einzelne Aufenthaltsräume zu Wohnzwecken im 

Dachgeschoss von Wohngebäuden geringer Höhe mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn die Konstrukti-
on und die äußere Gestalt des Dachgeschosses nicht 
verändert werden, 

 
10. vor der Außenwand eines Gebäudes errichtete Win-

tergärten mit nicht mehr als 15 m² Grundfläche und 
50 m³ umbautem Raum, 

 
 
 
11. Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Personen-

nahverkehr oder der Schülerbeförderung dienen, 
 
12. Schutzhütten, wenn die Hütten jedermann jederzeit 

zugänglich sind und keine Aufenthaltsräume haben. 

(3) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender haustechnischer Anlagen und Feue-
rungsanlagen: 
 
1. Feuerungsanlagen mit nicht mehr als 300 kW Nenn-

wärmeleistung, ausgenommen Schornsteine gewerb-
licher Anlagen, 

 
2. Abgasleitungen, Lüftungsleitungen, Leitungen von 

Klimaanlagen und Warmluftheizungen, Installations-
schächte und Kanäle, die nicht durch feuerbeständige 
Decken oder Wände geführt werden, 

 
3. Leitungen für Wasser, Abwasser, Niederschlagswas-

ser, Gas, Elektrizität oder Wärme in Gebäuden, 
 
4. Wasser- und Warmwasserversorgungsanlagen in 

Gebäuden, 
 
5. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Warmwasser- 

und Niederdruckdampfheizungen, 
 

(3) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender technischer Gebäudeausrüstungen: 
 
 
1. Feuerungsanlagen mit nicht mehr als 300 kW Nenn-

wärmeleistung, ausgenommen Schornsteine gewerb-
licher Anlagen, 

 
2. Abgasleitungen, Lüftungsleitungen, Leitungen von 

Klimaanlagen und Warmluftheizungen, Installations-
schächte und Kanäle, die nicht durch feuerbeständige 
Decken oder Wände geführt werden, 

 
3. Leitungen für Wasser, Abwasser, Niederschlagswas-

ser, Gas, Elektrizität oder Wärme in Gebäuden, 
 
4. Wasser- und Warmwasserversorgungsanlagen in 

Gebäuden, 
 
5. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Warmwasser- 

und Niederdruckdampfheizungen, 
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6. Abgasleitungen in stillgelegten Schornsteinen und die 
Auskleidung oder Querschnittsverengung bestehender 
Schornsteine, 

 
7. ortsfeste Verbrennungsmotoren zur gekoppelten 

Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden (Block-
heizkraftanlagen), 

 
8. Wärmepumpen, 
 
9. Saugrohrbrunnen mit einer Förderleistung von nicht 

mehr als 3 m³ Wasser pro Tag, wenn sie einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, mit einer För-
derleistung von nicht mehr als 10 m³ Wasser pro Tag, 

 
10. Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaikanla-

gen an Dach- oder Außenwandflächen. 

6. Abgasleitungen in stillgelegten Schornsteinen und die 
Auskleidung oder Querschnittsverengung bestehender 
Schornsteine, 

 
7. ortsfeste Verbrennungsmotoren zur gekoppelten 

Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden (Block-
heizkraftanlagen), 

 
8. Wärmepumpen, 
 
9. Brunnen, 
 
 
 
 
10. Sonnenkollektoren, Solarenergie- und Fotovoltaik-

anlagen an Dach- oder Außenwandflächen. 

(4) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Versorgungsanlagen, Masten, An-
tennen und ähnlicher baulicher Anlagen: 

 
1. bauliche Anlagen mit nicht mehr als 20 m² Grundflä-

che und nicht mehr als 4 m Höhe, die ausschließlich 
der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektri-
zität, Wärme oder der Abwasserbeseitigung oder der 
Wasserwirtschaft dienen, wie Transformatoren, 
Schalt-, Regler- oder Pumpstationen, 

 
2. unterirdische Leitungsschächte und -kanäle mit einer 

lichten Weite von nicht mehr als 1 m für die gemein-
same Führung von Leitungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 
und 6, 

 
3. Masten und Unterstützungen für Leitungen gemäß § 1 

Abs. 2 Nr. 5 und 6, 
 
4. Antennenanlagen mit nicht mehr als 10 m Höhe und 

Parabolantennenanlagen mit einem Durchmesser der 
Reflektorschalen von nicht mehr als 1,20 m, 

 
5. Sirenen und deren Masten, 
 
6. Signalhochbauten der Landvermessung, 
 
7. Blitzschutzanlagen, 
 
8. Unterstützungen von Seilbahnen, die der Lastenbeför-

derung dienen und nicht über öffentliche Verkehrsflä-
chen führen, 

 
9. Fahnenmasten, soweit sie nicht zu Werbezwecken 

dienen, 
 
10. Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet 

werden. 

(4) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Versorgungsanlagen, Masten, An-
tennen und ähnlicher baulicher Anlagen: 

 
1. bauliche Anlagen mit nicht mehr als 20 m² Grundfläche 

und nicht mehr als 4 m Höhe, die ausschließlich der öf-
fentlichen Ver- oder Entsorgung oder der Wasserwirt-
schaft dienen, wie Transformatoren, Schalt-, Regler- 
oder Pumpstationen, 

 
 
2. unterirdische Leitungsschächte und -kanäle mit einer 

lichten Weite von nicht mehr als 1 m für die gemein-
same Führung von Leitungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 
und 5, 

 
3. Masten und Unterstützungen für Leitungen gemäß § 1 

Abs. 2 Nr. 4 und 5, 
 
4. Antennenanlagen mit nicht mehr als 10 m Bauhöhe 

und Parabolantennenanlagen mit einem Durchmesser 
der Reflektorschalen von nicht mehr als 1,20 m, 

 
5. Sirenen und deren Masten, 
 
6. Signalhochbauten der Landvermessung, 
 
7. Blitzschutzanlagen, 
 
8. Unterstützungen von Seilbahnen, die der Lastenbeför-

derung dienen und nicht über öffentliche Verkehrsflä-
chen führen, 

 
9. Masten mit nicht mehr als 10 m Bauhöhe, 
 
 
10. Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet 

werden. 

(5) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Behälter und Becken: 
 
1. Behälter für verflüssigte Gase mit nicht mehr als 5 m³ 

Behälterinhalt, 
 

(5) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Anlagen, Behälter und Becken: 
 
1. Behälter für verflüssigte und nicht verflüssigte Gase 

mit nicht mehr als 10 m³ Behälterinhalt, 
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2. Behälter für nicht verflüssigte Gase mit nicht mehr als 
5 m³ Behälterinhalt, 

 
3. Gärfutterbehälter mit nicht mehr als 8 m³ Behälterinhalt, 
 
4. Behälter zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im 

Sinne von § 19 g des Wasserhaushaltsgesetzes mit 
nicht mehr als 1 m³ Behälterinhalt im Freien, 

 
 
5. Behälter zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im 

Sinne von § 19 g des Wasserhaushaltsgesetzes mit 
nicht mehr als 5 m³ Behälterinhalt in Gebäuden, 

 
6. oberirdische Behälter zur Lagerung wassergefährden-

der Stoffe im Sinne von § 19 g des Wasserhaushalts-
gesetzes soweit für sie eine Erlaubnis nach § 9 der 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten vom 
27. Februar 1980 (BGBl. I S. 173) erforderlich ist, 

 
 
 
 
 
 
 
7. sonstige drucklose Behälter mit nicht mehr als 10 m² 

Grundfläche und 3 m Höhe, 
 
8. Wasserbecken mit nicht mehr als 100 m³ Beckeninhalt 

als Nebenanlage zu einem Wohngebäude, ausge-
nommen im Außenbereich, 

 
9. Wasserbecken mit nicht mehr als 100 m³ Beckeninhalt 

auf bauaufsichtlich genehmigten Camping- und Wo-
chenendhausplätzen und in festgesetzten Wochen-
endhausgebieten.  

 
 
 
2. Gärfutterbehälter mit nicht mehr als 10 m³ Behälterinhalt, 
 
3. Behälter zur Lagerung von Abwasser, Jauche und 

Gülle sowie wassergefährdender Stoffe im Sinne von 
§ 19 g des Wasserhaushaltsgesetzes mit nicht mehr 
als 10 m³ Behälterinhalt,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kleinkläranlagen mit einem Abwasseranfall von nicht 

mehr als 8 m³ täglich, 
 
5. Klärteiche bis zu 100 m² Grundfläche und bewachsene 

Bodenfilter, 
 
6. sonstige drucklose Behälter mit nicht mehr als 30 m³ 

Behälterinhalt,  
 
7. Wasserbecken mit nicht mehr als 100 m³ Beckeninhalt 

als Nebenanlage zu einem Wohngebäude,  
 
 
8. Wasserbecken mit nicht mehr als 100 m³ Beckeninhalt 

auf bauaufsichtlich genehmigten Camping- und Wo-
chenendhausplätzen und in festgesetzten Wochen-
endhausgebieten.  

(6) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Einfriedungen, Verkehrsanlagen, 
Stützmauern und Durchlässe: 
 
1. Einfriedungen, die den Festsetzungen einer örtlichen 

Bauvorschrift über Einfriedungen entsprechen, 
 
 
2. offene Einfriedungen mit nicht mehr als 2 m Höhe und 

geschlossene Einfriedungen mit nicht mehr als 1,50 m 
Höhe, ausgenommen im Außenbereich, 

 
3. offene, sockellose Einfriedungen mit nicht mehr als 

2 m Höhe im Außenbereich, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 

 
 
 
4. Wege und Straßen mit nicht mehr als 4 m Fahrbahn-

breite, ausgenommen im Außenbereich, 
 
5. Stützmauern mit nicht mehr als 1,50 m Höhe, ausge-

nommen im Außenbereich, 
 
6. Durchlässe mit nicht mehr als 2 m lichte Weite. 

(6) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Einfriedungen, Verkehrsanlagen, 
Stützmauern und Durchlässe: 
 
1. Pfeiler oder Mauern mit nicht mehr als 1,50 m Höhe 

sowie sonstige Einfriedungen mit nicht mehr als 2 m 
Höhe, ausgenommen im Außenbereich, 

 
2. offene Einfriedungen ohne Fundamente oder Sockel 

mit nicht mehr als 2 m Höhe im Außenbereich, die ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 

 
 
 
 
 
3. Wildzäune, 
 
4. Wege und Straßen mit nicht mehr als 4 m Fahrbahn-

breite, ausgenommen im Außenbereich, 
 
5. Stützmauern mit nicht mehr als 1,50 m Höhe, ausge-

nommen im Außenbereich, 
 
6. Durchlässe mit nicht mehr als 2 m lichte Weite. 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 75 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

(7) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender baulicher Anlagen auf Camping- oder 
Wochenendhausplätzen, in Gärten und zur Freizeitgestal-
tung: 
 
1. Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine 

Gebäude sind, auf bauaufsichtlich genehmigten Cam-
pingplätzen, 

 
2. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf bau-

aufsichtlich genehmigten Wochenendhausplätzen, 
 
3. bauliche Anlagen, die der Gartennutzung, der Garten-

gestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung 
von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen 
oder nicht überdachte Terrassen, ausgenommen Ge-
bäude, 

 
4. bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Ein-

richtung von Sport- und Spielplätzen dienen, wie Tore 
für Ballspiele, Schaukel und Klettergerüste, ausge-
nommen Gebäude und Tribünen, 

 
5. bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsräume auf Aben-

teuerspielplätzen, 
 
6. Sprungtürme und Rutschbahnen mit nicht mehr als 

10 m Höhe in genehmigten Schwimmbädern, 
 
7. luftgetragene Schwimmbeckenüberdachungen mit 

nicht mehr als 100 m² Grundfläche, ausgenommen im 
Außenbereich, 

 
8. Bootsstege, ausgenommen Anlegestellen für die öf-

fentliche Schiffahrt. 

(7) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender baulicher Anlagen auf Camping- 
oder Wochenendhausplätzen, in Gärten und zur Frei-
zeitgestaltung: 

 
1. Wohnwagen und Zelte auf bauaufsichtlich genehmig-

ten Campingplätzen, 
 
 
2. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf bau-

aufsichtlich genehmigten Wochenendhausplätzen, 
 
3. bauliche Anlagen, die der Gartennutzung, der Garten-

gestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung 
von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen 
oder nicht überdachte Terrassen, ausgenommen Ge-
bäude, 

 
4. bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Ein-

richtung von Sport- und Spielplätzen dienen, wie Tore 
für Ballspiele, Schaukeln und Klettergerüste, ausge-
nommen Gebäude und Tribünen, 

 
5. bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsräume auf Aben-

teuerspielplätzen, 
 
6. Sprungtürme und Rutschbahnen mit nicht mehr als 

10 m Höhe in genehmigten Schwimmbädern, 
 
7. luftgetragene Schwimmbeckenüberdachungen mit 

nicht mehr als 100 m² Grundfläche, ausgenommen im 
Außenbereich, 

 
8. Bootsstege. 

(8) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Werbeanlagen und Warenautomaten: 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung mit nicht 

mehr als 1 m² Ansichtsfläche, 
 
 
 
 
2. Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen 

an der Stätte der Leistung mit nicht mehr als 10 m Hö-
he und nicht mehr als 50 m² Ansichtsfläche, jedoch nur 
für die Dauer der Veranstaltung, 

 
 
3. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung mit nicht 

mehr als 10 m Höhe und nicht mehr als 50 m² An-
sichtsfläche und die nicht in die öffentliche Verkehrs-
fläche ragen, bis zu einer Dauer von sechs Wochen, 

 
 
4. Warenautomaten mit nicht mehr als 0,25 m² Grundflä-

che und nicht mehr als 1 m Höhe, 
 
5. Werbeanlagen für Werbung zu öffentlichen Wahlen 

und Abstimmungen für die Dauer des Wahlkampfes, 
 

(8) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender Werbeanlagen und Warenautomaten: 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung mit nicht 

mehr als 2,5 m² Ansichtsfläche, 
 
2. Werbeanlagen an Fahrradabstellanlagen mit nicht 

mehr als 1 m² Ansichtsfläche, 
 
3. Werbeanlagen für Veranstaltungen von nicht mehr als 

zwei Monaten an der Stätte der Leistung mit nicht 
mehr als 10 m Höhe und insgesamt nicht mehr als 
50 m² Ansichtsfläche, jedoch nur für die Dauer der 
Veranstaltung, 

 
4. Werbeanlagen für die unmittelbare Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse während der Erntezeit an 
der Stätte der Leistung mit nicht mehr als 4 m Höhe 
und insgesamt nicht mehr als 10 m² Ansichtsfläche, bis 
zu einer Dauer von zwei Monaten, 

 
5. Warenautomaten, 
 
 
6. Werbeanlagen für Werbung zu öffentlichen Wahlen 

und Abstimmungen für die Dauer des Wahlkampfes, 
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6. Werbeanlagen zur Unterrichtung der Bevölkerung über 
politische Veranstaltungen der Parteien, deren Aufstel-
lung durch die zuständige Straßenbaubehörde gestat-
tet ist, bis zu einer Dauer von zwei Wochen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. nichtamtliche Hinweisschilder an Verkehrsstraßen und 

Wegeabzweigungen (§ 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3), deren 
Aufstellung durch die zuständige Straßenbaubehörde 
gestattet ist. 

7. Werbeanlagen mit nicht mehr als 1,5 m² Ansichtsflä-
che zur Unterrichtung über Veranstaltungen,  

 
 
 
8. Werbeanlagen mit nicht mehr als 10 m² Ansichtsfläche 

und nicht mehr als 5 m Bauhöhe einschließlich Unter-
konstruktion, die den Festsetzungen einer örtlichen 
Bauvorschrift über die Art, die Größe, die Gestaltung, 
die Farbe und den Anbringungsort der Werbeanlagen 
entsprechen, 

 
9. vorübergehend angebrachte oder aufgestellte Werbe-

anlagen auf Baustellen, 
 
10. Werbeanlagen, deren Aufstellung auf öffentlicher Stra-

ße als Sondernutzung nach den straßenrechtlichen 
Vorschriften gestattet ist, 

 
11. nichtamtliche Hinweisschilder an Verkehrsstraßen und 

Wegabzweigungen, deren Aufstellung durch die zu-
ständige Straßenbaubehörde gestattet ist. 

(9) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender vorübergehend aufgestellter oder 
genutzter Anlagen: 
 
1. Gerüste der Regelausführung, 
 
 
2. behelfsmäßige bauliche Anlagen, die ausschließlich 

der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizi-
tät, Wärme, der öffentlichen Abwasserbeseitigung oder 
der Telekommunikation dienen, bis zu einer Dauer von 
drei Monaten, 

 
3. Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lager- und 

Schutzhallen oder Zelte und Baustellenunterkünfte 
(Baubuden und Baucontainer) bis zum Abschluß der 
Bauarbeiten, 

 
4. unbefestigte Lagerplätze für land- oder forstwirtschaft-

liche Erzeugnisse, 
 
5. Folientunnel, die einem landwirtschaftlichen Betrieb 

dienen, 
 
6. Behelfsbauten, die dem Katastrophenschutz oder der 

Unfallhilfe dienen, 
 
7. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen errichtet werden und die keine Tribü-
nen und keine Fliegenden Bauten sind, bis zu einer 
Dauer von drei Monaten, 

 
8. bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate in 

genehmigten Messe- und Ausstellungshallen oder auf 
genehmigten Messe- und Ausstellungsgeländen auf-
gestellt werden, ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
 
 

(9) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung oder 
Änderung folgender vorübergehend aufgestellter oder 
genutzter Anlagen: 
 
1. Gerüste der Regelausführung und Gerüste mit Bauart-

zulassung, 
 
2. behelfsmäßige bauliche Anlagen, die ausschließlich 

der öffentlichen Ver- oder Entsorgung dienen, bis zu 
einer Dauer von drei Monaten, 

 
 
 
3. Baustelleneinrichtungen einschließlich der an der 

Baustelle errichteten Baubüros und Tagesunterkünfte, 
ausgenommen Wohnunterkünfte, bis zum Abschluss 
der Bauarbeiten, 

 
4. unbefestigte Lagerplätze für land- oder forstwirtschaft-

liche Erzeugnisse, 
 
5. Folientunnel, die einem landwirtschaftlichen Betrieb 

dienen, 
 
6. Behelfsbauten, die dem Katastrophenschutz oder der 

Unfallhilfe dienen, 
 
7. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen errichtet werden und die keine Tribü-
nen und keine Fliegenden Bauten sind, bis zu einer 
Dauer von drei Monaten, 

 
8. bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate in 

genehmigten Messe- und Ausstellungshallen oder auf 
genehmigten Messe- und Ausstellungsgeländen auf-
gestellt werden, ausgenommen Fliegende Bauten, 
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9. Auslagenstände vor zugehörigen Ladengeschäften bis 
zur Breite des Schaufensters, jedoch mit insgesamt 
nicht mehr als 5 m Breite und 1 m Tiefe, 

 
10. Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf 

genehmigten Straßenfesten und festgesetzten Volks-
festen und Märkten, ausgenommen fliegende Bauten. 

 
 
 

9. Auslagenstände vor zugehörigen Ladengeschäften bis 
zur Breite des Schaufensters, jedoch mit insgesamt 
nicht mehr als 5 m Breite und 1 m Tiefe, 

 
10. Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf 

genehmigten Straßenfesten und festgesetzten Volks-
festen und Märkten, ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
11. Auslagen- oder Verkaufsstände, deren Aufstellung auf 

öffentlicher Straße als Sondernutzung nach den stra-
ßenrechtlichen Vorschriften gestattet ist. 

(10) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung 
oder Änderung folgender sonstiger baulicher Anlagen: 
 
1. Erkundungsgrabungen und -bohrungen für Bodenun-

tersuchungen und Grabungen und Bohrungen für Zwe-
cke der Denkmalpflege, 

 
2. Aufschüttungen, die der landwirtschaftlichen Boden-

verbesserung dienen, 
 
3. Aufschüttungen und Abgrabungen mit nicht mehr als 

200 m² Grundfläche und mit nicht mehr als 1,50 m Hö-
he oder Tiefe, ausgenommen Aufschüttungen und Ab-
grabungen des an bauliche Anlagen anschließenden 
Geländes, 

 
4. Ausstellungsplätze und Lagerplätze mit nicht mehr als 

200m² Grundfläche, ausgenommen im Außenbereich, 
 
5. Spielplätze und Sportplätze mit nicht mehr als 200 m² 

Grundfläche, ausgenommen im Außenbereich, 
 
6. nicht überdachte Stellplatzanlagen für nicht notwendi-

ge Stellplätze, einschließlich Zufahrten mit nicht mehr 
als 200 m² Grundfläche, ausgenommen im Außenbe-
reich, 

 
7. Fahrradabstellanlagen, 
 
8. Fahrzeugwaagen, 
 
9. Regallager mit nicht mehr als 8 m Höhe (Oberkante 

Lagergut), 
 
10. Denkmäler, Feldkreuze, Springbrunnen und sonstige 

Kunstwerke mit nicht mehr als 3 m Höhe und Grab-
denkmäler auf Friedhöfen, 

 
11. unbedeutende bauliche Anlagen und sonstige Anlagen 

und Einrichtungen, wie Teppichstangen, Hausein-
gangsüberdachungen mit nicht mehr als 4 m² Dachflä-
che, Hochsitze sowie Markisen, soweit sie nicht Wer-
beträger sind. 

(10) Keiner Baugenehmigung bedürfen die Errichtung 
oder Änderung folgender sonstiger baulicher Anlagen: 
 
1. Erkundungsgrabungen und -bohrungen für Bodenun-

tersuchungen und Grabungen und Bohrungen für Zwe-
cke der Denkmalpflege, 

 
2. Aufschüttungen, die der landwirtschaftlichen Boden-

verbesserung dienen, 
 
3. Aufschüttungen und Abgrabungen mit nicht mehr als 

200 m² Grundfläche und mit nicht mehr als 1,50 m Hö-
he oder Tiefe, ausgenommen Aufschüttungen und Ab-
grabungen des an bauliche Anlagen anschließenden 
Geländes, 

 
4. Ausstellungsplätze und Lagerplätze mit nicht mehr als 

200 m² Grundfläche, ausgenommen im Außenbereich, 
 
5. Spielplätze und Sportplätze mit nicht mehr als 200 m² 

Grundfläche, ausgenommen im Außenbereich, 
 
6. nicht überdachte Stellplatzanlagen für nicht notwendi-

ge Stellplätze, einschließlich Zufahrten mit nicht mehr 
als 200 m² Grundfläche, ausgenommen im Außenbe-
reich, 

 
7. Fahrradabstellanlagen, 
 
8. Fahrzeugwaagen, 
 
9. Regallager mit nicht mehr als 8 m Höhe (Oberkante 

Lagergut), 
 
10. Denkmäler, Feldkreuze, Springbrunnen und sonstige 

Kunstwerke mit nicht mehr als 3 m Höhe und Grab-
denkmäler auf Friedhöfen, 

 
11. unbedeutende bauliche Anlagen und sonstige Anlagen 

und Einrichtungen, wie Teppichstangen, Hausein-
gangsüberdachungen mit nicht mehr als 4 m² Dachflä-
che, Hochsitze sowie Markisen, soweit sie nicht Wer-
beträger sind. 

(11) Keiner Baugenehmigung bedürfen 
 
1. die Änderung von Fenstern und Türen in den dafür 

bestimmten Öffnungen von Wohngebäuden, 
 
2. die Verkleidung, die Verblendung, der Verputz und der 

Anstrich von Fassaden baulicher Anlagen, 

(11) Keiner Baugenehmigung bedürfen 
 
1. die Änderung von Fenstern und Türen in den dafür 

bestimmten Öffnungen von Wohngebäuden, 
 
2. die Verkleidung, die Verblendung, der Verputz und der 

Anstrich von Fassaden baulicher Anlagen,  
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3. die Errichtung oder Änderung nichttragender und 

nichtaussteifender Bauteile baulicher Anlagen und 
 
 
4. der Einbau liegender Fenster in Dachflächen. 

 
3. die Errichtung oder Änderung von Bauteilen, die nicht 

tragend, aussteifend oder raumabschließend sein 
müssen, und 

 
4. der Einbau liegender Fenster in Dachflächen. 

(12) Keiner Baugenehmigung bedarf die Nutzungsände-
rung einer baulichen Anlage, wenn  
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-

rechtlichen Anforderungen gelten als für die bisherige 
Nutzung oder 

 
2. die Errichtung oder Änderung für die neue Nutzung 

nach den Absätzen 2 bis 11 genehmigungsfrei wäre. 

(12) Keiner Baugenehmigung bedarf die Nutzungsände-
rung einer baulichen Anlage, wenn  
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-

rechtlichen Anforderungen gelten als für die bisherige 
Nutzung oder 

 
2. die Errichtung oder Änderung für die neue Nutzung 

nach den Absätzen 2 bis 11 genehmigungsfrei wäre. 

(13) Keiner Baugenehmigung bedürfen Instandhaltungs-
arbeiten an oder in baulichen Anlagen sowie anderen 
Anlagen und Einrichtungen. 

(13) Keiner Baugenehmigung bedürfen Instandhaltungs-
arbeiten an oder in baulichen Anlagen sowie anderen 
Anlagen und Einrichtungen. 

(14) Keiner Baugenehmigung bedarf der Abbruch oder die 
Beseitigung von 
 
1. baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Ein-

richtungen, deren Errichtung nach den Absätzen 2 bis 
10 genehmigungsfrei ist, 

 
2. Gebäuden mit nicht mehr als 500 m³ umbautem Raum 

und Wohngebäuden mit nicht mehr als 1.000 m³ um-
bautem Raum, ausgenommen Baudenkmäler, 

 
3. ortsfesten Behältern mit nicht mehr als 300 m³ Behäl-

terinhalt, ausgenommen Behälter zur Lagerung was-
sergefährdender Stoffe im Sinne von § 19 g des Was-
serhaushaltsgesetzes, 

 
4. Feuerstätten, 
 
sofern diese nicht unter Verwendung gesundheits-
gefährdender Baustoffe errichtet worden sind. 
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Abschnitt 2 

Bauaufsichtliches Verfahren 
Abschnitt 2 

Bauaufsichtliche Verfahren 

 § 56 
Baugenehmigungsverfahren 

 Bei genehmigungspflichtigen Anlagen prüft die Bauauf-
sichtsbehörde die Zulässigkeit nach 
 
1. den Vorschriften des Baugesetzbuchs, 
 
2. den Vorschriften dieses Gesetzes und aufgrund die-

ses Gesetzes, 
 
3. anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, soweit 

diese für das Vorhaben beachtlich sind. 

  

 § 57 
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 

 (1) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden 
geringer und mittlerer Höhe, einschließlich ihrer Garagen, 
Nebengebäude und Nebenanlagen, im Geltungsbereich 
eines rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 
oder 2 des Baugesetzbuchs wird abweichend von § 56 auf 
Antrag des Bauherrn ein vereinfachtes Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt, wenn das Vorhaben den 
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. 

 (2) Der Bauherr hat mit dem vollständigen Bauantrag die 
schriftliche Erklärung des Objektplaners vorzulegen, dass 
für das Vorhaben die Zulassung von Ausnahmen oder 
Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs sowie von 
Abweichungen nach den §§ 60 und 61 nicht erforderlich 
ist und das Vorhaben im Übrigen den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entspricht. 

 (3) Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Beachtung 
 
1. der Festsetzungen des Bebauungsplans, 
 
2. anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, soweit diese 

für das Vorhaben beachtlich sind. 

 (4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 vor, 
erteilt die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung 
binnen eines Monats nach Eingang des Bauantrags. 
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 § 58 
Bauanzeigeverfahren 

 (1) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden 
geringer Höhe, einschließlich der zugehörigen Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen, sowie für Gewächshäuser 
mit nicht mehr als 5 m Höhe im Geltungsbereich eines 
rechtswirksamen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 oder 
2 des Baugesetzbuchs wird abweichend von den §§ 56 
und 57 auf Wunsch des Bauherrn ein Bauanzeigeverfah-
ren durchgeführt, wenn das Vorhaben den Festsetzungen 
des Bebauungsplans nicht widerspricht und die Erschlie-
ßung gesichert ist. 

 (2) Die Bauaufsichtsbehörde hat dem Bauherrn binnen 
einer Woche den Tag des Eingangs der Bauanzeige bei 
der Bauaufsichtsbehörde zu bestätigen. 

 (3) Mit der Bauausführung darf nach Ablauf eines Monats 
nach Eingang der Bauanzeige bei der Bauaufsichtsbehör-
de begonnen werden, sofern die Bauaufsichtsbehörde die 
Bauausführung nicht untersagt oder vorher freigegeben 
hat. Die Berechtigung zur Bauausführung erlischt nach 
vier Jahren. Die Berechtigung zur Bauausführung erlischt 
nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der Frist nach Satz 2 
begonnen worden und spätestens ein Jahr nach Ablauf 
der Frist fertig gestellt ist. 

 (4) Die Bauausführung ist zu untersagen, wenn 
 
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen, 
 
2. die Bauanzeige, die Bauvorlagen oder Nachweise nicht 

vollständig oder unrichtig sind, 
 
3. die Voraussetzungen der §§ 14 oder 15 des Bauge-

setzbuchs vorliegen. 
 
Die Untersagung bedarf der Schriftform, muss die Unter-
sagungsgründe im Einzelnen benennen und ist dem Bau-
herrn innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 1 zuzustellen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Untersa-
gung haben keine aufschiebende Wirkung. 

 (5) Im Übrigen gelten § 57 Abs. 2 und die Verfahrensvor-
schriften dieses Gesetzes entsprechend. 

  

 § 59 
Vorbescheidsverfahren 

 (1) Vor Einreichung des Bauantrags kann die Bauauf-
sichtsbehörde einzelne der selbstständigen Beurteilung 
zugängliche Fragen zu einem Bauvorhaben durch schrift-
lichen Vorbescheid beantworten. 

 (2) Die zur Beurteilung der Fragen erforderlichen Zeich-
nungen oder Pläne müssen den Anforderungen an Bau-
vorlagen entsprechen. 
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 § 60 
Zulassung von Abweichungen  

 (1) Die Bauaufsichtsbehörde kann auf Antrag Abweichun-
gen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund 
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn 
die Abweichungen  
 
1. dem Schutzziel der jeweiligen Anforderung in gleicher 

Weise entsprechen, 
 
2. die öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen 

Interessen nicht beeinträchtigen und 
 
3. mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den An-

forderungen des § 3 Abs. 1, vereinbar sind. 
 
Satz 1 gilt entsprechend für die Teilung eines Grund-
stücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist. 

 (2) Zu Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften nach 
§ 81 ist das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. 
§ 36 Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend. 

  

 
 

§ 61 
Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften, 

sonderordnungsbehördliches Erlaubnisverfahren 

 (1) Bei Vorhaben, die nach § 55 keiner Genehmigung 
bedürfen, entscheidet die amtsfreie Gemeinde oder das 
Amt als Sonderordnungsbehörde über die Zulassung von 
Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften und über die 
Zulassung von Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 
des Baugesetzbuchs in einem Erlaubnisverfahren.  

 (2) Ist die Errichtung von Werbeanlagen, die nach § 55 
keiner Genehmigung bedürfen, durch örtliche Bauvor-
schrift einer sonderbehördlichen Erlaubnispflicht unterwor-
fen, entscheidet die amtsfreie Gemeinde oder das Amt als 
Sonderordnungsbehörde. 

 (3) Die Erlaubnis ist schriftlich bei der amtsfreien Gemein-
de oder dem Amt zu beantragen. Im Übrigen gelten § 60 
Abs. 1 Satz 1 und die Verfahrensvorschriften dieses Ge-
setzes entsprechend. 

  

Abschnitt 2 
Bauaufsichtliches Verfahren 

 
§ 68 

Bauantrag und Bauvorlagen 

§ 62 
Bauantrag und Bauvorlagen 

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der Gemeinde oder, im 
Fall einer amtsangehörigen Gemeinde, beim Amt einzu-
reichen. Der Bauantrag ist mit der Stellungnahme der 
Gemeinde oder des Amtes unverzüglich an die untere 
Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten. 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet in allen bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren nur auf schriftlichen 
Antrag des Bauherrn (Bauantrag). Der Bauantrag ist bei 
der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 
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(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des 
Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrages 
erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann gestatten, daß einzelne Bau-
vorlagen nachgereicht werden. 

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des 
Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erfor-
derlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann gestatten, dass einzelne Bau-
vorlagen nachgereicht werden. 

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwir-
kung der baulichen Anlagen auf die Umgebung verlangt 
werden, daß die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf 
dem Grundstück dargestellt wird. 

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwir-
kung der baulichen Anlagen auf die Umgebung verlangt 
werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf 
dem Grundstück dargestellt wird. 

(4) Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den 
Bauantrag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. Die 
von den Fachplanern (§ 59 Abs. 2) bearbeiteten Unterla-
gen müssen auch von diesen unterschrieben sein. Ist der 
Bauherr nicht Grundstückseigentümer, so kann die Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers zu dem Bauvor-
haben gefordert werden. 

(4) Der Bauherr und der Objektplaner haben den Bauan-
trag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. Die von den 
Fachplanern erstellten Bauvorlagen müssen auch von 
diesen unterschrieben sein. Ist der Bauherr nicht Grund-
stückseigentümer, so kann die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben gefor-
dert werden. 

(5) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als 
Bauherren auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlan-
gen, daß ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die 
dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 

(5) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als 
Bauherren auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde abwei-
chend von § 18 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Brandenburg verlangen, dass 
ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die dem Bau-
herrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften oblie-
genden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 

  

§ 69 
Bauanzeigeverfahren,  

vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 

 

(1) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden 
geringer Höhe, einschließlich der zugehörigen Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen, sowie für Gewächshäuser 
mit nicht mehr als 5 m Höhe wird auf Wunsch des Bau-
herrn anstelle eines Baugenehmigungsverfahrens ein 
Bauanzeigeverfahren durchgeführt, wenn 
 
1. das Bauvorhaben 
 

a) im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebau-
ungsplans nach § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches, 

 
b) im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebau-

ungsplans nach § 30 Abs. 2 des Baugesetzbuches, 
der mindestens die Festsetzungen nach § 30 
Abs. 1 des Baugesetzbuches enthält, oder 

 
c) nach den Festsetzungen eines städtebaulichen 

Vorbescheides (§ 77) 
 

 errichtet werden soll, 
 
2. das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans oder der Satzung oder dem städtebaulichen 
Vorbescheid entspricht und eine Zulassung von Ab-
weichungen nach § 72 Abs. 1 dieses Gesetzes oder 
von Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 des Bau-
gesetzbuches nicht erforderlich ist, 
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3. gesichert ist, daß bis zur Fertigstellung des Wohnge-
bäudes 
 
a) die zur Erschließung bestimmte Verkehrsfläche 

(§ 4) befahrbar ist sowie 
 
b) die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti-

gungsanlagen benutzbar sind, 
 
4. die Beachtung der Vorschriften über 

 
a) die Abstandsflächen (§ 6) und 
 
b) die Zahl und Anordnung der notwendigen Stellplät-

ze und Garagen (§ 52) nachgewiesen wird, 
 
5. ein amtlicher Lageplan vorgelegt wird, 
 
6. mit den bautechnischen Nachweisen der Prüfbericht 

eines Prüfingenieurs (§ 70 Abs. 3) oder der Nachweis 
der Typenprüfung (§ 70 Abs. 4) vorgelegt wird, soweit 
nicht die Prüfung der bautechnischen Nachweise nach 
§ 70 Abs. 1 oder 2 entfällt und 

 
7. der Entwurfsverfasser schriftlich versichert, daß das 

Vorhaben auch im übrigen den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entspricht. 

 

(2) Der Bauherr hat die Bauanzeige schriftlich bei der 
Gemeinde oder, im Fall einer amtsangehörigen Gemein-
de, beim Amt einzureichen. Mit der Bauanzeige sind die 
Bauvorlagen, die nach Absatz 1 erforderlichen Nachweise 
und, im Fall des Prüfverzichts nach § 70 Abs. 2, die Erklä-
rung des Tragwerksplaners nach § 70 Abs. 2 Satz 3, ein-
zureichen. 

 

(3) Abweichend von § 68 Abs. 1 Satz 2 ist die Bauanzeige 
mit der Stellungnahme der Gemeinde oder des Amtes bin-
nen einer Frist von zwei Wochen der Bauaufsichtsbehörde 
vorzulegen; die Gemeinde kann dabei geltend machen, 
daß die Voraussetzungen für eine Untersagung nach 
Absatz 6 vorliegen. Entspricht das Bauvorhaben nicht den 
Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Satzung, 
sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 und 3 
bis 7 im übrigen jedoch erfüllt, so kann die Gemeinde die 
Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahrens nach Absatz 8 verlangen, wenn sie zugleich das 
zur Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen oder Be-
freiungen im einzelnen erforderliche Einvernehmen erteilt. 

 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde hat dem Bauherrn binnen 
einer Woche den Tag des Eingangs der Bauanzeige bei 
der Bauaufsichtsbehörde zu bestätigen. 

 

(5) Mit der Bauausführung darf nach Ablauf eines Monats 
nach Eingang der Bauanzeige bei der Bauaufsichtsbehör-
de begonnen werden, sofern die Bauaufsichtsbehörde die 
Bauausführung nicht untersagt oder vorher freigegeben 
hat. Die Berechtigung zum Baubeginn erlischt nach zwölf 
Monaten. 
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(6) Die Bauausführung ist zu untersagen, wenn 
 
1. eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

besteht, 
 
2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen, 
 
3. die Bauanzeige, die Bauvorlagen oder Nachweise 

nicht vollständig oder unrichtig sind, 
 
4. die Voraussetzungen der §§ 14 oder 15 des Bauge-

setzbuches vorliegen oder 
 
5. die Gemeinde die Durchführung eines vereinfachten 

Baugenehmigungsverfahrens verlangt hat. 
 
Die Untersagung bedarf der Schriftform, muß die Untersa-
gungsgründe im einzelnen benennen und ist dem Bau-
herrn innerhalb der Frist nach Absatz 5 Satz 1 zuzustellen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Untersa-
gung haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

(7) Im Bauanzeigeverfahren ist § 74 Abs. 1 bis 5 und 7 
nicht anzuwenden. 

 

(8) Für die Errichtung und Änderung von Wohngebäuden 
mittlerer Höhe einschließlich der zugehörigen Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen wird unter den in Absatz 1 
Nr. 1 bis 7 genannten Voraussetzungen ein vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Ein vereinfach-
tes Baugenehmigungsverfahren wird auch durchgeführt, 
wenn die Gemeinde dies nach Absatz 3 Satz 2 verlangt 
hat; die Bauanzeige gilt dann als Bauantrag. Im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren ist über den Bauan-
trag spätestens zwei Monate nach Eingang bei der Bau-
aufsichtsbehörde zu entscheiden. Im vereinfachten Bau-
genehmigungsverfahren ist die materiell-rechtliche Prü-
fung der Bauaufsichtsbehörde auf die in Absatz 1 Nr. 2 
bis 4 genannten Voraussetzungen beschränkt; die Fest-
stellungswirkung der Baugenehmigung erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt der vom Entwurfsverfasser nach Absatz 1 
Nr. 7 abgegebenen Erklärung. 

 

(9) Im Bauanzeigeverfahren und im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren hat der Bauherr der Bauaufsichts-
behörde mit der Anzeige der abschließenden Fertigstel-
lung nach § 84 Abs. 1 Satz 1 die Bestätigung des Bezirks-
schornsteinfegermeisters nach § 84 Abs. 6, die Erklärung 
des Prüfingenieurs nach § 70 Abs. 3 Satz 3 sowie eine 
Erklärung des Entwurfsverfassers vorzulegen, mit der die 
Bauausführung entsprechend den eingereichten Bauvor-
lagen versichert wird. 
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§ 70 
Verzicht auf die  

Prüfung bautechnischer Nachweise 

 

(1) Die Prüfung der bautechnischen Nachweise für Ge-
bäude geringer Höhe ohne Aufenthaltsräume mit nicht 
mehr als 150 m² Grundfläche sowie für Behelfsgebäude 
und untergeordnete Gebäude nach § 54 entfällt. Die Vor-
lage der bautechnischen Nachweise für diese Gebäude ist 
nicht erforderlich. 

 

(2) Die bautechnischen Nachweise für freistehende Wohnge-
bäude mit nicht mehr als 150 m² Grundfläche und nicht mehr 
als zwei oberirdischen Geschossen werden nicht geprüft, 
soweit deren Tragwerke einen sehr geringen oder geringen 
Schwierigkeitsgrad aufweisen; der Bauherr kann die Prüfung 
dieser bautechnischen Nachweise jedoch gesondert bean-
tragen. Die Vorlage der bautechnischen Nachweise für diese 
Gebäude ist nicht erforderlich. Der Bauherr hat mit den Bau-
vorlagen eine Erklärung des Tragwerksplaners vorzulegen, 
daß der Baugrund nicht setzungsempfindlich ist, die Funda-
mente nicht im Bereich des Grundwassers liegen und das 
gesamte Tragwerk, einschließlich der Gründung, nur einen 
sehr geringen oder geringen Schwierigkeitsgrad aufweist. 

 

(3) Die Prüfung der bautechnischen Nachweise für Wohn-
gebäude geringer und mittlerer Höhe entfällt ferner, wenn 
mit den bautechnischen Nachweisen der Prüfbericht eines 
Prüfingenieurs vorgelegt wird, mit dem dieser die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der bautechnischen Nachweise 
bestätigt. Die bautechnischen Nachweise und der Prüfbe-
richt müssen der Bauaufsichtsbehörde vor Erteilung der 
Baugenehmigung vorliegen. Der Bauherr hat mit der An-
zeige der abschließenden Fertigstellung (§ 84 Abs. 1) eine 
Erklärung des Prüfingenieurs vorzulegen, mit der die Bau-
ausführung entsprechend den geprüften bautechnischen 
Nachweisen versichert wird. 

 

(4) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise bedarf es 
nicht, soweit mit dem Bauantrag bautechnische Nachwei-
se vorgelegt werden, die von der obersten Bauaufsichts-
behörde allgemein geprüft sind (Typenprüfung). Die Ty-
penprüfung ist unter Vorlage der für die Beurteilung erfor-
derlichen Konstruktionszeichnungen und der zu prüfenden 
bautechnischen Nachweise schriftlich zu beantragen. 
Typenprüfungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land gelten auch im Land Brandenburg. 

 

(5) Auch im Fall eines Prüfverzichts sind die bautechni-
schen Nachweise auf der Baustelle bereit zu halten. Die 
Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde nach § 64 und den 
§§ 81 bis 87 bleiben unberührt. 

 

  

§ 71 
Behandlung des Bauantrages  

§ 63 
Behandlung des Bauantrags  

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll binnen zwei Wochen 
nach Eingang des Antrags prüfen, ob die Bauvorlagen 
vollständig sind. Fehlende Angaben und Bauvorlagen sind 
unverzüglich unter Benennung und Setzung einer ange-
messenen Frist nachzufordern. 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat binnen zwei Wochen 
nach Eingang des Bauantrags zu prüfen, ob die Bauvorla-
gen vollständig sind und den Eingang des Bauantrags 
schriftlich zu bestätigen. 
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(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann den Bauantrag zurück-
weisen, wenn die Bauvorlagen unvollständig sind oder 
erhebliche Mängel aufweisen und der Bauherr der Nach-
forderung nach Absatz 1 Satz 2 nicht fristgerecht nach-
kommt. 

(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige 
erhebliche Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde 
den Bauherrn mit der Eingangsbestätigung zur Behebung 
der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist auf. Wer-
den die Mängel nicht innerhalb der Frist behoben, gilt der 
Antrag als zurückgenommen. 

(3) Die Träger öffentlicher Belange und die Behörden und 
Stellen, deren Aufgabenbereich berührt wird, nehmen 
innerhalb eines Monats Stellung. Geht die Stellungnahme 
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Ersuchens 
ein, so kann die Bauaufsichtsbehörde davon ausgehen, 
daß die von den Behörden und Stellen wahrzunehmenden 
öffentlichen Belange nicht berührt werden. 

(3) Sind die Bauvorlagen vollständig, holt die Bauauf-
sichtsbehörde unverzüglich die Stellungnahmen der Be-
hörden und Stellen ein, deren Zustimmung, Einvernehmen 
oder Benehmen zur Baugenehmigung erforderlich ist oder 
deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird. 
Soweit die Baugenehmigung die Entscheidung einer an-
deren Behörde einschließt, ist, vorbehaltlich einer anderen 
gesetzlichen Regelung, deren Benehmen zur Erteilung der 
Baugenehmigung erforderlich. 

(4) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung nach lan-
desrechtlichen Vorschriften der Zustimmung oder des 
Einvernehmens einer anderen Körperschaft oder Behörde 
oder ist die Baugenehmigung im Benehmen mit einer 
solchen Stelle zu erteilen, so gelten die Zustimmung oder 
das Einvernehmen als erteilt und das Benehmen als her-
gestellt, wenn die Stelle ihre Zustimmung, ihr Einverneh-
men oder ihr Benehmen nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Ersuchens unter Angabe der Gründe 
verweigert. 

(4) Soweit bundesrechtliche Vorschriften keine längeren 
Fristen vorsehen, sind die Stellungnahmen der beteiligten 
Behörden und Stellen innerhalb eines Monats, in den Fällen 
der §§ 57 und 58 innerhalb von zwei Wochen, nach Zugang 
des Ersuchens abzugeben. Geht die Stellungnahme nicht 
innerhalb dieser Frist ein, so soll die Bauaufsichtsbehörde 
davon ausgehen, dass die von den Behörden und Stellen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange der Erteilung der 
Baugenehmigung nicht entgegen stehen. Dies gilt entspre-
chend, wenn die nach bundesrechtlichen Vorschriften zu 
beachtende Frist nicht eingehalten wird. Die Frist nach 
Satz 1 geht anderen landesrechtlich geregelten Fristen vor. 

(5) Sind für das Vorhaben behördliche Gestattungen, wie 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen oder Bewilli-
gungen, nach anderen als bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften erforderlich, so darf die Baugenehmigung erst 
erteilt werden, wenn der Bauaufsichtsbehörde diese be-
hördlichen Gestattungen vorliegen. 

 

(6) Liegt der Bauaufsichtsbehörde ein Sammelgutachten 
einer Körperschaft oder Behörde zu den von ihr wahrge-
nommenen öffentlichen Belangen für das Gebiet oder 
Teile des Gebiets einer Gemeinde oder für bestimmte 
Gebäude vor, so entfällt die Beteiligung der Körperschaft 
oder der Behörde, wenn das Vorhaben den Festlegungen 
des Sammelgutachtens entspricht. 

 

(7) Soweit dies zur Beschleunigung und Vereinfachung des 
Verfahrens erforderlich ist, führen die Bauaufsichtsbehörden 
zur Abstimmung zwischen den Trägern öffentlicher Belange 
und anderen beteiligten Stellen einen Anhörungstermin durch. 

(5) Eine gemeinsame Besprechung mit den am Verfahren 
zu beteiligenden Behörden und Stellen soll durchgeführt 
werden, wenn dies der beschleunigten Abwicklung des 
Verfahrens dienlich ist.  

(8) Bedarf das Vorhaben einer Ausnahme nach § 4 der 
Arbeitsstättenverordnung, so schließt die Entscheidung 
über den Bauantrag die Entscheidung über die Ausnahme 
mit ein, wenn die zuständige Arbeitsschutzbehörde ihr 
Einvernehmen erteilt hat. 

 

 
 
 
 

(6) Ist für das Vorhaben im Genehmigungsverfahren eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, so sind die 
Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung anzuwenden. 
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(9) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über den Bauan-
trag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
aller Stellungnahmen. 

(7) Die Bauaufsichtsbehörde entscheidet über den Bauan-
trag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
aller Stellungnahmen.  

  

§ 72 
Abweichungen 

 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von 
bauaufsichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulas-
sen, wenn die Abweichungen  
 
1. mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind, insbe-

sondere dem Zweck der bauaufsichtlichen Anforde-
rung in gleicher Weise entsprechen und 

 
2. die nachbarlichen Interessen nicht beeinträchtigen, 

soweit in diesem Gesetz und in aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Vorschriften nichts anderes geregelt ist. 

 

(2) Zu Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften nach 
§ 89 ist das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. § 36 
Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches gilt entsprechend. 

 

(3) Ist für bauliche Anlagen, andere Anlagen oder Einrich-
tungen, die nach § 67 keiner Genehmigung bedürfen, eine 
Abweichung von örtlichen Bauvorschriften nach Absatz 1 
oder eine Ausnahme oder Befreiung nach § 31 des Bau-
gesetzbuches erforderlich, so ist die Zulassung der Ab-
weichung, Ausnahme oder Befreiung schriftlich zu bean-
tragen. Die Verfahrensvorschriften des § 68, der §§ 71 bis 
74 sowie des § 78 gelten entsprechend. 

 

  

§ 73 
Beteiligung der Nachbarn 

§ 64 
Beteiligung der Nachbarn 

(1) Nachbarn sind die Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
der an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücke. 

(1) Nachbarn sind die Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
der an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücke. 

(2) Vor der Zulassung von Abweichungen nach § 72 
Abs. 1 und vor der Erteilung von Befreiungen nach § 31 
Abs. 2 des Baugesetzbuches, die öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange berühren können, hat die 
Bauaufsichtsbehörde die betroffenen Nachbarn von dem 
Vorhaben zu benachrichtigen und ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen zu geben. Der 
Bauherr hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde Un-
terlagen zu ihrer Beteiligung zur Verfügung zu stellen. 

(2) Vor der Zulassung von Abweichungen nach § 60 und 
vor der Erteilung von Befreiungen nach § 31 Abs. 2 des 
Baugesetzbuchs, die öffentlich-rechtlich geschützte nach-
barliche Belange berühren können, hat die Bauaufsichts-
behörde die betroffenen Nachbarn von dem Vorhaben zu 
benachrichtigen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnah-
me innerhalb von zwei Wochen zu geben. Der Bauherr hat 
auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde Unterlagen zu 
deren Beteiligung zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn der Nachbar dem 
Vorhaben, der Zulassung der Abweichung oder der Ertei-
lung der Befreiung schriftlich zugestimmt oder die Zu-
stimmung bereits schriftlich gegenüber der Bauaufsichts-
behörde verweigert hat. 

(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn der Nachbar dem 
Vorhaben, der Zulassung der Abweichung oder der Ertei-
lung der Befreiung schriftlich zugestimmt oder die Zu-
stimmung bereits schriftlich gegenüber der Bauaufsichts-
behörde verweigert hat. 

(4) Der Nachbar hat das Recht, die vom Bauherrn einge-
reichten Bauvorlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einzu-
sehen. § 29 des Brandenburgischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes bleibt unberührt. 

(4) Der Nachbar hat das Recht, die vom Bauherrn einge-
reichten Bauvorlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einzu-
sehen. 
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(5) Hat ein Nachbar oder ein von der Bauaufsichtsbehörde 
hinzugezogener Verfahrensbeteiligter nicht Stellung ge-
nommen oder wird seinen Einwendungen nicht entspro-
chen, so ist ihm eine Ausfertigung der Baugenehmigung 
oder der Entscheidung über die Abweichung oder Befrei-
ung zuzustellen. 

(5) Hat ein Nachbar oder ein von der Bauaufsichtsbehörde 
hinzugezogener Verfahrensbeteiligter nicht Stellung ge-
nommen oder wird seinen Einwendungen nicht entspro-
chen, so ist ihm eine Ausfertigung der Baugenehmigung 
oder der Entscheidung über die Abweichung oder Befrei-
ung zuzustellen. 

(6) Im übrigen gelten für die Beteiligung im bauaufsichtli-
chen Verfahren die Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Brandenburg. 

(6) Im Übrigen gelten für die Beteiligung im bauaufsichtli-
chen Verfahren die Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Brandenburg. 

  

 § 65 
Rechtliche Sicherung 

 (1) Die zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Anforderungen 
zu übernehmenden Verpflichtungen sind durch Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grund-
buch des zu belastenden Grundstücks zu Gunsten der 
Gebietskörperschaft rechtlich zu sichern, die die Aufgaben 
der Bauaufsichtsbehörde wahrnimmt.  

 (2) Die Baugenehmigung kann erteilt werden, wenn die 
Dienstbarkeit oder eine entsprechende Vormerkung einge-
tragen oder nachgewiesen ist, dass der Antrag auf Eintra-
gung der Dienstbarkeit oder Vormerkung beim Grund-
buchamt eingegangen ist. 

 (3) Die Dienstbarkeit soll im Rang vor Grundpfandrechten 
eingetragen werden. Davon kann abgewichen werden, 
wenn ein Rangrücktritt vorrangiger Rechte nicht möglich 
ist. 

 (4) Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist nicht 
erforderlich, wenn die Miteigentümer die Verwaltung und 
Benutzung des dienenden Grundstücks geregelt sowie 
das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, 
auf Dauer ausgeschlossen haben und dies gemäß § 1010 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit § 3 
Abs. 4 bis 6 der Grundbuchordnung im Grundbuch einge-
tragen ist. 

 (5) Die bestehenden Baulastenverzeichnisse behalten ihre 
Gültigkeit, soweit Baulasten nicht durch Dienstbarkeiten 
nach Absatz 1 ersetzt sind. 

  

 § 66 
Bautechnische Nachweise 

 
 
 
 

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicher-
heit, den Brand-, Schall-, Wärme- und Erschütterungs-
schutz und die Energieeinsparung ist durch bautechnische 
Nachweise zu belegen. Für Vorhaben, die keiner Bauge-
nehmigung bedürfen, sind bautechnische Nachweise nur 
erforderlich, soweit dies durch Rechtsverordnung nach 
§ 80 vorgeschrieben ist. 
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(2) Die Prüfung der bautechnischen Nachweise erfolgt 
durch die Bauaufsichtsbehörde, das Bautechnische Prüf-
amt oder einen im Land Brandenburg anerkannten Prüfin-
genieur. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der bautechni-
schen Nachweise ist durch einen Prüfbericht zu bestäti-
gen. 

 (3) Die Prüfung der bautechnischen Nachweise des Wär-
meschutzes und der Energieeinsparung oder des Schall-
schutzes kann durch einen bauaufsichtlich anerkannten 
Sachverständigen erfolgen. Die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der bautechnischen Nachweise ist durch eine Be-
scheinigung zu bestätigen. 

 (4) Die erforderlichen Prüfberichte und Bescheinigungen 
müssen der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn vorlie-
gen. 

 (5) Die Prüfung der bautechnischen Nachweise für Ge-
bäude geringer Höhe ohne Aufenthaltsräume mit nicht 
mehr als 150 m² Grundfläche entfällt. Die Vorlage der 
bautechnischen Nachweise für diese Gebäude ist nicht 
erforderlich. 

 (6) Einer Prüfung der Standsicherheitsnachweise bedarf 
es nicht, soweit Standsicherheitsnachweise vorgelegt 
werden, die von einer nach dem Recht eines Landes der 
Bundesrepublik Deutschland für eine Typenprüfung zu-
ständigen Behörde allgemein geprüft sind. 

  

§ 74 
Baugenehmigung und Baubeginn 

§ 67 
Baugenehmigung 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorha-
ben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenste-
hen.  

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorha-
ben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenste-
hen. Die Baugenehmigung schließt die für das Vorhaben 
erforderlichen weiteren behördlichen Entscheidungen ein.  

 (2) Die Erlaubnis nach einer aufgrund des § 11 Abs. 1 
Nr. 2 des Gerätesicherheitsgesetzes erlassenen Rechts-
verordnung, die Entscheidung der oberen Wasserbehörde 
nach § 126 Abs. 2 des Brandenburgischen Wassergeset-
zes und die Genehmigung nach § 7 des Atomgesetzes 
schließen eine Baugenehmigung ein. Absatz 1 Satz 2 gilt 
nicht für Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für 
Entscheidungen in Planfeststellungs- oder Plangenehmi-
gungsverfahren. 

 
 
 
 

(3) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen, Bedingun-
gen oder befristet erteilt, kann eine Sicherheitsleistung 
verlangt werden. Befristet genehmigte Vorhaben müssen 
spätestens sechs Monate nach Fristablauf beseitigt sein. 
Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 des Baugesetzbuchs 
dürfen nur befristet für die Dauer des Stromeinspeisungs-
vertrages genehmigt werden; es ist eine Sicherheitslei-
stung in Höhe der Kosten der Beseitigung der baulichen 
Anlage zu verlangen. 
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(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. Sie ist 
nur insoweit zu begründen, als von nachbarschützenden 
Vorschriften eine Abweichung zugelassen oder eine Be-
freiung erteilt wird und der Nachbar der Abweichung oder 
Befreiung nicht zugestimmt hat. Mit der Baugenehmigung 
ist dem Antragsteller eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen zuzu-
stellen. 

(4) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform. In der 
Baugenehmigung ist anzugeben, welche weiteren behörd-
lichen Entscheidungen sie einschließt. Sie ist nur insoweit 
zu begründen, als von nachbarschützenden Vorschriften 
eine Abweichung zugelassen oder eine Befreiung erteilt 
wird und der Nachbar der Abweichung oder Befreiung 
nicht zugestimmt hat. Dem Bauherrn ist die Baugenehmi-
gung mit einer Ausfertigung der genehmigten Bauvorlagen 
zuzustellen. 

(3) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen den 
Rechtsnachfolger des Bauherrn. 

(5) Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen den 
Rechtsnachfolger des Bauherrn. 

(4) Bauliche Anlagen, die nur auf beschränkte Zeit errich-
tet werden dürfen oder sollen, können befristet genehmigt 
werden, wenn sichergestellt ist, daß die Anlagen nach 
Fristablauf beseitigt werden und ein ordnungsgemäßer 
Zustand hergestellt wird. Diese Verpflichtung ist als Ne-
benbestimmung in die Baugenehmigung aufzunehmen. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann zusätzlich eine angemes-
sene Sicherheitsleistung verlangen. 

 

(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt. 

(6) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt. 

(6) Die Gemeinde oder das Amt ist von der Entscheidung 
der Bauaufsichtsbehörde im bauaufsichtlichen Genehmi-
gungsverfahren durch eine Ausfertigung des Bescheides 
zu unterrichten. 

(7) Der amtsfreien Gemeinde oder dem Amt und dem 
Objektplaner ist die Entscheidung der Bauaufsichtsbehör-
de im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren durch 
eine Ausfertigung des Bescheides bekannt zu geben. 

(7) Vor Zugang der Baugenehmigung darf mit der Bauaus-
führung nicht begonnen werden. Hat die Bauaufsichtsbe-
hörde das Wirksamwerden der Baugenehmigung vom 
Eintritt eines künftigen Ereignisses abhängig gemacht, so 
kann sie sich die Freigabe der Bauarbeiten vorbehalten. In 
diesem Fall darf vor dem Zugang der Bescheinigung, aus 
der die Genehmigung des Vorhabens, das Genehmi-
gungsdatum, das Aktenzeichen des Genehmigungsver-
fahrens und die Freigabe der Bauarbeiten hervorgeht 
(Baufreigabeschein) mit der Bauausführung nicht begon-
nen werden. Baugenehmigung, Bauvorlagen und Baufrei-
gabeschein müssen an der Baustelle von Baubeginn an 
vorliegen. 

 

(8) Vor Baubeginn muß die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. 
Die Einhaltung der festgelegten Grundfläche und Höhen-
lage ist der Bauaufsichtsbehörde binnen zwei Wochen 
nach Baubeginn durch eine Einmessung nachzuweisen. 
Die Einmessung ist durch eine behördliche Vermessungs-
stelle, die zur Liegenschaftsvermessung befugt ist, oder 
durch einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
durchzuführen. 

 

(9) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn genehmi-
gungsbedürftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der 
Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei 
Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauauf-
sichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. 
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(10) Auch nach Erteilung der Baugenehmigung können 
Anforderungen gestellt werden, um bei der Genehmigung 
nicht voraussehbar gewesene Gefahren oder unzumutba-
re Belästigungen von der Allgemeinheit oder den Benut-
zern der baulichen Anlage abzuwenden. 

 

  

 § 68 
Baubeginn, Baufreigabe, Einmessung,  

Mitteilungspflichten über den Stand der Bauarbeiten 

 (1) Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, 
wenn 
 
1.  eine erforderliche Baugenehmigung vorliegt oder die 

Voraussetzung des § 58 Abs. 3 Satz 1 erfüllt ist, 
 
2. nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Geneh-

migungen vorliegen, 
 
3. die erforderlichen Prüfberichte oder Bescheinigungen 

über die Prüfung der bautechnischen Nachweise vor-
liegen. 

 
Die Bauaufsichtsbehörde kann sich die Freigabe der Bau-
arbeiten für die Baugrube, für einzelne Bauabschnitte oder 
für das gesamte Bauvorhaben vorbehalten. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann einen vorzeitigen Beginn der Bauar-
beiten für die Baugrube zulassen. 

 (2) Der Bauherr hat den Zeitpunkt des Baubeginns ge-
nehmigungs- oder anzeigepflichtiger Vorhaben spätestens 
eine Woche vor Baubeginn der Bauaufsichtsbehörde unter 
Vorlage der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 erforderli-
chen Nachweise schriftlich mitzuteilen. 

 (3) Vor Baubeginn muss die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. 
Die Einhaltung der festgelegten Grundfläche und Höhen-
lage ist der Bauaufsichtsbehörde binnen zwei Wochen 
nach Baubeginn durch Vorlage einer Einmessungsbe-
scheinigung eines Vermessungsingenieurs nachzuweisen. 
Der Nachweis nach Satz 2 kann auch durch eine Einmes-
sungsbescheinigung erfolgen, die auf einer nach § 15 des 
Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzes durchgeführten 
Einmessung beruht. 

 (4) Baugenehmigung, Bauvorlagen, Ausführungszeich-
nungen und Baufreigabeschein müssen an der Baustelle 
von Baubeginn an vorliegen. 

 (5) Der Zeitpunkt der Fertigstellung genehmigungs- oder 
anzeigepflichtiger baulicher Anlagen (§ 76 Abs. 3 Satz 1) 
ist der Bauaufsichtsbehörde vom Bauherrn zwei Wochen 
vorher schriftlich mitzuteilen. 
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§ 75 
Teilbaugenehmigung 

 

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der 
Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile 
oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor 
Erteilung der Baugenehmigung schriftlich gestattet werden 
(Teilbaugenehmigung). § 74 gilt entsprechend. 

 

(2) In der Baugenehmigung können für die bereits begon-
nenen Teile des Bauvorhabens zusätzliche Anforderungen 
gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung der 
Bauvorlagen ergibt, daß die zusätzlichen Anforderungen 
wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich sind. 
 

 

§ 76  
Vorbescheid 

 

(1) Vor Einreichung des Bauantrages kann auf schriftli-
chen Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bau-
vorhabens ein schriftlicher Bescheid (Vorbescheid) erteilt 
werden. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. 

 

(2) Die §§ 68, 71, 73, 74 Abs. 1 bis 6 und § 78 Abs. 2 
gelten entsprechend. 

 

  

§ 77 
Städtebaulicher Vorbescheid 

 

(1) Über die Zulässigkeit des Vorhabens und die Verein-
barkeit des Vorhabens mit anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
Antrag durch Erteilung eines städtebaulichen Vorbe-
scheids. Dabei werden insbesondere geprüft 
 
1. die planungsrechtliche Zulässigkeit nach dem Bauge-

setzbuch, 
 
2. die grundsätzliche Vereinbarkeit mit anderen öffentlich-

rechtlichen Vorschriften, 
 
3. die Erschließung (§ 4), 
 
4. die Zugänge und Zufahrten (§ 5), 
 
5. die Abstandsflächen (§ 6), 
 
6. die nicht überbauten Flächen und Kinderspielplätze (§ 9), 
 
7. die Gestaltung (§ 12), 
 
8. die Einleitung der Abwässer in Kleinkläranlagen, Gru-

ben und Sickeranlagen (§ 45), 
 
9. Aufenthaltsräume und Wohnungen in Kellergeschos-

sen (§ 50), 
 
10. die Zahl und Anordnung der erforderlichen Stellplätze 

und Garagen (§ 52). 
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(2) Im Genehmigungsverfahren entscheidet die Bauauf-
sichtsbehörde über die besonderen technischen Belange, 
insbesondere über  
 
1. die Übereinstimmung des Vorhabens mit den sonstigen 

Vorschriften dieses Gesetzes, den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften und anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften in technischer Hinsicht, 

 
2. die bautechnischen Nachweise und 
 
3. die Erfüllung der Nebenbestimmungen des städtebau-

lichen Vorbescheids. 

 

(3) Der städtebauliche Vorbescheid gilt drei Jahre. Die 
§§ 68, 70 bis 73, 74 Abs. 1 bis 6 und § 78 Abs. 2 gelten 
entsprechend. 

 

  

§ 78 
Geltungsdauer der Genehmigung 

§ 69 
Geltungsdauer der Genehmigung 

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung 
erlöschen, wenn innerhalb von drei Jahren nach Erteilung 
der Genehmigung mit der Ausführung des Bauvorhabens 
nicht begonnen oder die Bauausführung länger als ein 
Jahr unterbrochen worden ist. 

(1) Die Geltungsdauer der Baugenehmigung und des 
Vorbescheides beträgt vier Jahre. Die Baugenehmigung 
erlischt nicht, wenn das Vorhaben innerhalb der Frist nach 
Satz 1 begonnen worden und spätestens ein Jahr nach 
Ablauf der Frist fertig gestellt ist.  

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag 
jeweils um zwei Jahre verlängert werden. Die Frist kann 
auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor 
Fristablauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist. 

(2) Die Geltungsdauer kann auf schriftlichen Antrag ein-
malig um zwei Jahre verlängert werden, wenn der Antrag 
vor Ablauf der Geltungsdauer bei der Bauaufsichtsbehör-
de eingegangen ist. 

  

 § 70 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 

 (1) Hat eine Gemeinde ihr nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder des Baugesetzbuchs erforderliches Ein-
vernehmen rechtswidrig versagt, soll die Bauaufsichtsbe-
hörde das fehlende Einvernehmen der Gemeinde erset-
zen. Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens entschieden, so tritt die für 
dieses Verfahren zuständige Behörde an die Stelle der 
Bauaufsichtsbehörde. 

 (2) Die Gemeinde ist vor Ersetzung des Einvernehmens 
anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen 
einer Frist von einem Monat erneut über das gemeindliche 
Einvernehmen zu entscheiden. 

 (3) Die Genehmigung, mit der die Zulässigkeit des Vorha-
bens festgestellt wird, gilt zugleich als Ersatzvornahme im 
Sinne des § 127 der Gemeindeordnung. Sie ist insoweit 
zu begründen. Widerspruch und Anfechtungsklage der 
Gemeinde haben auch insoweit keine aufschiebende 
Wirkung, als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt. 

 (4) Abweichend von § 130 der Gemeindeordnung kann die 
Gemeinde die Ersetzung des Einvernehmens durch Wi-
derspruch gegen die Genehmigung anfechten. 
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 (5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das Wi-
derspruchsverfahren. 

  

§ 79 
   Genehmigung Fliegender Bauten 

§ 71 
Besondere Verfahrensvorschriften  

für Fliegende Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet 
und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt 
aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtun-
gen, Baugerüste und Anlagen nach § 1 der Vierten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes gelten nicht als Fliegende Bauten. 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet 
und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt 
aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtun-
gen, Baugerüste und Anlagen nach § 1 der Vierten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes gelten nicht als Fliegende Bauten. 

(2) Fliegende Bauten bedürfen einer Ausführungsgeneh-
migung, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch 
genommen werden. Dies gilt nicht für  
 
1. Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die nicht 

dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden, 
 
2. Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die für 

Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit 
von höchstens 1 m/s haben, 

 
3. Bühnen mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche, die Flie-

gende Bauten sind, wenn ihre Höhe einschließlich Über-
dachungen und sonstiger Aufbauten nicht mehr als 5 m 
und ihre Fußbodenhöhe nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

 
4. Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit nicht mehr als 

75 m² Grundfläche, 
 
5. Toilettenwagen. 

(2) Fliegende Bauten bedürfen einer Ausführungsgeneh-
migung, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch 
genommen werden. Dies gilt nicht für  
 
1. Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die nicht 

dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden, 
 
2. Fliegende Bauten mit nicht mehr als 5 m Höhe, die für 

Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit 
von höchstens 1 m/s haben, 

 
3. Bühnen mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche, die Flie-

gende Bauten sind, wenn ihre Höhe einschließlich Über-
dachungen und sonstiger Aufbauten nicht mehr als 5 m 
und ihre Fußbodenhöhe nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

 
4. Zelte, die Fliegende Bauten sind, mit nicht mehr als 

75 m² Grundfläche, 
 
5. Toilettenwagen. 

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde erteilt. Hat der Antragsteller im Land 
Brandenburg keine Hauptwohnung oder keine gewerbli-
che Niederlassung, so ist die oberste Bauaufsichtsbehör-
de nur zuständig, wenn der Fliegende Bau im Land Bran-
denburg erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen 
werden soll. 

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde erteilt. Hat der Antragsteller im Land 
Brandenburg keine Hauptwohnung oder keine gewerbli-
che Niederlassung, so ist die oberste Bauaufsichtsbehör-
de nur zuständig, wenn der Fliegende Bau im Land Bran-
denburg erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen 
werden soll. 

(4) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, 
die höchstens fünf Jahre betragen darf. Sie kann auf 
schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der Ausfüh-
rungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils um bis 
zu fünf Jahre verlängert werden; § 78 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Genehmigungen werden in ein Prüf-
buch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem 
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen 
beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland gelten auch im Land 
Brandenburg. 

(4) Die Genehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, 
die höchstens fünf Jahre betragen darf. Sie kann auf 
schriftlichen Antrag von der für die Erteilung der Ausfüh-
rungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils um bis 
zu fünf Jahre verlängert werden, wenn der Antrag vor 
Ablauf der Geltungsdauer bei der Behörde eingegangen 
ist. Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch eingetra-
gen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmi-
gungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen 
ist. Ausführungsgenehmigungen der Länder der Bundes-
republik Deutschland gelten auch im Land Brandenburg. 
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(5) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den 
Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner gewerblichen 
Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden 
Baues an Dritte der obersten Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde trägt die Ände-
rungen in das Prüfbuch ein. War die oberste Bauauf-
sichtsbehörde bisher nicht zuständig, so teilt sie die Ände-
rung und den Wechsel der Zuständigkeit der bisher zu-
ständigen Behörde mit.  

(5) Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den 
Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner gewerblichen 
Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegenden 
Baues an Dritte der obersten Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde trägt die Ände-
rungen in das Prüfbuch ein. War die oberste Bauauf-
sichtsbehörde bisher nicht zuständig, so teilt sie die Ände-
rung und den Wechsel der Zuständigkeit der bisher zu-
ständigen Behörde mit.  

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer 
Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet 
anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, 
wenn ihre Aufstellung der unteren Bauaufsichtsbehörde 
des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches an-
gezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetrieb-
nahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsab-
nahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist 
in das Prüfbuch einzutragen. In der Ausführungsgenehmi-
gung kann bestimmt werden, daß Anzeigen nach Satz 1 
nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne 
des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist. 

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer 
Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet 
anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, 
wenn ihre Aufstellung der unteren Bauaufsichtsbehörde 
des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches an-
gezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetrieb-
nahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsab-
nahme abhängig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist 
in das Prüfbuch einzutragen. In der Ausführungsgenehmi-
gung kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 
nicht erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne 
des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist. 

(7) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständi-
ge untere Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen machen 
oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bau-
ten untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnis-
sen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbe-
sondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit 
nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der 
Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die 
Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mängeln am 
Fliegenden Bau untersagt, so ist dies in das Prüfbuch 
einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrich-
tigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellenden 
Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsge-
mäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu 
erwarten ist. 

(7) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnahme zuständi-
ge untere Bauaufsichtsbehörde kann Auflagen machen 
oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bau-
ten untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnis-
sen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbe-
sondere weil die Betriebssicherheit oder Standsicherheit 
nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der 
Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die 
Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mängeln am 
Fliegenden Bau untersagt, so ist dies in das Prüfbuch 
einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu benachrich-
tigen, das Prüfbuch ist einzuziehen und der ausstellenden 
Behörde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsge-
mäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht zu 
erwarten ist. 

(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten 
und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige 
Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nach-
abnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme 
ist in das Prüfbuch einzutragen. 

(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten 
und längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zuständige 
Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit Nach-
abnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme 
ist in das Prüfbuch einzutragen. 

(9) § 68 Abs. 2 und 4 und § 83 Abs. 1 und 3 gelten ent-
sprechend. 

(9) § 62 Abs. 2 und 4 und § 75 gelten entsprechend. 

  

§ 80 
Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherrn 

§ 72 
Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherren 

(1) Bauvorhaben des Bundes und des Landes bedürfen 
keiner Genehmigung, Überwachung und Bauzustands-
besichtigung, wenn  
 
1. der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfsarbei-

ten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle 
übertragen hat und 

 
 

(1) Bauvorhaben des Bundes und des Landes bedürfen 
keiner Genehmigung, Überprüfung der Bauausführung 
und Schlussabnahme, wenn 
 
1. der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfsarbei-

ten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle 
übertragen hat und 

 
 



 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  gemäß Landtags-Beschluss vom 26. Juni 2003  

26. Juni 2003  

 
- 96 - 

 
  Brandenburgische Bauordnung 2003 
BbgBO 1998  Gemäß Landtags-Beschluß vom 
 

2. die Baudienststelle mit einem Beamten mit der Befähi-
gung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst 
und mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend 
besetzt ist. An Stelle eines Beamten des höheren bau-
technischen Verwaltungsdienstes kann eine Person 
mit Hochschulabschluß im Bauingenieurwesen oder in 
Architektur beschäftigt werden, die die erforderlichen 
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des 
öffentlichen Baurechts hat. 

 
Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustim-
mung der obersten Bauaufsichtsbehörde, wenn sie sonst 
genehmigungspflichtig wären oder die Zulassung einer 
Abweichung, Ausnahme oder Befreiung nach § 72 Abs. 3 
erforderlich wäre (Zustimmungsverfahren). 

2. die Baudienststelle mit einem Beamten mit der Befähi-
gung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst 
und mit sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend 
besetzt ist. Anstelle eines Beamten des höheren bau-
technischen Verwaltungsdienstes kann eine Person 
mit Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen oder 
in Architektur beschäftigt werden, die die erforderlichen 
Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des 
öffentlichen Baurechts hat. 

 
Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustim-
mung der obersten Bauaufsichtsbehörde, wenn sie sonst 
genehmigungspflichtig wären oder die Zulassung einer 
Abweichung, Ausnahme oder Befreiung nach § 60 erfor-
derlich wäre (Zustimmungsverfahren). 

(2) Für das Zustimmungsverfahren gelten § 68 Abs. 1 
bis 4 und die §§ 71 bis 78 entsprechend. Für die Ent-
scheidung nach § 37 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist die 
oberste Bauaufsichtsbehörde zuständig. Vor der Ent-
scheidung ist die Gemeinde zu hören. 

(2) Für das Zustimmungsverfahren gelten die §§ 62 bis 69 
entsprechend. Für die Entscheidung nach § 37 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs ist die oberste Bauaufsichtsbehörde 
zuständig. Vor der Entscheidung ist die Gemeinde zu 
hören. 

(3) Im Zustimmungsverfahren werden die §§ 12 bis 56 
sowie die bautechnischen Nachweise nicht geprüft. Der 
öffentliche Bauherr trägt die Verantwortung, daß Entwurf, 
Ausführung und Zustand der baulichen Anlagen sowie 
anderer Anlagen und Einrichtungen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Baudienststelle 
nimmt insoweit die Aufgaben und Befugnisse einer unte-
ren Bauaufsichtsbehörde nach § 64 Abs. 2 und 3 wahr. 

(3) Im Zustimmungsverfahren werden die §§ 12 bis 45 
sowie die bautechnischen Nachweise nicht geprüft. Der 
öffentliche Bauherr trägt die Verantwortung, dass Entwurf, 
Ausführung und Zustand der baulichen Anlagen sowie 
anderer Anlagen und Einrichtungen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Baudienststelle 
nimmt insoweit die Aufgaben und Befugnisse einer unte-
ren Bauaufsichtsbehörde nach § 52 Abs. 2 und 3 wahr. 

(4) Über Abweichungen nach § 72 und Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuches sowie über 
erlaubnispflichtige Maßnahmen nach § 15 Abs. 4 des Bran-
denburgischen Denkmalschutzgesetzes entscheidet die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfahren. 

(4) Über Abweichungen nach § 60 und Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs sowie über 
erlaubnispflichtige Maßnahmen nach dem Brandenburgi-
schen Denkmalschutzgesetz entscheidet die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Zustimmungsverfahren. 

(5) Bauliche Anlagen, die der Landesverteidigung dienen 
und in militärischen Sicherheitsbereichen liegen, sind 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 der obersten Bau-
aufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu bringen. Die Zustimmung nach § 37 Abs. 2 
des Baugesetzbuches erteilt die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde. Im übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht 
mit. § 79 Abs. 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der 
Landesverteidigung dienen, keine Anwendung. 

(5) Bauliche Anlagen, die der Landesverteidigung dienen 
und in militärischen Sicherheitsbereichen liegen, sind 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 der obersten Bau-
aufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu bringen. Die Zustimmung nach § 37 Abs. 2 
des Baugesetzbuchs erteilt die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde. Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht 
mit. § 71 Abs. 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der 
Landesverteidigung dienen, keine Anwendung. 
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Abschnitt 3 

Besondere bauaufsichtliche Maßnahmen 
Abschnitt 3 

Besondere bauaufsichtliche Maßnahmen 

§ 81 
Baueinstellung 

§ 73 
Baueinstellung und Nutzungsuntersagung 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einstellung der 
Bauarbeiten anordnen, wenn 
 
1. die Ausführung eines genehmigungsbedürftigen oder 

nach § 80 zustimmungsbedürftigen Bauvorhabens 
entgegen den Vorschriften des § 74 Abs. 7 und 9 be-
gonnen wurde, 

 
2. bei der Ausführung eines Bauvorhabens von den ge-

nehmigten Bauvorlagen abgewichen oder gegen bau-
rechtliche Vorschriften verstoßen wird, 

 
3. Bauprodukte verwendet werden, die nach § 20 nicht 

gehandelt oder in den Verkehr gebracht werden dürfen 
oder 

 
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit 

dem CE-Zeichen (§ 20 Abs. 1 Nr. 2) oder dem 
Ü-Zeichen (§ 25 Abs. 4) gekennzeichnet sind. 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einstellung der 
Bauarbeiten anordnen, wenn 
 
1. die Ausführung eines genehmigungspflichtigen Bau-

vorhabens entgegen § 68 begonnen wurde, 
 
 
 
2. bei der Ausführung eines Bauvorhabens von den ge-

nehmigten oder angezeigten Bauvorlagen abgewichen 
oder gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird, 

 
3. Bauprodukte verwendet werden, die nach § 14 nicht 

gehandelt oder in den Verkehr gebracht werden dür-
fen, 

 
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit 

dem CE-Zeichen (§ 14 Abs. 1 Nr. 2) oder dem 
Ü-Zeichen (§ 19 Abs. 4) gekennzeichnet sind. 

(2) Werden unzulässige Bauarbeiten trotz einer schriftlich 
oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der 
Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und 
Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 

(2) Werden unzulässige Bauarbeiten trotz einer schriftlich 
oder mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, so soll die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an 
der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschi-
nen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam nehmen. 

 (3) Werden bauliche Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese Nut-
zung untersagt werden. Wird diese Nutzung trotz be-
standskräftiger oder sofort vollziehbarer Nutzungsuntersa-
gung fortgesetzt, so soll die Bauaufsichtsbehörde die 
bauliche Anlage versiegeln. 

  

§ 82 
Beseitigung baulicher Anlagen 

§ 74 
Beseitigungsanordnung 

(1) Werden bauliche Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollstän-
dige Beseitigung der baulichen Anlagen anordnen, wenn 
nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt 
werden können. Werden bauliche Anlagen im Wider-
spruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften benutzt, so 
kann diese Benutzung untersagt werden. Bei fortgesetzter 
unzulässiger Nutzung kann die bauliche Anlage versiegelt 
werden, wenn dies zur Verhütung dringender Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

(1) Werden bauliche Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, so 
können die Bauaufsichtsbehörden die teilweise oder voll-
ständige Beseitigung der baulichen Anlagen anordnen, 
wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände her-
gestellt werden können.  
 
 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Beseitigung einer 
baulichen Anlage auch dann anordnen, wenn diese nicht 
genutzt wird und zu verfallen droht und ein öffentliches oder 
schutzwürdiges privates Interesse an ihrer Erhaltung nicht 
besteht. Für Grundstücke gilt § 9 Abs. 1 entsprechend. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Beseitigung einer 
baulichen Anlage auch dann anordnen, wenn diese nicht 
genutzt wird und zu verfallen droht und ein öffentliches 
oder schutzwürdiges privates Interesse an ihrer Erhaltung 
nicht besteht.  
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(3) Absatz 1 gilt für Werbeanlagen und Warenautomaten 
entsprechend. Werden rechtswidrig errichtete Werbeanla-
gen trotz einer schriftlich verfügten Beseitigung nicht be-
seitigt oder kann der Beseitigungspflichtige nicht festge-
stellt werden, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Wer-
beanlage in amtlichen Gewahrsam bringen. 
 

(3) Absatz 1 gilt für Werbeanlagen und Warenautomaten 
entsprechend. Werden rechtswidrig errichtete Werbeanla-
gen trotz einer bestandskräftigen oder sofort vollziehbaren 
Beseitigungsanordnung nicht beseitigt oder kann der Be-
seitigungspflichtige nicht festgestellt werden, so soll die 
Bauaufsichtsbehörde die Werbeanlage in amtlichen Ge-
wahrsam nehmen. 

§ 83 
Bauüberwachung 

§ 75 
Überprüfung der Bauausführung  

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau 
Beteiligten überprüfen. 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforderungen und 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau 
Beteiligten überprüfen. Soweit die Baugenehmigung die 
Entscheidung einer anderen Behörde einschließt, bleibt 
deren Zuständigkeit unberührt. 

 (2) Die Prüfingenieure und die bauaufsichtlich anerkann-
ten Sachverständigen haben die Bauausführung der bau-
lichen Anlagen entsprechend den von ihnen geprüften 
bautechnischen Nachweisen zu überprüfen. Soweit die 
bautechnischen Nachweise von der Bauaufsichtsbehörde 
oder dem Bautechnischen Prüfamt geprüft wurden, über-
prüfen diese Behörden auch die Bauausführung. Für die 
Bescheinigung nach § 36 Abs. 6 gilt Satz 1 entsprechend 
für die Bezirksschornsteinfegermeister. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden und die von ihr Beauftrag-
ten können Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich 
auch aus fertigen Bauteilen, entnehmen und prüfen las-
sen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde und die mit der Überprüfung 
beauftragten Personen können Proben von Bauprodukten, 
soweit erforderlich auch aus fertigen Bauteilen, entneh-
men und prüfen lassen. 

(3) Den mit der Überwachung beauftragten Personen ist 
jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, 
Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, Überein-
stimmungszertifikate, Überwachungsnachweise, Zeugnis-
se und Aufzeichnungen über die Prüfungen von Baupro-
dukten, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebe-
ne Aufzeichnungen zu gewähren. 

(4) Der Bauaufsichtsbehörde und den mit der Überprüfung 
beauftragten Personen ist jederzeit Einblick in die Genehmi-
gungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungser-
klärungen, Übereinstimmungszertifikate, Überwachungs-
nachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfun-
gen von Bauprodukten, in die Bautagebücher und andere 
vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewähren. 

 (5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr 
Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten mitgeteilt 
werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass 
Bauarbeiten erst fortgesetzt oder die Anlagen erst genutzt 
werden, wenn sie von ihr, einem Prüfingenieur oder einem 
beauftragten Sachverständigen überprüft worden sind. 
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§ 84 

Bauzustandsbesichtigung 
§ 76 

Schlussabnahme, Fertigstellung und  
Nutzung der baulichen Anlage 

(1) Die Fertigstellung des Rohbaus und die abschließende 
Fertigstellung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen 
sind der Bauaufsichtsbehörde vom Bauherrn jeweils zwei 
Wochen vorher anzuzeigen, um der Bauaufsichtsbehörde 
eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen. Der 
Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Schorn-
steine, Brandwände, notwendige Treppen und die Dachkon-
struktion vollendet sind. Zur Besichtigung des Rohbaus sind 
die Bauteile, die für die Standsicherheit und, soweit möglich, 
die Bauteile, die für die Feuersicherheit, den Wärme- und den 
Schallschutz sowie für die Abwasserbeseitigung wesentlich 
sind, derart offen zu halten, daß Maße und Ausführungsart 
geprüft werden können. Die abschließende Fertigstellung 
umfaßt auch die Fertigstellung der Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen. Der Bauherr hat für die Be-
sichtigung und die damit verbundenen möglichen Prüfungen 
die erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte bereitzustellen. 

 

(2) Ob und in welchem Umfang eine Besichtigung nach 
Absatz 1 durchgeführt wird, bleibt dem Ermessen der 
Bauaufsichtsbehörde überlassen. Über das Ergebnis der 
Besichtigung ist auf Verlangen des Bauherrn eine Be-
scheinigung auszustellen. 

(1) Bei genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Bauvorha-
ben führt die Bauaufsichtsbehörde innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Eingang der Anzeige nach § 68 
Abs. 5 eine Schlussabnahme der fertiggestellten bauli-
chen Anlage durch. Über das Ergebnis der Besichtigung 
ist eine Bescheinigung auszustellen. Die Bauaufsichtsbe-
hörde kann die Schlussabnahme auf Stichproben be-
schränken. Die Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde nach 
§ 75 bleiben unberührt. 

 (2) Zur Schlussabnahme hat der Bauherr 
 
1. die Erklärung des Objektplaners, mit der die Bauaus-

führung entsprechend den genehmigten oder angezeig-
ten Bauvorlagen bescheinigt wird, 

 
2. die Bescheinigungen der Prüfingenieure und bau-

aufsichtlich anerkannten Sachverständigen, mit denen 
die Bauausführung entsprechend den geprüften bau-
technischen Nachweisen bestätigt wird, 

 
3. die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters 

nach § 36 Abs. 6,  
 
4. die Bescheinigungen bauaufsichtlich anerkannter Sach-

verständiger über die ordnungsmäßige Beschaffenheit 
und Betriebssicherheit der technischen Anlagen und 
Einrichtungen 

 
der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann über Absatz 1 hinaus 
verlangen, daß ihr oder einem Beauftragten Beginn und 
Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. 

 

(4) Mit dem Innenausbau darf erst einen Tag nach dem in 
der Anzeige nach Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Fer-
tigstellung des Rohbaus begonnen werden, soweit die 
Bauaufsichtsbehörde nicht einem früheren Beginn des 
Innenausbaus zugestimmt hat. 
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(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß bei 
Bauausführungen die Arbeiten erst fortgesetzt oder die 
Anlagen erst benutzt werden, wenn sie von ihr oder einem 
beauftragten Sachverständigen geprüft worden sind.  

 

(6) Nach Fertigstellung des Rohbaus ist die Eignung der 
Schornsteine, nach abschließender Fertigstellung sind die 
Brandsicherheit und die sichere Abführung der Verbren-
nungsgase sowie die Funktions- und Brandsicherheit der 
Lüftungsanlagen vom Bezirksschornsteinfegermeister 
schriftlich zu bescheinigen. 

 

(7) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn 
sie ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar ist, 
frühestens jedoch eine Woche nach dem in der Anzeige 
nach Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstellung. Die 
Bauaufsichtsbehörde soll gestatten, daß die bauliche 
Anlage ganz oder teilweise schon früher benutzt wird, 
wenn wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
Bedenken nicht bestehen.  

(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn 
sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungsanlagen in dem erforderlichen Umfang 
sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor der Schlussab-
nahme. Die Bauaufsichtsbehörde kann gestatten, dass die 
bauliche Anlage ganz oder teilweise schon vor der Fertig-
stellung genutzt wird, wenn wegen der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung Bedenken nicht bestehen. 

  

§ 85 
Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte 

§ 77 
Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte 

Sind Bauprodukte entgegen § 25 mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Ver-
wendung dieser Bauprodukte untersagen und deren 
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen. 

Sind Bauprodukte entgegen § 19 mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Ver-
wendung dieser Bauprodukte untersagen und deren 
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen. 

 (2) Sind Bauprodukte unberechtigt mit der CE-
Kennzeichnung gekennzeichnet oder liegt ein anderer in 
§ 13 Abs. 1 des Bauproduktengesetzes genannter Fall 
vor, kann die Bauaufsichtsbehörde die dort genannten 
Maßnahmen treffen. 

  

§ 86 
Anpassung bestehender baulicher Anlagen 

§ 78 
Anpassung bestehender baulicher Anlagen 

(1) Wenn es zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit erforderlich ist, kann die Bauauf-
sichtsbehörde die Vorschriften dieses Gesetzes oder die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften auch 
auf bestehende bauliche Anlagen und andere Anlagen 
und Einrichtungen anwenden. 

(1) Wenn es zur Abwehr von erheblichen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit erforderlich ist, können die Bau-
aufsichtsbehörden die Vorschriften dieses Gesetzes oder 
die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
auch auf bestehende bauliche Anlagen und andere Anla-
gen und Einrichtungen anwenden. 

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, 
so kann gefordert werden, daß auch die nicht unmittelbar 
berührten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz 
oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten in Einklang gebracht werden, wenn 
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr ent-

sprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem 
konstruktiven Zusammenhang stehen und 

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den 

Arbeiten nicht berührten Teilen der baulichen Anlage 
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht. 

(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geändert werden, 
so kann gefordert werden, dass auch die nicht unmittelbar 
berührten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz 
oder den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten in Einklang gebracht werden, wenn 
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht mehr ent-

sprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem 
konstruktiven Zusammenhang stehen und 

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei den von den 

Arbeiten nicht berührten Teilen der baulichen Anlage 
keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht. 
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Abschnitt 4 
Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 4 
Ordnungswidrigkeiten  

§ 87 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 79 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

 
1. einer nach § 88 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, § 88 Abs. 3 oder 4 

Nr. 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, sofern die Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
2. einer nach § 89 Abs. 1 oder 3 erlassenen Satzung 

zuwiderhandelt, sofern die Satzung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
3. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bau-

aufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die aufgrund dieses 
Gesetzes oder aufgrund einer nach diesem Gesetz zu-
lässigen Rechtsverordnung oder Satzung erlassen 
worden ist, sofern die Anordnung auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist, 

 
4. bei der Errichtung oder dem Betrieb einer Baustelle 

entgegen dem § 14 Abs. 3 oder 4 Schutzmaßnahmen 
nicht durchführt oder durchführen läßt oder entgegen 
§ 14 Abs. 5 Abgrenzungen, Warnzeichen oder Schutz-
vorrichtungen nicht aufstellt oder anbringt oder aufstel-
len oder anbringen läßt, 

 
5. ohne die erforderliche Genehmigung (§ 74) oder Teil-

baugenehmigung (§ 75) oder abweichend davon bauli-
che Anlagen errichtet, ändert, benutzt, abbricht oder in 
ihrer Nutzung ändert, 

 
 
 
 
 
 
6. eine bauliche Anlage errichtet oder ändert, ohne daß 

die erforderlichen bautechnischen Nachweise nach 
§ 61 Abs. 1 oder § 70 Abs. 5 Satz 1 auf der Baustelle 
vorliegen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ohne die nach § 54 erforderliche Baugenehmigung 

oder ohne die nach § 68 Abs. 1 erforderlichen Geneh-
migungen, Prüfzeugnisse oder Bescheinigungen bauli-
che Anlagen errichtet, ändert oder in ihrer Nutzung än-
dert, 

 
2. unter Nichtbeachtung der Fristen nach § 58 Abs. 3 

anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet, ändert 
oder in ihrer Nutzung ändert, 

 
3. abweichend von den genehmigten oder mit der Bau-

anzeige vorgelegten Bauvorlagen bauliche Anlagen er-
richtet oder ändert, 

 
4. bei der Einrichtung oder dem Betrieb einer Baustelle 

entgegen § 10 Abs. 1 Gefährdungen oder vermeidbare 
Belästigungen herbeiführt oder entgegen § 10 Abs. 2 
erforderliche Schutzmaßnahmen unterlässt, 

 
5. entgegen § 14 Bauprodukte, die nicht in den Verkehr 

gebracht werden dürfen, verwendet oder entgegen 
§ 18 Bauarten ohne die erforderliche allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall 
anwendet, 

 
6. entgegen § 19 Abs. 4 Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen 

kennzeichnet, ohne dass die Voraussetzungen zur 
Abgabe einer Übereinstimmungserklärung (§ 20) vor-
liegen oder ohne dass ein Übereinstimmungszertifikat 
(§ 21) erteilt ist, 
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7. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung 

(§ 79 Abs. 2) oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 79 
Abs. 6) in Gebrauch nimmt, 

 
 
8. entgegen der Vorschrift des § 69 Abs. 4 oder des § 74 

Abs. 7 mit der Bauausführung beginnt, entgegen der 
Vorschrift des § 84 Abs. 4 mit dem Innenausbau be-
ginnt oder entgegen der Vorschrift des § 84 Abs. 7 
Satz 1 bauliche Anlagen benutzt, 

 
9. entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 Bauprodukte ohne das 

Ü-Zeichen verwendet, 
 
10. entgegen § 24 Bauarten ohne allgemeine bauaufsicht-

liche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwendet, 

 
11. entgegen § 25 Abs. 4 Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen 

kennzeichnet, ohne daß die Voraussetzungen zur Ab-
gabe einer Übereinstimmungserklärung (§ 26) vorlie-
gen oder ohne daß ein Übereinstimmungszertifikat 
(§ 27) erteilt ist, 

7. entgegen § 36 Abs. 6 Feuerungsanlagen oder ortsfe-
ste Anlagen zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung 
in Betrieb nimmt, 

 
8. eine bauliche Anlage errichtet oder ändert, ohne dass 

die nach § 68 Abs. 4 erforderlichen Unterlagen auf der 
Baustelle vorliegen, 

 
9. Fliegende Bauten ohne Ausführungsgenehmigung 

(§ 71 Abs. 2) oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 71 
Abs. 6) in Gebrauch nimmt, 

 
 
10. entgegen § 76 Abs. 3 bauliche Anlagen benutzt. 
 
 

 
 
 
12. als Bauherr oder als dessen Vertreter entgegen der 

Vorschrift des § 3 Abs. 4 Satz 1 die Technischen Bau-
bestimmungen nicht beachtet, entgegen der Vorschrift 
des § 58 Abs. 1 Satz 2 keinen Entwurfsverfasser, Un-
ternehmer und Bauleiter bestellt, entgegen der Vor-
schrift des § 58 Abs. 2 Satz 3 genehmigungsbedürftige 
Abbrucharbeiten in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe 
ausführt, entgegen der Vorschrift des § 58 Abs. 4 den 
Wechsel des Bauherrn nicht anzeigt, entgegen den 
Vorschriften des § 74 Abs. 9, des § 84 Abs. 1 Satz 1 
oder des § 84 Abs. 3 seiner Anzeigepflicht aus § 58 
Abs. 1 Satz 3 nicht nachkommt, 

 
13. als Entwurfsverfasser oder Fachplaner oder als des-

sen Vertreter entgegen der Vorschrift des § 3 Abs. 4 
Satz 1 die Technischen Baubestimmungen nicht be-
achtet oder der Vorschrift des § 59 Abs. 1 Satz 3 zuwi-
derhandelt, 

 
14. als Unternehmer oder als dessen Vertreter bei den von 

ihm übernommenen Arbeiten entgegen der Vorschrift 
des § 3 Abs. 4 Satz 1 die Technischen Baubestim-
mungen nicht beachtet oder der Vorschrift des § 61 
Abs. 1 zuwiderhandelt, 

 
 
 
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 
1. als Bauherr oder als dessen Vertreter entgegen der 

Vorschrift des § 47 Abs. 1 keinen Objektplaner oder 
Unternehmer bestellt oder der Mitteilungspflicht aus 
§ 47 Abs. 2 nicht nachkommt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. als Unternehmer oder als dessen Vertreter bei den 

übernommenen Arbeiten entgegen der Vorschrift des 
§ 3 Abs. 4 Satz 1 die Technischen Baubestimmungen 
nicht beachtet oder der Vorschrift des § 50 Abs. 1 zu-
widerhandelt, 
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15. als Bauleiter oder als dessen Vertreter entgegen der 

Vorschrift des § 3 Abs. 4 Satz 1 die Technischen Bau-
bestimmungen nicht beachtet oder der Vorschrift des 
§ 62 Abs. 1 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt, 

 
3. als Objektplaner oder als dessen Vertreter bei der 

Überwachung der Bauarbeiten der Vorschrift des § 49 
zuwiderhandelt, 

 

16. entgegen § 42 Abs. 10 Nr. 2 Feuerungsanlagen oder An-
lagen zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester 
Verbrennungsmotoren in Betrieb nimmt, ohne daß der 
Bezirksschornsteinfegermeister die Eignung des Schorn-
steins, die Brandsicherheit und die sichere Abführung der 
Verbrennungsgase schriftlich bescheinigt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
4. als Objektplaner entgegen § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 5 

und § 76 Abs. 2 Nr. 1 eine unrichtige Erklärung abgibt, 
 
5. als Prüfingenieur entgegen § 66 Abs. 2 ein unrichtiges 

Prüfzeugnis oder als bauaufsichtlich anerkannter 
Sachverständiger entgegen § 66 Abs. 3 eine unrichtige 
Bescheinigung ausstellt, 

 
6. als Vermessungsingenieur entgegen § 68 Abs. 3 eine 

unrichtige Einmessungsbescheinigung ausstellt, 
 
7. als Prüfingenieur entgegen § 76 Abs. 2 Nr. 2 oder als 

bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger entge-
gen § 76 Abs. 2 Nr. 2 oder 4 eine unrichtige Beschei-
nigung ausstellt.  

 (3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 
 
1. einer nach § 80 erlassenen Rechtsverordnung zuwi-

derhandelt, sofern die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist, 

 
2. einer nach § 81 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, 

sofern die Satzung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
3. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung zuwider-

handelt, die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund 
einer nach diesem Gesetz zulässigen Rechtsverord-
nung oder Satzung erlassen worden ist, sofern die An-
ordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres 
Wissen unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne 
oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz 
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu ver-
hindern. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne 
oder Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz 
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu ver-
hindern. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
einer Million Deutsche Mark, im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 
mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark, 
geahndet werden. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro, im Falle des Absatzes 3 Nr. 2 mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden. 

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 
begangen worden, so können Gegenstände, auf die sich 
die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden. 
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(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere Bau-
aufsichtsbehörde. Ist das Amt oder die amtsfreie Gemeinde 
nach § 65 Abs. 2 als Sonderordnungsbehörde zuständig, so 
ist diese Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 

(6) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die untere 
Bauaufsichtsbehörde. Ist die amtsfreie Gemeinde oder 
das Amt nach § 53 als Sonderordnungsbehörde zustän-
dig, so ist diese Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
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Teil 7 

Rechtsverordnungen und örtliche Bauvorschriften,  
Datenschutz, Schlußvorschriften 

Teil 7 
Rechtsverordnungen, örtliche Bauvorschriften,  

Datenschutz, Schlussvorschriften 

§ 88 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

§ 80 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 bis 3 bezeichneten 
Anforderungen wird das für die Bauaufsicht zuständige 
Mitglied der Landesregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorschriften zu erlassen über 
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 

den §§ 4 bis 19 und 29 bis 53, 
 
 
 
2. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 

§ 42, insbesondere über Feuerungsanlagen und Anla-
gen zur Verteilung von Wärme oder zur Warmwasser-
versorgung sowie über deren Betrieb, über Brennstoff-
leitungsanlagen, über Aufstellräume für Feuerstätten, 
Verbrennungsmotore und Verdichter sowie über die 
Lagerung von Brennstoffen, 

 
3. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die 

sich aus der besonderen Art oder Nutzung der bauli-
chen Anlagen und Räume für die Errichtung, die Ände-
rung, die Instandhaltung, den Betrieb und die Benut-
zung ergeben (§§ 55 und 56), sowie über die Anwen-
dung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche 
Anlagen dieser Art, 

 
4. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprüfung 

von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren 
oder Nachteile ständig ordnungsgemäß instandgesetzt 
und instandgehalten werden müssen und die Erstrek-
kung dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende Anla-
gen, 

 
5. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb 

technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-
tungen, wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige 
Fliegende Bauten, 

 
 
6. den Nachweis der Befähigung der in Nr. 5 genannten 

Personen. 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Abs. 1 bis 3 bezeichneten 
Anforderungen wird das für die Bauaufsicht zuständige 
Mitglied der Landesregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorschriften zu erlassen über 
 
1. die nähere Bestimmung der in den §§ 3 bis 13 und 23 

bis 45 benannten Anforderungen an bauliche Anlagen, 
insbesondere Sonderbauten, sowie an andere Anlagen 
und Einrichtungen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. die erstmalige und wiederkehrende Prüfung von Anla-

gen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren oder 
Nachteile ständig ordnungsgemäß instand gesetzt und 
instand gehalten werden müssen und die Erstreckung 
dieser Nachprüfungspflicht auf bestehende Anlagen, 

 
 
3. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb 

technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-
tungen, wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige 
Fliegende Bauten, sowie den Nachweis der Befähi-
gung dieser Personen, 

 
4. die Umsetzung der in Richtlinien der Europäischen 

Gemeinschaften enthaltenen bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen in Landesrecht. 

(2) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, zu Verfahren, für die die 
Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden gegeben ist, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über 
 
1. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und 

Bescheinigungen, 
 
 
2. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen, 
 
 

(2) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung 
Vorschriften zu erlassen über 

 
 
1. die Verfahren im Einzelnen, insbesondere über erfor-

derliche Anträge sowie Umfang, Inhalt und Zahl der 
Bauvorlagen, 
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3. die zu erhebenden personenbezogenen Daten der am 

Verfahren Beteiligten, insbesondere der nach den 
§§ 58 bis 62 am Bau Beteiligten, der Nachbarn (§ 73 
Abs. 1) und des Eigentümers des Baugrundstücks 
(§ 68 Abs. 4 Satz 3), 

 
4. soweit erforderlich, das Verfahren im einzelnen. 
 
Er kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben 
unterschiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen. 

2. eine Anzeigepflicht für Vorhaben zur Beseitigung bau-
licher Anlagen, 

 
3. die von den am Bau Beteiligten, insbesondere zum 

Nachweis einer ordnungsgemäßen Bauausführung 
vorzulegenden Anzeigen, Bescheinigungen oder 
Nachweise, sowie Prüfzeugnisse oder Bescheinigun-
gen von Sachverständigen, sachverständigen Stellen 
oder Behörden, 

 
4. die zu erhebenden personenbezogenen Daten der am 

Verfahren Beteiligten, insbesondere der am Bau Betei-
ligten, der Nachbarn und des Eigentümers des Bau-
grundstücks. 

 
 
 
 
Dabei können für verschiedene Arten von Bauvorhaben, 
auch für Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung 
bedürfen, unterschiedliche Anforderungen und Verfahren 
festgelegt werden sowie der Gebrauch der im Amtsblatt 
für Brandenburg amtlich bekannt gemachten Vordrucke 
vorgeschrieben werden. 

(3) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
vorzuschreiben, daß die am Bau Beteiligten (§§ 58 bis 62) 
zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung 
Bescheinigungen, Bestätigungen oder Nachweise des 
Entwurfsverfassers, der Unternehmer, des Bauleiters, von 
Sachverständigen, sachverständigen Stellen oder Behör-
den über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen 
vorzulegen haben. 

 

(4) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, zur Vereinfachung, Erleich-
terung oder Beschleunigung des bauaufsichtlichen Verfah-
rens oder zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über 
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Ge-

nehmigungspflicht, 
 
2. die Veränderung des Baugenehmigungsverfahrens 

sowie die Einführung eines vom Baugenehmigungs-
verfahren abweichenden Verfahrens für Gebäude ge-
ringer Höhe, die überwiegend zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden; dabei kann vorgeschrieben werden, 
daß auf die behördliche Prüfung der Einhaltung von 
Vorschriften der Teile 2 und 3 dieses Gesetzes ganz 
oder teilweise verzichtet wird, 

 
3. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bau-

technischen Prüfung bei bestimmten Arten von Bau-
vorhaben, 

 
4. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichts-

behörde im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfah-
rens einschließlich der Bauüberwachung und Bauzu-
standsbesichtigung auf Sachverständige oder sach-
verständige Stellen. 
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Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ergehen 
im Benehmen mit dem zuständigen Fachausschuß des 
Landtags. 

 

(5) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften für Sachverständige zu erlassen 
über 

 
 
1. die Fachbereiche, in denen die Sachverständigen 

tätig werden, 
 
2. die Anforderungen an die Sachverständigen insbe-

sondere in bezug auf deren Ausbildung, Fachkennt-
nisse, Berufserfahrung, persönliche Zuverlässigkeit 
sowie Fort- und Weiterbildung, 

 
3. das Anerkennungsverfahren, die Voraussetzungen für 

die Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Erlöschen, 
 
4. die Überwachung der Sachverständigen, 
 
 
5 die Übertragung der Befugnis zur Anerkennung und 

Überwachung auf eine der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde nachgeordnete Behörde oder auf Dritte, 

 
 
6. die Festsetzung einer Altersgrenze, 
 
7. das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflicht-

versicherung sowie 
 
8. die Vergütung der Sachverständigen. 

(3) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Vorschriften für bauaufsichtlich anerkannte 
Sachverständige, insbesondere Prüfingenieure, zu er-
lassen über 

 
1. die Fachbereiche und Aufgabengebiete, in denen die 

Sachverständigen tätig werden, 
 
2. die Anforderungen an die Sachverständigen, insbe-

sondere in Bezug auf deren Ausbildung, Fachkennt-
nisse, Berufserfahrung, persönliche Zuverlässigkeit 
sowie Fort- und Weiterbildung, 

 
3. das Anerkennungsverfahren, die Voraussetzungen für 

die Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Erlöschen, 
 
4. die Überwachung der Sachverständigen und die Auf-

sicht über Prüfingenieure, 
 
5. die Übertragung der Befugnis zur Anerkennung und 

zur Überwachung oder Aufsicht auf eine der obersten 
Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behörde oder 
auf Dritte, 

 
6. die Festsetzung einer Altersgrenze, 
 
7. das Erfordernis einer ausreichenden Haftpflicht-

versicherung, 
 
8. die Vergütung der Sachverständigen, 
 
9. die Übertragung von Prüf- oder Überwachungsaufga-

ben der Bauaufsichtsbehörde auf Prüfingenieure oder 
andere Sachverständige, 

 
10. die Einrichtung von Stellen zur gemeinsamen und 

einheitlichen Bewertung, Berechnung und Erhebung 
der Kosten der Prüfingenieure oder anderer Sachver-
ständiger und die Aufsicht über diese Stelle, 

 
11. die Übertragung der Aufgaben einer Widerspruchsbe-

hörde für Entscheidung über Widersprüche gegen 
Kostenentscheidungen auf eine nach Nummer 10 
eingerichtete Stelle oder einen bei dieser Stelle gebil-
deten Widerspruchsausschuss. 

(6) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
 
1. das Ü-Zeichen (§ 25 Abs. 4) festzulegen und zu die-

sem Zeichen zusätzliche Angaben zu verlangen, 
 
2. das Anerkennungsverfahren nach § 28 Abs. 1, die 

Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf 
und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Al-
tersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung zu fordern. 

(4) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
 
1. das Ü-Zeichen (§ 19 Abs. 4) festzulegen und zu die-

sem Zeichen zusätzliche Angaben zu verlangen, 
 
2. das Anerkennungsverfahren nach § 22 Abs. 1, die 

Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf 
und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Al-
tersgrenzen festzulegen, sowie eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung zu fordern. 
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(7) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Zuständigkeit für 
 
1. die Zustimmung im Einzelfall (§§ 23 und 24), 
 
2. die Erteilung von Typenprüfungen (§ 71 Abs. 7), 
 
3. die Genehmigung Fliegender Bauten (§ 79), 
 
4. die Prüfung bautechnischer Nachweise besonderen 

Schwierigkeitsgrades, einschließlich der Bauüberwa-
chung und Bauzustandsbesichtigung, 

 
5. die Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherrn 

(§ 80) oder 
 
6. die Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden in 

bauaufsichtlichen Angelegenheiten 
 
 
 
 
zur landesweit einheitlichen Wahrnehmung auf eine der 
obersten Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behörde zu 
übertragen. 

(5) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Zuständigkeit für 
 
1. die Zustimmung im Einzelfall (§§ 17 und 18), 
 
2. die Erteilung von Typenprüfungen (§ 66 Abs. 6), 
 
3. die Genehmigung Fliegender Bauten (§ 71), 
 
4. die Prüfung bautechnischer Nachweise besonderen 

Schwierigkeitsgrades, einschließlich der Überprüfung 
der Bauausführung, 

 
5. die Zustimmung zu Vorhaben öffentlicher Bauherrn 

(§ 72), 
 
6. die Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden in 

bauaufsichtlichen Angelegenheiten, 
 
7. den Vollzug des § 13 Abs. 2 des Bauproduktengeset-

zes 
 
zur landesweit einheitlichen Wahrnehmung auf eine der 
obersten Bauaufsichtsbehörde nachgeordnete Behörde zu 
übertragen. 

(8) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für den Vollzug des Gerätesicherheitsgesetzes oder des 
Energiewirtschaftsgesetzes zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß 
die Anforderungen, die durch aufgrund des § 11 des Gerä-
tesicherheitsgesetzes oder des Energiewirtschaftsge-
setzes ergangene Rechtsverordnungen an Anlagen und 
Einrichtungen gestellt werden, entsprechend für bauliche 
Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen gelten, 
die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken 
dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeit-
nehmer beschäftigt werden. Er kann auch die Verfahrens-
vorschriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären 
oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkei-
ten und Gebühren regeln. Dabei kann er auch vorschrei-
ben, daß danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugeneh- 
migung oder die Zustimmung nach § 80 einschließlich der 
zugehörigen Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 
einschließen sowie der § 12 Abs. 2 des Gerätesicher-
heitsgesetzes insoweit Anwendung findet. 
 
 

(6) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für den Vollzug des Gerätesicherheitsgesetzes oder des 
Energiewirtschaftsgesetzes zuständigen Mitglied der Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
dass die Anforderungen, die durch aufgrund des § 11 des 
Gerätesicherheitsgesetzes oder des Energiewirtschaftsge-
setzes ergangene Rechtsverordnungen an Anlagen und 
Einrichtungen gestellt werden, entsprechend für bauliche 
Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen gelten, 
die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken 
dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeit-
nehmer beschäftigt werden. Das für die Bauaufsicht zu-
ständige Mitglied der Landesregierung kann auch die Ver-
fahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar 
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zu-
ständigkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann das für 
die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Landesregierung 
auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse 
die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 72 ein-
schließlich der zugehörigen Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen einschließen sowie der § 12 Abs. 2 des 
Gerätesicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet. 

(9) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für Umwelt und Naturschutz zuständigen Mitglied der 
Landesregierung durch Rechtsverordnung 
 
1. für Aufschüttungen oder Abgrabungen mit einer Flä-

che, einschließlich der Betriebsanlagen, von 10 ha 
und mehr die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Ge-
nehmigungsverfahren anzuordnen, 

 

(7) Das für die Bauaufsicht zuständige Mitglied der Lan-
desregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für 
Umwelt und Naturschutz zuständigen Mitglied der Landes-
regierung durch Rechtsverordnung 
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2. über Absatz 2 hinaus Vorschriften über Umfang, Inhalt 
und Zahl der Bauvorlagen für Aufschüttungen oder 
Abgrabungen zu erlassen; dabei kann insbesondere 
ein Aufschüttungs- oder Abgrabungsplan mit Zeich-
nungen, Zeitplan und Erläuterungen vorgeschrieben 
werden, aus dem die Einzelheiten des Vorhabens, 
sein Anlaß, die vom Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen, seine Auswirkungen und die 
Maßnahmen der Rekultivierung oder Renaturierung 
hervorgehen, 

 
3. die Verpflichtung des Unternehmers oder des Eigen-

tümers zur Rekultivierung oder Renaturierung und zu 
einer Sicherheitsleistung zu bestimmen und die Höhe 
der Sicherheitsleistung zu regeln. 

1. über Absatz 2 hinaus Vorschriften über Umfang, Inhalt 
und Zahl der Bauvorlagen für Aufschüttungen oder 
Abgrabungen zu erlassen; dabei kann insbesondere 
ein Aufschüttungs- oder Abgrabungsplan mit Zeich-
nungen, Zeitplan und Erläuterungen vorgeschrieben 
werden, aus dem die Einzelheiten des Vorhabens, 
sein Anlass, die vom Vorhaben betroffenen Grundstü-
cke und Anlagen, seine Auswirkungen und die 
Maßnahmen der Rekultivierung oder Renaturierung 
hervorgehen, 

 
2. die Verpflichtung des Unternehmers oder des Eigen-

tümers zur Rekultivierung oder Renaturierung und zu 
einer Sicherheitsleistung zu bestimmen und die Höhe 
der Sicherheitsleistung zu regeln. 

  

§ 89 
Örtliche Bauvorschriften 

§ 81 
Örtliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlas-
sen über 
 
1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von 

Werbeanlagen und Warenautomaten im Gemeindege-
biet oder bestimmten Teilen des Gemeindegebietes, 
soweit dies zur Verwirklichung baugestalterischer und 
städtebaulicher Absichten, insbesondere zur Gestal-
tung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes erfor-
derlich ist, 

 
2. besondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Wer-

beanlagen und Warenautomaten zum Schutz 
bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von 
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung sowie von Baudenkmälern und Natur-
denkmälern, 

 
3. die Lage, Größe und Ausstattung von Kinderspielplät-

zen, 
 
4. die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der Kinder-

spielplätze, der Lager-, Abstell-, Camping- und Wo-
chenendhausplätze, der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, 
der Abstellplätze für Fahrräder, der Stellplätze für be-
wegliche Abfall- und Wertstoffbehälter, der Lärm-
schutzanlagen, der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke und die gärtnerische Gestaltung von Vor-
gärten, 

 
5. die Notwendigkeit oder das Verbot von Einfriedungen 

und die Art, die Gestaltung und die Höhe von Einfrie-
dungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlas-
sen über 
 
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 

baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrich-
tungen sowie die Notwendigkeit oder das Verbot von 
Einfriedungen, 

 
 
 
 
2. besondere Anforderungen an die Art, die Größe, die 

Gestaltung, die Farbe und den Anbringungsort der 
Werbeanlagen und Warenautomaten sowie den Aus-
schluss bestimmter Werbeanlagen und Warenautoma-
ten, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. eine besondere Erlaubnispflicht für Werbeanlagen, die 

ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen, soweit 
für diese Werbeanlagen besondere Anforderungen 
nach Nummer 2 bestehen, 

 
4. eine besondere Anzeigepflicht für Werbeanlagen, die 

ohne Baugenehmigung befristet errichtet werden dür-
fen. 
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Örtliche Bauvorschriften über Werbeanlagen können sich 
auch auf deren Art, Größe und Anbringungsort erstrecken 
sowie bestimmte Arten von Werbeanlagen und Warenau-
tomaten ausschließen oder die Werbeanlagen auf Teile 
baulicher Anlagen oder auf bestimmte Farben beschrän-
ken. 
 

Die Gemeinde kann die örtlichen Bauvorschriften nach 
Satz 1 Nr. 1 und 2 erlassen, soweit dies zur Verwirkli-
chung baugestalterischer und städtebaulicher Absichten 
oder zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, Plätze oder 
Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sowie von Baudenkmälern und Na-
turdenkmälern erforderlich ist. 

(2) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften 
andere als die nach § 6 Abs. 5 vorgeschriebenen Ab-
standsflächen festsetzen. Eine geringere Tiefe der Ab-
standsflächen darf nur zur Wahrung der bauhistorischen 
Bedeutung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart 
eines bestimmten Ortsteiles festgesetzt werden. Eine 
geringere Tiefe der Abstandsfläche kann auch festgesetzt 
werden, wenn sich Wände ohne Fenster für Aufenthalts-
räume gegenüber liegen. Brandschutz, Belichtung und 
Belüftung dürfen nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften 
andere als die nach § 6 Abs. 5 vorgeschriebenen Ab-
standsflächen festsetzen. Die Festsetzungen über die 
überbaubaren Grundstücksflächen und die Höhe der bau-
lichen Anlagen müssen so bestimmt sein, dass die nach 
§ 6 zu berücksichtigenden nachbarlichen Belange abge-
wogen werden können. Eine geringere Tiefe der Ab-
standsflächen darf insbesondere zur Wahrung der erhal-
tenswerten Eigenart und zur städtebaulichen Gestaltung 
eines bestimmten Ortsteiles festgesetzt werden.  

 (3) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über Kin-
derspielplätze erlassen. Sie kann dabei  
 
1. die Größe, Art und Ausstattung der Kinderspielplätze 

nach Art und Maß der Nutzung festsetzen, 
 
2. die Anforderungen für die sichere Benutzbarkeit der 

Kinderspielplätze festsetzen, 
 
3. die nachträgliche Anlage eines Kinderspielplatzes 

festsetzen, wenn dies die Gesundheit und der Schutz 
der Kinder erfordern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über not-
wendige Stellplätze erlassen. Sie kann dabei  
 
1. die Zahl der erforderlichen notwendigen Stellplätze 

nach Art und Maß der Nutzung unter Berücksichtigung 
der verkehrlichen, wirtschaftspolitischen oder städte-
baulichen Gründe unterschiedlich festsetzen, 

 
2. die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für Kraft-

fahrzeuge untersagen oder einschränken, wenn ver-
kehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche 
Gründe dies rechtfertigen und Stellplätze für die allge-
meine Benutzung in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, 

 
3. die Geldbeträge für die Ablösung notwendiger Stell-

plätze bestimmen. 
 
Die Ermächtigung des Satzes 2 Nr. 2 und 3 erstreckt sich 
nicht auf die nach § 45 Abs. 5 notwendigen Stellplätze. 

(3) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften in 
bestimmten Teilen des Gemeindegebietes oder für be-
stimmte Nutzungen die Herstellung von Stellplätzen und 
Garagen für Kraftfahrzeuge untersagen oder einschrän-
ken, wenn 
 
1. Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies 

rechtfertigen und 
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2. sichergestellt ist, daß zusätzliche Parkeinrichtungen für 
die allgemeine Benutzung oder Gemeinschaftsanlagen in 
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Be-
schaffenheit zur Verfügung stehen, die in zumutbarer Ent-
fernung von dem Baugrundstück oder am Rand der von 
der Satzung erfaßten Gebietsteile oder in der Nähe von 
Haltestellen leistungsfähiger öffentlicher Verkehrsmittel 
liegen, die diese Parkeinrichtungen oder Gemeinschaft-
sanlagen mit den Gebietsteilen verbinden. 

(4) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften 
bestimmen, daß in der Gemeinde oder für Teile der Ge-
meinde oder für bestimmte Arten von Bauvorhaben Ab-
stellplätze für Fahrräder hergestellt und bereitgehalten 
werden müssen. Sie kann dabei auch die erforderliche 
Zahl und die Größe, die Lage und die Ausstattung dieser 
Abstellplätze festlegen.  

(5) Die Gemeinde kann örtliche Bauvorschriften über not-
wendige Fahrradabstellplätze erlassen. Sie kann dabei  
 
1. die Zahl der erforderlichen Fahrradabstellplätze nach 

Art und Maß der Nutzung festsetzen, 
 
2. die Größe, die Lage und die Ausstattung dieser Ab-

stellplätze festlegen. 

(5) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften die 
Ablösebeträge für Kinderspielplätze und für Stellplätze 
und Garagen für Kraftfahrzeuge bestimmen. In der örtli-
chen Bauvorschrift kann die Gemeinde bestimmen, daß 
die nach § 52 Abs. 7 ermittelten Ablösebeträge um bis zu 
50 Prozent gemindert werden, wenn das Vorhaben in 
einem förmlich festgesetzen Sanierungsgebiet liegt und 
den Zielen und Zwecken der Sanierung entspricht oder, 
außerhalb eines Sanierungsgebietes, der Behebung städ-
tebaulicher Mißstände, insbesondere der Verbesserung 
der Wohnverhältnisse oder der Schaffung preiswerten 
Wohnraums dient. 

 

(6) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften 
bestimmen, daß in Gebieten, in denen es aus Gründen 
der §§ 16 bis 18 erforderlich ist, bestimmte Vorkehrungen 
zum Schutz vor Einwirkungen im Sinne dieser Bestim-
mungen oder zur Vermeidung oder zur Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffen sind. 

 

(7) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften die 
Art, die Gestaltung und die Bauausführung der für die 
Errichtung und den Betrieb baulicher Anlagen erforderli-
chen Erschließungsanlagen bestimmen und kann nach 
anderen landesrechtlichen Vorschriften für die Errichtung 
und den Betrieb baulicher Anlagen in gemeindlichen Sat-
zungen zulässige Festsetzungen als Festsetzungen in 
örtliche Bauvorschriften aufnehmen. 

(6) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften die 
Art, die Gestaltung und die Bauausführung der für die 
Errichtung und den Betrieb baulicher Anlagen erforderli-
chen Erschließungsanlagen bestimmen sowie nach ande-
ren landesrechtlichen Vorschriften zulässige Festsetzun-
gen über die Errichtung und den Betrieb baulicher Anla-
gen in gemeindlichen Satzungen auch in örtlichen Bau-
vorschriften festsetzen. 

(8) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften 
bestimmen, daß das Vorhaben der Errichtung, Änderung, 
Nutzungsänderung oder Beseitigung einer nach § 67 
dieses Gesetzes genehmigungsfreien baulichen Anlage 
der Gemeinde spätestens einen Monat vor Durchführung 
des Vorhabens zu melden ist, wenn 
 
1. das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungs-

plans nach § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches liegt, 
 
2. sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach den Festset-

zungen dieses Bebauungsplans richtet und 
 
 
 

(7) Die Gemeinde kann, soweit die Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs vorliegen, durch 
örtliche Bauvorschrift bestimmen, welche der nach § 55 
genehmigungsfreien Vorhaben spätestens einen Monat 
vor Durchführung des Vorhabens der Gemeinde anzuzei-
gen sind. 
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3. die Gemeinde beabsichtigt, die die genehmigungsfrei-
en Vorhaben betreffenden Festsetzungen zu ändern. 

 
Absatz 9 Satz 2 bis 4 und Absatz 10 sind nicht anzuwenden. 

(9) Die Gemeinde erläßt die örtlichen Bauvorschriften als 
Satzung. Vor dem Erlaß der Satzung ist den betroffenen 
Bürgern und den berührten Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von 
einem Monat zu geben. Die Satzung ist der Sonderauf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Die Gemeinde darf die Sat-
zung bekanntmachen, wenn die Sonderaufsichtsbehörde 
die Satzung nicht innerhalb von drei Monaten beanstandet 
hat. 

(8) Die Gemeinde erlässt die örtlichen Bauvorschriften als 
Satzung für das Gemeindegebiet oder Teile des Gemein-
degebietes. Für den Außenbereich dürfen örtliche Bauvor-
schriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 nicht erlassen wer-
den. Vor dem Erlass der Satzung ist den betroffenen Bür-
gern und den berührten Trägern öffentlicher Belange Ge-
legenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von 
einem Monat zu geben. Die Satzung ist der Sonderauf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Die Gemeinde darf die Sat-
zung bekannt machen, wenn die Sonderaufsichtsbehörde 
die Satzung nicht innerhalb von drei Monaten beanstandet 
hat. 

(10) Örtliche Bauvorschriften nach den Absätzen 1 bis 7 
können auch in 
 
1. einen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 bis 3 des Bau-

gesetzbuches oder 
 
2. eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 

Baugesetzbuches 
 
als Festsetzungen aufgenommen werden. Für diese Fest-
setzungen sind die Verfahrensvorschriften des Bauge-
setzbuches entsprechend anzuwenden. 

(9) Örtliche Bauvorschriften nach den Absätzen 1 bis 6 
können auch in 
 
1. einen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 bis 3 des Bau-

gesetzbuchs oder 
 
2. eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 des 

Baugesetzbuchs 
 
als Festsetzungen aufgenommen werden. Für diese Fest-
setzungen sind die Verfahrensvorschriften des Bauge-
setzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(11) Gestalterische Anforderungen können innerhalb der 
örtlichen Bauvorschriften auch in Form zeichnerischer Dar-
stellungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch 
ersetzt werden, daß dieser Teil der örtlichen Bauvorschriften 
bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in 
den örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen. 

(10) Festsetzungen in örtlichen Bauvorschriften können 
auch in Form zeichnerischer Darstellungen erfolgen. Ihre 
Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, dass dieser 
Teil der örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde zur 
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bau-
vorschriften hinzuweisen. 

  

§ 90 
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 

 

(1) Hat eine Gemeinde ihr nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder des Baugesetzbuches erforderliches Ein-
vernehmen rechtswidrig versagt, soll die Bauaufsichtsbe-
hörde das fehlende Einvernehmen der Gemeinde erset-
zen. Wird in einem anderen Genehmigungsverfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens entschieden, so tritt die für 
dieses Verfahren zuständige Behörde an die Stelle der 
Bauaufsichtsbehörde.  

 

(2) Die Gemeinde ist vor Ersetzung des Einvernehmens 
anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen 
einer Frist von einem Monat erneut über das gemeindliche 
Einvernehmen zu entscheiden. 

 

(3) Die Genehmigung, mit der die Zulässigkeit des Vorha-
bens festgestellt wird, gilt zugleich als Ersatzvornahme im 
Sinne des § 127 der Gemeindeordnung. Sie ist insoweit 
zu begründen. Widerspruch und Anfechtungsklage der 
Gemeinde haben auch insoweit keine aufschiebende 
Wirkung, als die Genehmigung als Ersatzvornahme gilt. 
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(4) Abweichend von § 130 der Gemeindeordnung kann die 
Gemeinde die Ersetzung des Einvernehmens durch Wi-
derspruch gegen die Genehmigung anfechten. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das Wi-
derspruchsverfahren. 

 

  

§ 91 
Datenschutz 

§ 82 
Datenschutz 

(1) Die Bauaufsichtsbehörden, die Gemeinden und Ämter 
sowie die am Verfahren sonst beteiligten Behörden und 
Stellen dürfen zum Zwecke und im Rahmen der ihnen 
durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben personen-
bezogene Daten der am Verfahren Beteiligten erheben, 
speichern und übermitteln. 

(1) Die Bauaufsichtsbehörden, die amtsfreien Gemeinden 
und die Ämter sowie die am Verfahren sonst beteiligten 
Behörden und Stellen dürfen zum Zwecke und im Rahmen 
der ihnen durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben 
personenbezogene Daten der am Verfahren Beteiligten 
verarbeiten. 

(2) Die Daten sind grundsätzlich bei den am Bau Beteilig-
ten (§§ 57 bis 62) oder den sonst vom Verfahren Betroffe-
nen zu erheben. Den Beteiligten stehen die betroffenen 
Grundstückseigentümer, Nachbarn und Hersteller von 
Bauprodukten gleich. Der am Bau Beteiligte oder Betrof-
fene ist verpflichtet, den Bauaufsichtsbehörden, den Ge-
meinden und Ämtern sowie den am Verfahren sonst betei-
ligten Behörden und Stellen auf Verlangen die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen; hierauf ist er hinzuweisen. Die 
Erhebung ist auch ohne Kenntnis des am Bau Beteiligten 
oder Betroffenen zulässig, wenn anderenfalls die Erfüllung 
der Aufgaben gefährdet wäre.  

(2) Die Daten sind grundsätzlich bei den am Bau Beteilig-
ten (§§ 47 bis 50) oder den sonst vom Verfahren Betroffe-
nen zu erheben. Den Beteiligten stehen die betroffenen 
Grundstückseigentümer, Nachbarn und Hersteller von 
Bauprodukten gleich. Der am Bau Beteiligte oder Betrof-
fene ist verpflichtet, den Bauaufsichtsbehörden, den amts-
freien Gemeinden und den Ämtern sowie den am Verfah-
ren sonst beteiligten Behörden und Stellen auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen; hierauf ist er 
hinzuweisen. Die Erhebung ist auch ohne Kenntnis des 
am Bau Beteiligten oder Betroffenen zulässig, wenn ande-
renfalls die Erfüllung der Aufgaben gefährdet wäre.  

(3) Das Speichern personenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der in 
Absatz 1 genannten Behörden und Stellen erforderlich ist. 

(3) Das Speichern personenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn es zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der in 
Absatz 1 genannten Behörden und Stellen erforderlich ist. 

(4) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
die am Verfahren beteiligten Behörden ist zulässig. Die 
Übermittlung an andere Behörden und Stellen ist nur zu-
lässig, wenn dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
dieser Behörden und Stellen erforderlich ist. 

(4) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
die am Verfahren beteiligten Behörden ist zulässig. Die 
Übermittlung an andere Behörden und Stellen ist nur zu-
lässig, wenn dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
dieser Behörden und Stellen erforderlich ist.  

(5) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten des am 
Bau Beteiligten und der Baudaten an nicht am Verfahren 
Beteiligte, insbesondere Baustelleninformationsdienste, ist 
nur mit Einwilligung des am Bau Beteiligten zulässig. 

(5) Die Übermittlung der personenbezogenen Daten des am 
Bau Beteiligten und der Baudaten an nicht am Verfahren 
Beteiligte, insbesondere Baustelleninformationsdienste, ist 
nur mit Einwilligung des am Bau Beteiligten zulässig. 

(6) Im übrigen gelten die Vorschriften des Brandenburgi-
schen Datenschutzgesetzes. 

 

  

§ 92 
Übergangsvorschriften 

§ 83 
Übergangsvorschriften 

 (1) Bis zum In-Kraft-Treten einer örtlichen Bauvorschrift, 
die die Art, Größe und Ausstattung der Kinderspielplätze 
festsetzt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2004, 
ist die durch die oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt 
gemachte Richtlinie über Kinderspielplätze anzuwenden. 
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 (2) Bis zum In-Kraft-Treten einer örtlichen Bauvorschrift, 
die die Zahl der notwendigen Stellplätze festsetzt, läng-
stens jedoch bis zum 31. Dezember 2004, ist die durch die 
oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt gemachte Richtlinie 
über die notwendigen Stellplätze anzuwenden. 

 
 

(3) Auf Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die bis zum 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Rechtswirksamkeit er-
langt haben, ist der zum Zeitpunkt des jeweiligen Sat-
zungsbeschlusses geltende Begriff des Vollgeschosses 
weiter anzuwenden. 

(1) Die für nicht geregelte Bauprodukte nach bisherigem 
Recht erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen und Prüfzeichen gelten als allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen nach § 21. 

 

(2) Personen, Stellen, Überwachungsgemeinschaften oder 
Behörden, die bisher zu Prüfstellen bestimmt oder als 
Überwachungsstellen anerkannt waren, gelten für ihren 
bisherigen Aufgabenbereich weiterhin als Prüf- oder 
Überwachungsstellen nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 
4. 

 

(3) Überwachungszeichen, mit denen Bauprodukte vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes gekennzeichnet wurden, 
gelten als Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4. 

 

(4) Prüfzeichen und Überwachungszeichen aus anderen 
Ländern, in denen die Prüfzeichen- und Überwachungs-
pflichten nach bisherigem Recht noch bestehen, gelten als 
Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4. 

 

(5) Ü-Zeichen nach § 25 Abs. 4 gelten für Bauprodukte, 
für die nach bisherigem Recht ein Prüfzeichen oder der 
Nachweis der Überwachung erforderlich waren, als Prüf-
zeichen und Überwachungszeichen nach bisherigem 
Recht, so lange in anderen Ländern die Prüfzeichen- und 
Überwachungspflicht nach bisherigem Recht noch be-
steht. 

 

(6) Die bestehenden Baulastenverzeichnisse erlöschen 
mit Ablauf des 31. Dezember 2004. 

 

(7) Bis zum 31. Dezember 1999 sind abweichend von § 89 
Abs. 9 Satz 3 die örtlichen Bauvorschriften der für die 
Genehmigung von Bebauungsplänen zuständigen höhe-
ren Verwaltungsbehörde nach dem Baugesetzbuch anzu-
zeigen.  

 

(8) Auf Bauvorhaben, für die bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung der Brandenburgischen Bauord-
nung und anderer Gesetze vom 18. Dezember 1997 
(GVBl. I S. 124) der Bauantrag gestellt oder Bauanzeige 
erstattet worden ist, sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden, sofern diese für den Bauherrn günsti-
ger sind. 
 
 
 

(4) Auf Bauvorhaben, für die bis zum In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes der Bauantrag gestellt oder Bauanzeige erstattet 
worden ist, sind die Vorschriften der Brandenburgischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. März 1998 (GVBl. I S. 82), geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62, 74), weiter an-
zuwenden, sofern diese für den Bauherrn günstiger sind. 
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§ 93 
Folgeänderungen 

 

(1) Das Brandenburgische Straßengesetz vom 11. Juni 
1992 (GVBl. I S. 912) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 
 
 "Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Ver-

kehr verfügt 
 

1. für Landesstraßen die obere Straßenbaubehörde, 
 
2. für Kreisstraßen der Kreis oder die kreisfreie Stadt, 
 
3. für Gemeindestraßen oder sonstige öffentliche 

Straßen die Gemeinde." 
 

2. § 10 Abs. 2 bis 5 wird wie folgt gefaßt: 
 

"(2) Die Straßenbaubehörde trägt die Verantwortung, daß 
die Herstellung und die Unterhaltung der Straßen den Er-
fordernissen der Sicherheit und Ordnung genügen. Die 
Technischen Baubestimmungen und die anerkannten 
Regeln der Baukunst und der Technik sind zu beachten. 
Die Straßenbaubehörde kann bestimmte Aufgaben auf 
besondere Sachverständige übertragen; dies gilt für die 
Verwaltung von Bundesstraßen entsprechend. 
 
(3) Einer Genehmigung, Zustimmung, Anzeige, Erlaub-
nis, Überwachung oder Abnahme bedarf es nicht, wenn 
die baulichen Anlagen unter verantwortlicher Leitung ei-
ner Straßenbaubehörde des Landes, eines Kreises oder 
einer Gemeinde hergestellt und unterhalten werden. Dies 
gilt nicht für Gebäude, die Nebenanlagen von Kreis- oder 
Gemeindestraßen sind. Die zu Straßen kreisangehöriger 
Gemeinden gehörenden Kunstbauten, wie Brücken, Tun-
nel, Stütz- oder Lärmschutzwände und Treppenanlagen, 
bedürfen der Genehmigung durch die Straßenbaubehör-
de des Kreises. 
 
(4) Werden Straßen, Wege oder Plätze, die die Eigen-
schaft einer öffentlichen Straße erhalten sollen, aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Verträge durch Dritte hergestellt, sind 
die Absätze 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
anstelle einer verantwortlichen Leitung eine bautechni-
sche Abnahme durch die Straßenbaubehörde erfolgt. 
 
(5) Die Kreise und die kreisfreien Städte können durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag die sich aufgrund der Ab-
sätze 2 und 3 Satz 3 ergebenden Aufgaben dem Land 
gegen Ersatz der entsprechenden Kosten übertragen. 
Soweit eine Übertragung nach § 46 Abs. 3 erfolgt, 
werden diese Aufgaben mit erfaßt." 

 

  

§ 94 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 84 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1994 in Kraft. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 2003 in Kraft.  
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(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 
 
1. das Gesetz zur Einführung des Gesetzes vom 20. Juli 

1990 über die Bauordnung vom 20. Juli 1990 (GBl. I 
Nr. 50 S. 950), 

 
2. das Gesetz über die Bauordnung vom 20. Juli 1990 

(GBl. I Nr. 50 S. 929), 
 
3. die Bauprüfeinschränkungsverordnung vom 28. August 

1992 (GVBl. II S. 550) 
 
außer Kraft. 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes tritt die Bran-
denburgische Bauordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. März 1998 (GVBl. I S. 82), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Juli 2002 (GVBl. I 
S. 62, 74), außer Kraft. 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/EWG des 
Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
(ABl. EG Nr. L 109 S. 8), zuletzt geändert durch die Richt-
linie 94/10/EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 23. März 1994 (ABl. EG Nr. L 100 S. 30), sind 
beachtet worden. 

 

  

Potsdam, den 1. Juni 1994  
Der Präsident des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Potsdam, den  
Der Präsident des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 
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